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 Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Neustrukturierung  und  Modernisierung
 des  Pfändungsschutzes  (GNeuMoP)

 A.  Problem  und  Ziel

 Ein  transparentes  und  effektives  System  der  Forderungsrealisierung  im  Wege  der
 Zwangsvollstreckung  erfordert  ein  ebenso  transparentes  und  effektives  System
 des  Pfändungsschutzes.  Verständliche,  praktikable  und  mit  verwandten  Rechts-
 gebieten  kompatible  Pfändungsschutzvorschriften  entsprechen  sowohl  den  Inte-
 ressen  von  Gläubigern  und  Schuldnern  als  auch  den  Interessen  der  Drittschuld-
 ner.

 Diesen  Kriterien  wird  das  Pfändungsschutzsystem  der  Zivilprozessordnung
 (ZPO)  nicht  mehr  gerecht.  Es  handelt  sich  um  ein  inhomogenes  Geflecht  von
 Vorschriften,  die  teilweise  aus  den  30er-Jahren  des  letzten  Jahrhunderts  stammen
 und  denen  zum  Teil  noch  die  weitgehend  überholten  sozialen  Strukturen  des
 19.  Jahrhunderts  zugrunde  liegen.  Das  Pfändungsschutzrecht  bereitet  bei  seiner
 Anwendung  in  der  Praxis  allen  Beteiligten  erheblichen  Aufwand,  es  weicht  von
 den  Anknüpfungspunkten  und  Maßstäben  anderer  Rechtsgebiete  ab  und  setzt  die
 vorstehend  definierten  Ziele  der  Zwangsvollstreckung  nicht  ausreichend  um.

 Dies  gilt  insbesondere  für  den  bei  Forderungspfändungen  bestehenden  Schutz.
 Einerseits  ist  die  Pfändung  des  Einkommens  des  Schuldners  eine  der  häufigsten
 Maßnahmen,  die  von  Gläubigern  zur  Vollstreckung  ihrer  titulierten  Geldforde-
 rungen  beantragt  wird.  Andererseits  verdient  das  Einkommen  besonderen
 Schutz,  da  es  der  Existenzsicherung  des  Schuldners  und  seiner  Familie  dient.  Der
 Forderungspfändungsschutz  steht  daher  im  Mittelpunkt  der  Interessen  von  Gläu-
 bigern  und  Schuldnern.  Er  erfordert  ein  auch  für  den  juristischen  Laien  verständ-
 liches,  transparentes  und  homogenes  Normengefüge,  anhand  dessen  der  Schuld-
 ner  verlässlich  nachvollziehen  kann,  welcher  Betrag  ihm  zur  Sicherung  seiner
 Existenz  verbleibt.  Diese  Voraussetzungen  erfüllt  das  geltende,  in  §  850  ff.  ZPO
 kodifizierte  Recht  nicht.

 Die  Grundfreibeträge  des  Forderungspfändungsschutzes  (§  850c  ZPO)  stimmen
 nicht  mehr  mit  ihren  sozialhilferechtlichen  Bezugspunkten  überein.  Dies  führt  zu
 einer  mangelnden  Transparenz  und  einer  mangelnden  Kohärenz  mit  dem
 Sozialrecht,  das  ebenfalls  den  verfassungsrechtlich  gebotenen  Schutz  des
 Existenzminimums  gewährleisten  soll.

 Die  Berechnung  des  Grundfreibetrages  beruht  auf  Pauschalierungen,  die  nicht
 gerechtfertigt  sind.  So  enthalten  die  Pfändungsfreigrenzen  erhebliche  und  kom-
 pliziert  strukturierte  Zuschläge  für  Erwerbstätige,  obwohl  der  Pfändungsschutz
 des  §  850c  ZPO  auch  für  Pensionen,  Betriebsrenten  und  gesetzliche  Renten  gilt
 und  mittlerweile  auf  Einkünfte  jedweder  Art  und  Herkunft  sowie  den  Kontopfän-
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dungsschutz  ausgedehnt  worden  ist.  Zudem  ist  nicht  berücksichtigt,  dass  die
 Wohnkosten  innerhalb  Deutschlands  erheblich  divergieren.  Die  Folge  ist  nicht
 selten  eine  Benachteiligung  der  Schuldner,  die  in  städtischen  Ballungsgebieten
 leben,  gegenüber  Schuldnern  aus  ländlichen  Gebieten,  die  –  relativ  gesehen  –
 häufig  einen  erheblich  höheren  Pfändungsschutz  genießen.

 Die  im  Rahmen  der  Dynamisierung  der  Pfändungsfreibeträge  in  §  850c
 Absatz  2a  ZPO  erfolgende  Kombination  von  zwei  Faktoren  unterschiedlicher
 Provenienz,  nämlich  der  (ursprünglich)  am  Sozialhilferecht  orientierten  Pfän-
 dungsfreigrenzen  einerseits  mit  einem  am  Einkommensteuerrecht  ausgerichte-
 ten  Steigerungsfaktor  andererseits,  führt  zu  einer  nicht  gerechtfertigten  Vergrö-
 ßerung  der  Differenz  zwischen  den  in  beiden  Rechtsgebieten  geschützten  Exis-
 tenzminima.

 Auch  die  Kataloge  der  unpfändbaren  bzw.  nur  bedingt  pfändbaren  Bezüge  ge-
 mäß  den  §§  850a  und  850b  ZPO  bedürfen  der  Überarbeitung.  Sie  wurden  im  Jahr
 1934  und  damit  zu  einer  Zeit  in  die  Zivilprozessordnung  eingefügt,  als  das
 moderne  Sozialhilferecht  und  der  ihm  zugrunde  liegende  Begriff  des  verfas-
 sungsrechtlich  geschützten  notwendigen  Lebensbedarfs  noch  nicht  bestanden
 und  dementsprechend  für  die  Höhe  des  Pfändungsfreibetrages  (§  850c  ZPO)
 keine  maßgebliche  Rolle  spielen  konnten.  Die  Vorschriften  stellen  mittlerweile
 ein  inhomogenes  Normengefüge  dar,  das  bei  der  Berechnung  der  dem  Schuldner
 pfändungsfrei  zu  belassenden  Beträge  erheblichen  Aufwand  bereitet  und  mit
 dem  allgemeinen  Pfändungsschutz  in  seiner  heutigen  Ausgestaltung  nicht  in  Ein-
 klang  steht.

 Die  bei  der  Pfändung  von  körperlichen  Sachen  geltende  Schutzvorschrift  des
 §  811  ZPO  beruht  in  Inhalt  und  Begrifflichkeit  auf  den  sozialen  Strukturen  des
 19.  Jahrhunderts  und  ist  in  ihrer  Ausführlichkeit  und  Systematik  nur  schwer
 überschau-  und  handhabbar.  Sie  ist  neu  und  moderner  zu  formulieren.

 B.  Lösung

 Die  Grundfreibeträge  des  §  850c  ZPO  werden  dem  Sozial-  und  Wohngeldrecht
 angepasst.  Hierdurch  wird  der  Schutz  des  Existenzminimums  im  Zwangsvoll-
 streckungs-  und  Sozialrecht  harmonisiert.  Durch  die  neue  Verweisungstechnik
 auf  die  Normen  des  Sozial-  und  Wohngeldrechts  sind  eine  Dynamisierung  und
 eine  stets  mit  dem  Sozial-  und  Wohngeldrecht  parallel  verlaufende  Anpassung
 der  geschützten  Beträge  gewährleistet,  ohne  dass  es  einer  eigenen  Dynamisie-
 rungsnorm  bedarf.

 Zugleich  werden  die  in  den  Freibeträgen  enthaltenen  Wohnkosten  durch  die  Ver-
 weisung  auf  die  entsprechenden  Vorschriften  und  Tabellen  des  Wohngeldrechts
 regionalisiert  und  damit  materiell  gerechter  ausgestaltet.  Auf  diese  Weise  wird
 auch  bei  Schuldnern,  die  in  Ballungsräumen  mit  hohen  Mieten  wohnen,  in  Bezug
 auf  die  Wohnkosten  das  Existenzminimum  gewährleistet.  Andererseits  wird  in
 Gebieten  mit  niedrigen  Mieten  der  Erfolg  der  Zwangsvollstreckung  nicht  mehr
 durch  einen  zu  hohen  Wohnkostenanteil  in  den  Pfändungsfreibeträgen  unange-
 messen  beschränkt.

 Die  Mehrerwerbsanreize  des  Pfändungsschutzrechts  werden  einfacher  ausge-
 staltet  und  von  dem  Begriff  des  „Arbeitseinkommens“  bzw.  von  der  Ausübung
 einer  Erwerbstätigkeit  abgekoppelt.  Entscheidend  für  die  Gewährung  zusätz-
 licher  pfändungsfreier  Beträge  ist  allein  der  Mehrerwerb  als  solcher  unabhängig
 von  seiner  Art  und  Herkunft.  Hierdurch  werden  zugleich  Wertungswidersprüche
 mit  der  in  letzter  Zeit  zunehmend  erfolgten  Ausdehnung  des  Pfändungsschutzes
 für  Arbeitseinkommen  auf  andere  Einkommensarten  und  den  Kontopfändungs-
 schutz  beseitigt.
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Die  nicht  mehr  zeitgemäßen  Vorschriften  zur  Unpfändbarkeit  in  den  §§  850a  und
 850b  ZPO  werden  an  den  in  §  850c  ZPO  enthaltenen  Mehrerwerbsschutz  ange-
 passt  und  insgesamt  übersichtlicher  gestaltet.

 Schließlich  wird  der  Sachpfändungsschutz  in  §  811  ZPO  neu  formuliert  und  ver-
 einfacht.  Die  unpfändbaren  Sachen  werden  ohne  wesentliche  Veränderung  des
 Schutzumfangs  abstrahierend  zusammengefasst,  wodurch  die  Norm  erheblich
 verkürzt  wird.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle  Auswirkungen  auf  die  öffentlichen  Haushalte

 1.  Bund

 a)  Haushaltsausgaben  ohne  Vollzugsaufwand

 Auswirkungen  auf  die  Vollstreckung  durch  die  öffentliche  Hand  sind  im
 Ergebnis  nicht  zu  erwarten.

 b)  Vollzugsaufwand

 Finanzielle  Auswirkungen  auf  den  Bundeshaushalt  sind  nicht  zu  erwarten.

 2.  Länder

 a)  Haushaltsausgaben  ohne  Vollzugsaufwand

 Die  Vereinfachung  der  Normstrukturen  der  Pfändungsschutzvorschriften
 und  ihre  damit  einhergehende  leichtere  Anwendbarkeit  werden  eine  –  be-
 grenzte  –  Entlastung  der  Vollstreckungsgerichte  zur  Folge  haben,  die  nicht
 quantifizierbar  ist.

 Auswirkungen  auf  die  Vollstreckung  durch  die  öffentliche  Hand  sind  im
 Ergebnis  nicht  zu  erwarten.

 Infolge  der  Angleichung  der  in  den  Pfändungsfreibeträgen  enthaltenen
 Wohn-  und  Heizkosten  an  die  dem  Wohngeldrecht  zugrunde  liegenden  Be-
 träge  dürfte  mit  einer  –  nicht  quantifizierbaren  –  geringeren  Inanspruch-
 nahme  von  Wohngeld  zu  rechnen  sein.  Bisher  lagen  die  in  den  Pfändungs-
 freigrenzen  enthaltenen  Wohn-  und  Heizkosten  regional  teilweise  unter
 den  maßgeblichen  Beträgen  des  Wohngeldrechts.

 b)  Vollzugsaufwand

 Keiner

 E.  Sonstige  Kosten

 Auswirkungen  auf  das  Preisniveau,  insbesondere  das  Verbraucherpreisniveau,
 sind  nicht  zu  erwarten.

 F.  Bürokratiekosten

 Das  Bundesministerium  der  Justiz  wird  durch  den  Gesetzentwurf  zur  Bekanntga-
 be  der  pfändungsfreien  Beträge  im  Bundesgesetzblatt  verpflichtet.  Eine  solche
 Verpflichtung  besteht  indes  bereits  gegenwärtig  (§  850c  Absatz  2a  Satz  2  ZPO).

 Es  werden  keine  zusätzlichen  Informationspflichten  geschaffen.
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Anlage  1
 Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Neustrukturierung  und  Modernisierung
 des  Pfändungsschutzes  (GNeuMoP)

 Vom  …
 Der  Bundestag  hat  das  folgende  Gesetz  beschlossen:

 Artikel  1

 Änderung  der  Zivilprozessordnung

 Die  Zivilprozessordnung  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  vom  5.  Dezember  2005  (BGBl.  I  S.  3202;  2006  I
 S.  431;  2007  I  S.  1781),  die  zuletzt  durch  …  geändert  worden
 ist,  wird  wie  folgt  geändert:

 1.  Die  Inhaltsübersicht  wird  wie  folgt  geändert:

 a)  In  der  Angabe  zu  §  850  wird  die  Angabe  „Arbeitsein-
 kommen“  durch  die  Angabe  „Einkommen“  ersetzt.

 b)  Die  Angabe  zu  §  850a  wird  wie  folgt  gefasst:

 „§  850a  Unpfändbares  Einkommen“.

 c)  Die  Angabe  zu  §  850b  wird  wie  folgt  gefasst:

 „§  850b  (weggefallen)“.

 d)  Die  Angabe  zu  §  850c  wird  wie  folgt  gefasst:

 „§  850c  Pfändungsschutz  für  Einkommen  aus  Ar-
 beits-,  Dienst-,  Beamten-  und  Versorgungsverhältnis-
 sen“.

 e)  In  der  Angabe  zu  §  850e  wird  die  Angabe  „Arbeitsein-
 kommens“  durch  die  Angabe  „Einkommens“  ersetzt.

 f)  In  der  Angabe  zu  §  850h  wird  die  Angabe  „Arbeitsein-
 kommen“  durch  die  Angabe  „Einkommen“  ersetzt.

 2.  §  811  wird  wie  folgt  gefasst:

 „§  811
 Unpfändbare  Sachen

 (1)  Folgende  Sachen  sind  der  Pfändung  nicht  unter-
 worfen:

 1.  der  dem  persönlichen  Gebrauch  dienende  Hausrat,  so-
 weit  er  einer  bescheidenen  Lebensführung  entspricht,
 sowie  zu  Wohnzwecken  dienende  Einrichtungen,  die
 der  Zwangsvollstreckung  in  das  bewegliche  Vermö-
 gen  unterliegen  und  deren  der  Schuldner  oder  seine
 Familie  zur  ständigen  Unterkunft  bedarf;

 2.  die  für  den  Schuldner,  seine  Familie  und  seine  Haus-
 angehörigen  erforderlichen  Nahrungs-  und  Feue-
 rungsmittel  oder,  soweit  für  einen  Zeitraum  von  einem
 Monat  solche  Vorräte  nicht  vorhanden  sind  und  ihre
 Beschaffung  auf  anderem  Wege  nicht  gesichert  ist,  der
 zur  Beschaffung  erforderliche  Geldbetrag;

 3.  Tiere  in  beschränkter  Zahl,  soweit  sie  der  Ernährung
 des  Schuldners,  seiner  Familie  und  seiner  Hausange-
 hörigen  dienen;  ferner  die  zur  Fütterung  und  zur  Streu
 auf  einen  Monat  erforderlichen  Vorräte  oder,  soweit
 solche  Vorräte  nicht  vorhanden  sind  und  ihre  Beschaf-

 fung  nicht  auf  andere  Weise  gesichert  ist,  der  zur  Be-
 schaffung  erforderliche  Geldbetrag;

 4.  bei  Personen,  die  aus  ihrer  körperlichen  oder  geisti-
 gen  Arbeit  oder  sonstigen  persönlichen  Leistungen
 ihren  Erwerb  ziehen,  die  zur  Fortsetzung  dieser  Er-
 werbstätigkeit  erforderlichen  Gegenstände.  Dies  gilt
 entsprechend  für  den  überlebenden  Ehegatten  oder
 Lebenspartner  und  minderjährige  Erben  dieser  Per-
 sonen,  wenn  sie  die  Erwerbstätigkeit  für  ihre  Rech-
 nung  durch  einen  Stellvertreter  fortführen;

 5.  bei  Personen,  die  wiederkehrende  Einkünfte  der  in
 §  850c  bezeichneten  Art  beziehen,  ein  Geldbetrag,
 der  dem  der  Pfändung  nicht  unterworfenen  Teil  der
 Einkünfte  für  die  Zeit  von  der  Pfändung  bis  zu  dem
 nächsten  Zahlungstermin  entspricht.  Ein  nach  Num-
 mer  2  belassener  Geldbetrag  ist  auf  diesen  Betrag  an-
 zurechnen;

 6.  die  Gegenstände,  die  zum  religiösen  Gebrauch  des
 Schuldners  und  seiner  Familie  oder  zum  Gebrauch  in
 der  Schule  oder  in  einer  sonstigen  Unterrichtsanstalt
 notwendig  sind;

 7.  die  in  Gebrauch  genommenen  Unterlagen,  zu  deren
 Aufbewahrung  der  Schuldner  nach  den  Vorschriften
 des  §  257  des  Handelsgesetzbuchs  und  des  §  147  der
 Abgabenordnung  verpflichtet  ist;

 8.  Familienpapiere  sowie  Orden,  Ehrenzeichen  und
 Trauringe;

 9.  künstliche  Gliedmaßen,  Brillen  und  andere  wegen
 körperlicher  Gebrechen  notwendige  Hilfsmittel,  so-
 weit  diese  Gegenstände  zum  Gebrauch  des  Schuld-
 ners  und  seiner  Familie  bestimmt  sind;

 10.  die  zur  unmittelbaren  Verwendung  für  die  Bestattung
 bestimmten  Gegenstände.

 (2)  Eine  in  Absatz  1  Nummer  1  und  4  bezeichnete  Sa-
 che  kann  gepfändet  werden,  wenn  der  Verkäufer  wegen
 einer  durch  Eigentumsvorbehalt  gesicherten  Geldforde-
 rung  aus  ihrem  Verkauf  vollstreckt.  Die  Vereinbarung  des
 Eigentumsvorbehaltes  ist  durch  Urkunden  nachzuwei-
 sen.“

 3.  In  §  811a  Absatz  1  werden  die  Wörter  „§  811  Absatz  1
 Nr.  1,  5  und  6“  durch  die  Wörter  „§  811  Absatz  1  Num-
 mer  1  und  4“  ersetzt.

 4.  §  850  wird  wie  folgt  gefasst:

 „§  850
 Pfändungsschutz  für  Einkommen

 Einkommen  von  natürlichen  Personen,  das  in  Geld
 zahlbar  ist,  kann  nur  nach  Maßgabe  der  §§  850a  bis  850i
 gepfändet  werden.“
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5.  §  850a  wird  wie  folgt  gefasst:

 „§  850a
 Unpfändbares  Einkommen

 Unpfändbar  ist  Einkommen,  das  in  dem  Rahmen  des
 Üblichen  dafür  gewährt  wird,

 1.  den  durch  die  Art  der  Berufstätigkeit  bedingten  Mehr-
 aufwand  auszugleichen.  Darunter  fallen  insbesondere
 Aufwandsentschädigungen,  Auslösungsgelder  und
 sonstige  soziale  Zulagen  für  auswärtige  Beschäfti-
 gungen  sowie  das  Entgelt  für  selbst  gestelltes  Arbeits-
 material,  Gefahrenzulagen  sowie  Schmutz-  und  Er-
 schwerniszulagen;

 2.  den  durch  einen  Körper-  oder  Gesundheitsschaden,  ei-
 ne  Geburt  oder  einen  Todesfall  bedingten  Mehrauf-
 wand  auszugleichen,

 es  sei  denn,  die  Vollstreckung  in  diese  Einkommens-
 bestandteile  wird  wegen  Ansprüchen  betrieben,  die  zu
 dem  auszugleichenden  Mehraufwand  führen.  Erhält  der
 Schuldner  gemeinsam  mit  dem  Ausgleich  für  den  durch
 einen  Körper-  oder  Gesundheitsschaden  bedingten  Mehr-
 aufwand  auch  einen  Ausgleich  für  den  verletzungsbe-
 dingten  Erwerbsausfall,  ist  für  den  Mehraufwand  ein  Be-
 trag  in  Höhe  des  gemäß  §  93  Absatz  2  Nummer  2  Buch-
 stabe  a  des  Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch  nicht  zu
 berücksichtigenden  Betrages  anzusetzen.  Satz  2  gilt  nicht,
 sofern  der  Schuldner  nachweist,  dass  der  für  den  Mehr-
 aufwand gezahlte Betrag höher ist.“

 6.  §  850b  wird  aufgehoben.

 7.  §  850c  wird  wie  folgt  gefasst:

 „§  850c
 Pfändungsschutz  für  Einkommen  aus  Arbeits-,  Dienst-,

 Beamten-  und  Versorgungsverhältnissen

 (1)  Einkommen  aus  Arbeits-,  Beamten-  und  Versor-
 gungsverhältnissen  des  Schuldners  ist  unpfändbar,  soweit
 es  monatlich  die  Summe

 1.  von  110  Prozent  des  Eckregelsatzes,

 2.  des  Miethöchstbetrages  zuzüglich  des  doppelten
 Heizkostenbetrages  nach  dem  Wohngeldgesetz,

 3.  des  nach  Absatz  3  zu  berücksichtigenden  Bedarfs  der
 Unterhaltsberechtigten  des  Schuldners  und

 4.  des  nach  Absatz  4  zu  berücksichtigenden  Anteils  von
 dem  Mehreinkommen

 nicht  übersteigt.  Bei  Einkommen  von  Schuldnern,  die  mit
 einem  oder  mehreren  minderjährigen  Kindern  zusam-
 menleben  und  allein  für  deren  Pflege  und  Erziehung  sor-
 gen,  ist  an  Stelle  des  in  Satz  1  Nummer  1  genannten  Betra-
 ges  ein  solcher  in  Höhe  von  146  Prozent  des  Eckregel-
 satzes  unpfändbar.  Bei  wöchentlicher  Auszahlung  des
 Einkommens  ist  es  in  Höhe  von  23  Prozent  und  bei  täg-
 licher  Auszahlung  in  Höhe  von  5  Prozent  des  Betrages
 nach  Satz  1  unpfändbar.  Im  Übrigen  ist  das  Einkommen
 pfändbar.

 (2)  Eckregelsatz  im  Sinne  von  Absatz  1  Satz  1  Num-
 mer  1  ist  die  Regelleistung  nach  §  20  Absatz  1,  2  Satz  1
 und  Absatz  4  des  Zweiten  Buches  Sozialgesetzbuch  in
 Verbindung  mit  der  Bekanntmachung  über  die  Höhe  der
 Regelleistung  gemäß  §  20  Absatz  4  Satz  3  des  Zweiten

 Buches  Sozialgesetzbuch.  Miethöchstbetrag  im  Sinne
 von  Absatz  1  Satz  1  Nummer  2  ist  der  Miethöchstbetrag
 für  ein  zu  berücksichtigendes  Haushaltsmitglied  nach
 §  12  Absatz  1  des  Wohngeldgesetzes  derjenigen  Miet-
 stufe,  der  die  Wohnortgemeinde  des  Schuldners  zugehört.
 Heizkostenbetrag  ist  der  in  §  12  Absatz  6  des  Wohngeld-
 gesetzes  für  ein  zu  berücksichtigendes  Haushaltsmitglied
 genannte  Betrag.  Das  Bundesministerium  der  Justiz  gibt
 die  Beträge  nach  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  und  2  im
 Bundesgesetzblatt  bekannt.

 (3)  Gewährt  der  Schuldner  auf  Grund  einer  gesetz-
 lichen  Verpflichtung  seinem  Ehegatten,  einem  früheren
 Ehegatten,  seinem  Lebenspartner,  einem  früheren  Le-
 benspartner  oder  einem  Verwandten  oder  nach  den
 §§  1615l,  1615n  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  einem
 Elternteil  Unterhalt,  beläuft  sich  der  Bedarf  nach  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  3  für  jeden  Unterhaltsberechtigten  auf
 die Summe aus

 1.  80  Prozent  des  Betrages  nach  Absatz  1  Satz  1  Num-
 mer  1  und

 2.  dem  Mehrbetrag  nach  §  12  Absatz  1  des  Wohngeldge-
 setzes  derjenigen  Mietstufe,  der  die  Wohnortgemein-
 de  des  Unterhaltsberechtigten  zugehört,  zuzüglich  ei-
 nes  Heizkostenbetrages  in  Höhe  des  Doppelten  des  in
 §  12  Absatz  6  des  Wohngeldgesetzes  genannten
 Mehrbetrages.

 Es  wird  vermutet,  dass  die  Wohnortgemeinde  des  Unter-
 haltsberechtigten  derjenigen  des  Schuldners  entspricht.
 Dies  gilt  jedoch  nicht,  wenn  der  Gläubiger  bei  Antragstel-
 lung  den  tatsächlichen  Wohnort  des  Unterhaltsberechtig-
 ten  glaubhaft  macht.

 (4)  Übersteigt  das  Einkommen  den  sich  nach  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  1  bis  3  ergebenden  Betrag,  so  beläuft  sich
 der  Betrag  nach  Absatz  1  Satz  1  Nummer  4

 1.  für  die  ersten  400  Euro  auf  die  Hälfte  des  überschie-
 ßenden  Betrages  und

 2.  für  weitere  1  600  Euro  auf  ein  Viertel  des  überschie-
 ßenden  Betrages.

 (5)  Die  Absätze  1  bis  4  gelten  entsprechend  für  wieder-
 kehrendes  Einkommen,  das  der  Schuldner

 1.  aus  Dienst-  oder  Werkverträgen,  die  seine  Arbeitskraft
 vollständig  oder  zu  einem  wesentlichen  Teil  in  An-
 spruch  nehmen,

 2.  aus  Unterhaltsrenten,  die  auf  gesetzlicher  Vorschrift
 beruhen,  sowie  aus  wegen  Entziehung  einer  solchen
 Forderung  zu  entrichtenden  Renten,

 3.  aus  Stiftungen  oder  sonst  auf  Grund  der  Fürsorge  und
 Freigiebigkeit  eines  Dritten  oder  auf  Grund  eines
 Altenteils  oder  Auszugsvertrags,

 4.  aus  Erziehungsgeldern,  Studienbeihilfen  und  ähnli-
 chen  Bezügen,

 5.  aus  Bezügen  aus  Witwen-,  Waisen-,  Hilfs-  und  Kran-
 kenkassen,  die  ausschließlich  oder  zu  einem  wesentli-
 chen  Teil  zu  Unterstützungszwecken  gewährt  werden,

 bezieht,  soweit  es  nicht  nach  anderen  Vorschriften  un-
 pfändbar  ist.
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(6)  Im  Pfändungsbeschluss  gibt  das  Vollstreckungs-
 gericht  die  für  den  Schuldner  und  dessen  Unterhaltsbe-
 rechtigte  zu  berücksichtigende  Mietstufe  nach  §  12  Ab-
 satz  1  des  Wohngeldgesetzes  an.  Im  Übrigen  genügt  die
 Bezugnahme  auf  die  Absätze  1  bis  4.

 (7)  Hat  eine  Person,  welcher  der  Schuldner  auf  Grund
 gesetzlicher  Verpflichtungen  Unterhalt  gewährt,  eigene
 Einkünfte,  so  kann  das  Vollstreckungsgericht  auf  An-
 trag  des  Gläubigers  nach  billigem  Ermessen  bestimmen,
 dass  diese  Person  bei  der  Berechnung  des  unpfändbaren
 Teils  des  Einkommens  ganz  oder  teilweise  unberück-
 sichtigt  bleibt.  Soll  eine  Person  nur  teilweise  berück-
 sichtigt  werden,  so  ist  Absatz  6  Satz  2  nicht  anzuwen-
 den.“

 8.  §  850d  Absatz  1  wird  wie  folgt  geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  das  Wort  „sind“  durch  das  Wort
 „ist“  ersetzt  und  die  Wörter  „und  die  in  §  850a  Num-
 mer  1,  2  und  4  genannten  Bezüge“  gestrichen.

 b)  In  Satz  2  wird  der  letzte  Halbsatz  gestrichen.

 9.  In  §  850d  Absatz  1  Satz  1,  Absatz  3,  §  850e  Nummer  2
 Satz  1  und  2,  §  850f  Absatz  3  Satz  1  und  2,  der  Über-
 schrift  von  §  850h  und  in  §  850i  Absatz  1  Satz  1  wird
 jeweils  das  Wort  „Arbeitseinkommen“  durch  das  Wort
 „Einkommen“  ersetzt.

 10.  In  §  850d  Absatz  1  Satz  3,  der  Überschrift  von  §  850e,
 §  850e  Satz  1,  §  850e  Nummer  4  Satz  1,  §  850f  Absatz  1
 und  2  sowie  §  850g  Satz  1  wird  jeweils  das  Wort
 „Arbeitseinkommens“  durch  das  Wort  „Einkommens“
 ersetzt.

 11.  In  §  850e  Nummer  2a  Satz  1  und  3  werden  jeweils  das
 Wort  „Arbeitseinkommen“  durch  die  Wörter  „Einkom-
 men  nach  §  850  ff.“  ersetzt.

 12.  §  850f  wird  wie  folgt  geändert:

 a)  In  Absatz  1  Buchstabe  a  werden  die  Wörter  „ent-
 sprechend  der  Anlage  zu  diesem  Gesetz  (zu  §  850c)“
 gestrichen.

 b)  Absatz  3  wird  aufgehoben.

 13.  §  850i  Absatz  1  Satz  1  wird  wie  folgt  gefasst:

 „Werden  nicht  wiederkehrend  zahlbare  Vergütungen  für
 persönlich  geleistete  Arbeiten  oder  Dienste  oder  sons-
 tige  Einkünfte,  die  kein  Einkommen  nach  den  §§  850a
 und  850c  sind,  gepfändet,  so  hat  das  Gericht  dem
 Schuldner  auf  Antrag  während  eines  angemessenen
 Zeitraums  so  viel  zu  belassen,  als  ihm  nach  freier  Schät-
 zung  des  Gerichts  verbleiben  würde,  wenn  §  850c  An-
 wendung  finden  würde.“

 14.  §  850k  wird  wie  folgt  geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  werden  die  Wörter  „in  Verbin-
 dung  mit  §  850c  Abs.  2a“  gestrichen.

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  Nummer  1  werden  die  Wörter
 „§  850c  Abs.  1  Satz  2  in  Verbindung  mit  §  850c
 Abs.  2a  Satz  1“  durch  die  Angabe  „§  850c  Absatz  3“
 ersetzt.

 c)  In  Absatz  4  Satz  2  wird  die  Angabe  „850b,“  ge-
 strichen.

 15.  In  §  850l  Absatz  1  Satz  1  und  Absatz  2  Satz  3  wird  je-
 weils  die  Angabe  „§§  850  bis  850b“  durch  die  Angabe
 „§§  850a  und  850c“  ersetzt.

 16.  In  §  851c  Absatz  1  und  §  851d  wird  jeweils  das  Wort
 „Arbeitseinkommen“  durch  die  Wörter  „Einkommen
 nach  §  850c“  ersetzt.

 Artikel  2

 Änderung  des  Gesetzes  betreffend  die  Einführung
 der  Zivilprozessordnung

 Dem  Gesetz  betreffend  die  Einführung  der  Zivilprozess-
 ordnung  in  der  im  Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliederungs-
 nummer  310-2,  veröffentlichten  bereinigten  Fassung,  das  zu-
 letzt  durch  …  geändert  worden  ist,  wird  folgender  §  40  ange-
 fügt:

 „§  40

 (1)  Für  eine  vor  dem  …  [einsetzen:  Datum  des  Inkrafttre-
 tens  dieses  Gesetzes]  ausgebrachte  Pfändung  sind  hinsicht-
 lich  der  nach  diesem  Zeitpunkt  fälligen  Leistungen  die  Vor-
 schriften  der  §§  850  bis  850i  und  851  bis  851d  der  Zivilpro-
 zessordnung  in  der  ab  diesem  Zeitpunkt  geltenden  Fassung
 anzuwenden.  Auf  Antrag  des  Gläubigers,  des  Schuldners
 oder  des  Drittschuldners  hat  das  Vollstreckungsgericht  den
 Pfändungsbeschluss  entsprechend  zu  berichtigen.  Der  Dritt-
 schuldner  kann  nach  dem  Inhalt  des  früheren  Pfändungsbe-
 schlusses  mit  befreiender  Wirkung  leisten,  bis  ihm  der  Be-
 richtigungsbeschluss  zugestellt  wird.

 (2)  Soweit  die  Wirksamkeit  einer  Verfügung  über  Arbeits-
 einkommen  davon  abhängt,  dass  die  Forderung  der  Pfändung
 unterworfen  ist,  sind  die  Vorschriften  der  §§  850  bis  850i  und
 851  bis  851d  der  Zivilprozessordnung  in  der  ab  dem  …  [ein-
 setzen:  Datum  des  Inkrafttretens  dieses  Gesetzes]  geltenden
 Fassung  hinsichtlich  der  Leistungen,  die  nach  diesem  Zeit-
 punkt  fällig  werden,  auch  anzuwenden,  wenn  die  Verfügung
 vor  diesem  Zeitpunkt  erfolgt  ist.  Der  Drittschuldner  kann
 nach  den  bis  zum  …  [einsetzen:  Datum  des  Inkrafttretens
 dieses  Gesetzes]  geltenden  Vorschriften  so  lange  mit  befrei-
 ender  Wirkung  leisten,  bis  ihm  eine  entgegenstehende,  voll-
 streckbare  gerichtliche  Entscheidung  zugestellt  wird  oder
 eine  Verzichtserklärung  desjenigen  zugeht,  an  den  der
 Schuldner  nach  den  ab  diesem  Zeitpunkt  geltenden  Vor-
 schriften  weniger  zu  leisten  hat.“

 Artikel  3

 Änderung  des  Einführungsgesetzes  zum  Rechts-
 dienstleistungsgesetz

 In  §  3  Absatz  1  Nummer  1  des  Einführungsgesetzes  zum
 Rechtsdienstleistungsgesetz  vom  12.  Dezember  2007
 (BGBl.  I  S.  2840,  2846),  das  zuletzt  durch  …  geändert  wor-
 den  ist,  wird  die  Angabe  ,„  §  397  Abs.  2  und  §  811  Nr.  7“
 durch  die  Wörter  „und  §  397  Absatz  2“  ersetzt.
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Artikel  4

 Änderung  der  Insolvenzordnung

 §  36  Absatz  2  Nummer  2  der  Insolvenzordnung  vom
 5.  Oktober  1994  (BGBl.  I  S.  2866),  die  zuletzt  durch  …  ge-
 ändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  gefasst:

 „2.  die  in  §  811  Absatz  1  Nummer  4  der  Zivilprozessord-
 nung  genannten  Sachen,  soweit  diese  der  Fortsetzung
 eines  landwirtschaftlichen  Betriebes  oder  des  Betriebes
 einer  Apotheke  dienen.“

 Artikel  5

 Änderung  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs

 In  §  592  Satz  3  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  in  der  Fas-
 sung  der  Bekanntmachung  vom  2.  Januar  2002  (BGBl.  I
 S.  42,  2909;  2003  I  S.  738),  das  zuletzt  durch  …  geändert
 worden  ist,  werden  nach  den  Wörtern  „genannten  Sachen“
 die  Wörter  „,  soweit  diese  der  Fortsetzung  eines  landwirt-
 schaftlichen  Betriebes  dienen“  eingefügt.

 Artikel  6

 Änderung  des  Graduiertenförderungsgesetzes

 In  §  10  Absatz  3  des  Graduiertenförderungsgesetzes  in  der
 Fassung  der  Bekanntmachung  vom  22.  Januar  1976  (BGBl.  I
 S.  207),  das  zuletzt  durch  …  geändert  worden  ist,  wird  die
 Angabe  „Nr.  8“  durch  die  Angabe  „Nummer  5“  ersetzt.

 Artikel  7

 Änderung  des  Ersten  Buches  Sozialgesetzbuch

 §  54  des  Ersten  Buches  Sozialgesetzbuch  –  Allgemeiner
 Teil  –  (Artikel  1  des  Gesetzes  vom  11.  Dezember  1975,

 BGBl.  I  S.  3015),  das  zuletzt  durch  …  geändert  worden  ist,
 wird  wie  folgt  geändert:

 1.  Absatz  3  wird  wie  folgt  geändert:

 a)  In  Nummer  3  wird  der  abschließende  Punkt  durch  das
 Wort  „und“  ersetzt.

 b)  Folgende  Nummer  4  wird  angefügt:

 „4.  Leistungen  für  Mehrbedarf  zum  Lebensunterhalt
 nach  §  21  des  Zweiten  Buches  Sozialgesetzbuch
 und  §  30  des  Zwölften  Buches  Sozialgesetz-
 buch.“

 2.  In  Absatz  4  wird  das  Wort  „Arbeitseinkommen“  durch
 das  Wort  „Einkommen“  ersetzt.

 Artikel  8

 Änderungen  des  Artikels  7  des  Gesetzes  zur  Reform
 des  Kontopfändungsschutzes

 Artikel  7  Absatz  1  Nummer  3  des  Gesetzes  zur  Reform  des
 Kontopfändungsschutzes  vom  7.  Juli  2009  (BGBl.  I  S.  1707)
 wird  wie  folgt  gefasst:

 „3.  In  §  811  Absatz  1  Nummer  5  werden  nach  der  Angabe
 „§  850c“  die  Wörter  „dieses  Gesetzes  oder  der  in  §  54
 Absatz  3  bis  5  des  Ersten  Buches  Sozialgesetzbuch“  und
 nach  den  Wörtern  „bezeichneten  Art“  die  Wörter  „oder
 laufende  Kindergeldleistungen“  eingefügt.“

 Artikel  9

 Inkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  …  [einsetzen:  erster  Tag  des  sechs-
 ten  auf  die  Verkündung  folgenden  Kalendermonats]  in  Kraft.
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Begründung
 A.  Allgemeiner  Teil

 Mit  dem  vorliegenden  Gesetzentwurf  soll  das  Recht  des
 Sach-  und  des  Forderungspfändungsschutzes  in  der  zivilpro-
 zessualen  Zwangsvollstreckung  modernisiert,  vereinfacht
 und  mit  den  Bestimmungen  anderer  Rechtsgebiete,  insbeson-
 dere  des  Sozialrechts,  harmonisiert  werden.  Dazu  wird  die
 zentrale  Vorschrift  des  Sachpfändungsschutzes  in  §  811  ZPO
 vollständig  neu  und  erheblich  kürzer  gefasst,  ohne  dass  in-
 haltlich  ein  wesentlicher  Eingriff  in  den  bisherigen  Schutz-
 umfang  erfolgt.  Das  Normengeflecht  des  Forderungspfän-
 dungsschutzes  in  §  850  ff.  ZPO  wird  vor  dem  Hintergrund
 der  Entwicklung,  die  dieses  Rechtsgebiet  in  den  letzten  Jahr-
 zehnten  durchlaufen  hat,  neu  strukturiert  und  sowohl  über-
 sichtlicher  als  auch  verständlicher  gestaltet.  Mehrverdienste
 des  Schuldners  werden  künftig  unabhängig  von  ihrer  Her-
 kunft  mit  zusätzlichen  Freibeträgen  geschützt.  Hinsichtlich
 des  zu  schützenden  Existenzminimums  des  Schuldners  und
 seiner  Familie  wird  mittels  weit  reichender  Verweise  auf  so-
 zialrechtliche  Normen  der  Gleichklang  mit  dem  Sozialrecht
 wieder  hergestellt.  Hierdurch  entfällt  künftig  die  Notwendig-
 keit  von  ständigen  Anpassungen  des  zwangsvollstreckungs-
 rechtlichen  Schutzniveaus  an  die  wirtschaftliche  und  soziale
 Entwicklung.  Die  Belange  von  Schuldnern  mit  minderjähri-
 gen  Kindern  werden  besonders  berücksichtigt.  Schließlich
 wird  der  Pfändungsschutz  im  Interesse  der  materiellen  Voll-
 streckungsgerechtigkeit  mittels  eines  Verweises  auf  das
 Wohngeldrecht  an  die  regional  sehr  unterschiedlichen  Wohn-
 kosten  angeglichen.

 Ausgangslage

 1.  Sachpfändungsschutz

 Zentrale  Schutzvorschrift  im  Bereich  der  Pfändung  von  kör-
 perlichen  Sachen  ist  –  wie  bereits  oben  erwähnt  –  §  811  ZPO.
 Es  handelt  sich  hierbei  um  eine  umfangreiche  und  sperrige
 Norm,  die  von  Vorstellungen  getragen  wird,  denen  die  sozia-
 len  Strukturen  des  19.  Jahrhunderts  zugrunde  liegen.  Die  Be-
 stimmung  ist  in  ihrer  Ausführlichkeit  und  Systematik  nur
 schwer  überschau-  und  handhabbar.  So  ist  die  ausdrückliche
 Benennung  im  Gesetzestext  beispielsweise  der  Unpfändbar-
 keit  von  Betten,  Gartenhäusern,  einer  Milchkuh  oder  nach
 Wahl  des  Schuldners  statt  einer  solchen  insgesamt  zweier
 Schweine,  Ziegen  oder  Schafen,  der  zur  Berufsausübung  un-
 ter  anderem  von  Geistlichen  und  Hebammen  erforderlichen
 Gegenstände  und  der  zum  Betrieb  einer  Apotheke  unentbehr-
 lichen  Gefäße  heute  nicht  mehr  erforderlich.  Das  durch  diese
 Regelungen  verfolgte  Ziel  kann  besser  und  verständlicher
 durch  abstrakt  und  zusammenfassend  formulierende  Normen
 erreicht  werden.

 2.  Forderungspfändungsschutz

 a)  Das  „Arbeitseinkommen“  ist  seit  jeher  ein  zentraler  Be-
 griff  innerhalb  des  Pfändungsschutzes  für  Forderungen.
 Mit  ihm  wird  der  Gegenstand  des  in  §  850  ff.  ZPO  gere-
 gelten  Pfändungsschutzes  bezeichnet.  Die  Ausgangsnorm
 des  §  850  ZPO  befasst  sich  ausführlich  mit  dem  „Arbeits-
 einkommen“.  Allerdings  wird  der  Begriff  in  §  850  Ab-
 satz  2  bis  4  ZPO  nicht  abstrakt  und  abschließend,  sondern
 lediglich  unter  Aufzählung  von  Beispielen  definiert.  In
 Folge  der  großen  Reichweite  dieser  Definition  gilt  der

 Pfändungsschutz  des  §  850  ff.  ZPO,  insbesondere  derje-
 nige  des  §  850c  ZPO  unter  anderem  auch  für  Pensionen,
 Betriebsrenten,  Hinterbliebenengelder  und  –  über  §  54
 Absatz  4  SGB  I  –  gesetzliche  Renten  (zu  weiteren  Ver-
 weisungsnormen  vgl.  §  7  Absatz  3  VorruhestandsG  und
 §  334  i.V.m.  §  189  SGB  III  –  Insolvenzgeld).  Nach  §  850i
 Absatz  1  ZPO  wird  nunmehr  auch  bei  „sonstige(n)  Ein-
 künfte(n),  die  kein  Arbeitseinkommen  sind“  der  Höhe
 nach  auf  den  Pfändungsschutz  des  §  850c  ZPO  verwie-
 sen.  Darüber  hinaus  werden  Guthaben  auf  Pfändungs-
 schutzkonten  gemäß  §  850k  ZPO  ohne  Rücksicht  auf  ihre
 Herkunft  von  der  Pfändung  nicht  erfasst,  soweit  sie  die
 Beträge  gemäß  §  850c  Absatz  1  Satz  1  ZPO  nicht  über-
 steigen.  Da  nahezu  alle  Einkünfte  über  Girokonten  abge-
 wickelt  werden,  hat  die  Ausdehnung  des  Pfändungsschut-
 zes  gemäß  §  850c  Absatz  1  ZPO  auf  jegliches  Kontogut-
 haben  zur  Folge,  dass  die  ursprünglich  nur  für  „Arbeits-
 einkommen“  geltenden  Freibeträge  faktisch  für  jegliches
 Einkommen  gelten.  Gleiches  gilt  für  den  Schutz  der
 „sonstige(n)  Einkünfte,  die  kein  Arbeitseinkommen  sind“
 in  §  850i  ZPO.  Dennoch  ist  bisher  an  dem  Begriff  des
 Arbeitseinkommens  in  §  850  ff.  ZPO  festgehalten  wor-
 den.

 Die  Konturlosigkeit  des  Begriffs  des  Arbeitseinkommens
 findet  ihren  Ausgangspunkt  bereits  im  19.  Jahrhundert.
 Schon  bald  nach  dem  Inkrafttreten  des  „Gesetzes  betref-
 fend  die  Beschlagnahme  des  Arbeits-  oder  Dienstlohns“
 vom  21.  Juni  1869  (Lohnbeschlagnahmegesetz),  welches
 eine  starre  Pfändungsgrenze  von  400  Thalern  jährlich  ge-
 währte  (vgl.  hierzu  Lippross,  Grundlagen  und  System  des
 Vollstreckungsrechts,  Bielefeld  1983,  S.  29  ff.,  154),
 wurde  hinsichtlich  des  Pfändungsschutzes  weiterer  Ein-
 kunftsarten,  die  nicht  auf  der  aktuellen  Ausübung  einer
 Erwerbstätigkeit  beruhten,  auf  den  für  den  Arbeitslohn
 geltenden  Pfändungsschutz  verwiesen  (vgl.  z.  B.  das
 „Gesetz  betreffend  die  Pensionierung  der  unmittelbaren
 Staatsbeamten“  vom  27.  März  1872).  Das  war  indes  zu-
 nächst  unbedenklich,  weil  die  Pfändungsfreibeträge  keine
 erwerbsspezifischen  Merkmale  wie  z.  B.  monetäre
 Arbeitsanreize  enthielten.  Erst  mit  der  Freistellung  weite-
 rer  Einkommensbestandteile  wegen  Mehraufwendungen,
 die  spezifisch  Erwerbstätigen  entstehen  (vgl.  im  Einzel-
 nen  Lippross,  a.  a.  O.,  sowie  Arnold,  BB  1978,  S.  1314,
 1315),  wurde  dem  Grunde  nach  die  Systemwidrigkeit  an-
 gelegt,  dass  auch  Nichterwerbstätigen  über  die  weite  De-
 finition  des  Arbeitseinkommens  und  über  Verweisungs-
 normen  Vergünstigungen  gewährt  wurden,  die  ihnen  der
 betroffenen  Einkunftsart  nach  nicht  zustanden.  Die  Aus-
 wirkungen  der  Zuweisung  von  Vergünstigungen  für  Er-
 werbstätige  auch  an  Nichterwerbstätige  waren  indes  an-
 fangs  gleich  in  zweierlei  Hinsicht  begrenzt.  Zum  einen
 handelte  es  sich  bei  den  genannten  Vergünstigungen  nur
 um  geringe  Beträge.  Zum  anderen  war  der  Kreis  derer,  die
 in  den  Genuss  der  „unverdienten“  Vorteile  kamen,  durch
 ihre  ausdrückliche  Aufzählung  in  den  einzelnen  Verwei-
 sungsnormen  beschränkt.

 Diese  begrenzenden  Faktoren  sind  jedoch  seit  Jahrzehn-
 ten  und  auch  aktuell  einem  schleichenden  Erosionspro-
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zess  ausgesetzt,  der  nunmehr  in  ein  Stadium  der  schran-
 kenlosen  und  offen  systemwidrigen  Gewährung  von  er-
 heblichen  Erwerbsanreizen  für  jedermann  eingetreten  ist.
 Faktoren  dieses  Prozesses  sind

 –  die  Umqualifizierung  der  ursprünglichen  „Mehrauf-
 wendungen“  zu  einem  „Arbeitsanreiz“,  d.  h.  der
 Wechsel  von  einer  zumindest  noch  abstrakt  bedarfs-
 orientierten  Sichtweise  zu  einem  motivationsbezo-
 genen  Bonusbetrag.  Gerade  die  Gewährung  von  An-
 reizen  fordert  zwingend  die  inhaltliche  Verknüpfung
 mit  dem  Ziel  des  Anreizes,  der  Erwerbstätigkeit;

 –  die  mittlerweile  beträchtliche  Höhe  der  erwerbsbezo-
 genen  Bestandeile  des  Freibetrages.

 So  umfasste  der  für  nicht  unterhaltspflichtige  Schuld-
 ner  geltende  Freibetrag  des  §  850c  Absatz  1  Satz  1
 ZPO  in  der  Fassung  des  Gesetzentwurfs  der  Bundes-
 regierung  eines  Siebten  Gesetzes  zur  Änderung  der
 Pfändungsgrenzen  (Bundestagsdrucksache  14/6812,
 S.  9)

 –  eine  Pauschale  für  Fahrtkosten  zur  Arbeit  in  Höhe
 von  100  DM,

 –  einen  nach  §  76  Absatz  2a  BSHG  einem  erwerbstä-
 tigen  Hilfeempfänger  zustehenden  Zuschlag  für
 Erwerbstätigkeit  von  50  Prozent  des  Regelsatzes
 =  275  DM  und

 –  eine  Erhöhung  (auch)  der  vorgenannten  Beträge
 um  5,57  Prozent  =  20,89  DM  zum  Ausgleich  der
 absehbaren  Steigerung  des  durchschnittlichen  Be-
 darfs  nach  dem  Bundessozialhilfegesetz.

 Der  sich  danach  für  Erwerbstätige  ergebende  Zu-
 schlag  belief  sich  damit  insgesamt  auf  395,89  DM
 =  202,42  Euro.  Der  Gesamtfreibetrag  von  seinerzeit
 930  Euro  wurde  mittlerweile  um  5,9  Prozent  auf
 985,15  Euro  erhöht.  In  diesem  Betrag  sind  214,36  Euro
 (202,42  Euro  +  5,9  Prozent)  an  erwerbsbezogenen
 Freibeträgen  enthalten.  Das  entspricht  21,8  Prozent
 des  gesamten  Freibetrages;

 –  die  Ausweitung  des  für  Arbeitseinkommen  geltenden
 Pfändungsschutzes  auf  „sonstige  Einkünfte,  die  kein
 Arbeitseinkommen  sind“  (§  850i  Absatz  1  ZPO  –
 siehe  oben)  und

 –  die  allgemeine  Orientierung  des  Schutzes  von  Konto-
 guthaben  an  §  850c  Absatz  1  Satz  1  ZPO  ohne  Rück-
 sicht  auf  ihre  Herkunft  gemäß  §  850k  ZPO.

 Vor  diesem  Hintergrund  erscheint  ein  Festhalten  an  dem
 Begriff  des  Arbeitseinkommens  in  §  850  ff.  ZPO  fraglich.
 Die  Verwendung  von  einschränkenden  Begriffen,  die  mit
 ihnen  verbundene  Ansprache  begrenzter  Personenkreise
 und  die  durch  sie  bedingte  Ausdifferenzierung  von  Norm-
 strukturen  und  Regelungsinhalten  ist  nicht  gerechtfertigt,
 wenn  letztlich  der  für  den  limitierten  Adressatenkreis
 bestimmte  Gesetzesbefehl  in  komplizierten  Ergänzungs-
 normen  auf  alle  denkbaren  Adressaten,  vorliegend  auf
 Schuldner  mit  Einkünften  jeglicher  Art,  ausgedehnt  wird.

 Zur  Beseitigung  der  entstandenen  Systemwidrigkeit  ste-
 hen  grundsätzlich  zwei  Alternativen  zur  Verfügung:

 Entweder  man  führt  das  System  in  einem  ersten  Schritt
 auf  die  Grundbedingungen  zurück,  aus  denen  es  entstan-

 den  ist  (Schutz  des  Existenzminimums),  um  sodann  in
 einem  zweiten  Schritt  zusätzliche  und  möglichst  einfach
 strukturierte  Freibeträge  für  tatsächlich  Erwerbstätige  zu
 gewähren.

 Oder  man  akzeptiert  die  historische  Entwicklung,  formu-
 liert  ihr  Ergebnis  jedoch  „ehrlich“  und  widerspruchsfrei
 und  gewährt  einheitliche  Freibeträge  für  Einkommen
 jedweder  Art  zuzüglich  eines  Anteils  an  etwaigen  Mehr-
 beträgen.

 b)  Hinsichtlich  des  Schutzumfanges  hat  der  Gesetzgeber
 eine  Abwägung  zwischen  dem  durch  Artikel  14  Absatz  1
 des  Grundgesetzes  (GG)  geschützten  Befriedigungsrecht
 des  Gläubigers  und  dem  durch  Artikel  1  GG  in  Verbin-
 dung  mit  dem  Sozialstaatsprinzip  geschützten  Interesse
 des  Schuldners,  seine  eigene  Lebensgrundlage  zu  sichern,
 vorzunehmen  (vgl.  z.  B.  BGH,  Beschluss  vom  25.  August
 2004  –  IXa  271/03  –,  NJW  2004,  S.  3770  ff.).  Auf  der
 einen  Seite  darf  der  Staat,  der  selbst  das  Zwangsvollstre-
 ckungsmonopol  ausübt,  den  davon  betroffenen  Gläubi-
 gern  das  Einkommen  bestimmter  Schuldnerkreise  nicht
 generell  als  Haftungsgrundlage  seiner  in  den  Schutzbe-
 reich  des  Artikels  14  Absatz  1  GG  fallenden  schuldrecht-
 lichen  Forderungen  entziehen  (vgl.  BGH,  a.  a.  O.).  Auf
 der  anderen  Seite  ist  allgemein  anerkannt,  dass  der  Staat
 das  durch  Artikel  1  GG  in  Verbindung  mit  dem  Sozial-
 staatsprinzip  geschützte  Existenzminimum  auch  vor  Ein-
 griffen  Dritter  durch  gesetzliche  Pfändungsfreigrenzen
 schützen  muss  (vgl.  z.  B.  Hartmann,  in:  Baumbach  u.  a.,
 Zivilprozessordnung,  Einführung,  §§  850  bis  852,  Rn.  2).
 Pfändungsverbote  sind  daher  nur  in  dem  Umfang
 gerechtfertigt  –  aber  auch  notwendig  –,  wie  sie  der
 Sicherung  der  eigenen  Lebensgrundlage  des  Schuldners
 dienen.

 In  Deutschland  ist  traditionell  das  Sozialhilferecht  der
 zentrale  Regelungsbereich  der  Existenzsicherung  im  ein-
 fachen  Gesetzesrecht.  Seit  dem  1.  Januar  2005  erhalten
 Hilfeempfänger  zur  Deckung  ihres  notwendigen  Lebens-
 unterhalts  pauschale  Regelleistungen  (§  20  des  Zweiten
 Buches  Sozialgesetzbuch  –  SGB  II/§  28  SGB  XII)  und
 Leistungen  für  Unterkunft  und  Heizung  (§  22  SGB  II/
 §  29  SGB  XII).  Die  Regelsätze  werden  von  der  Bundes-
 regierung  und  ergänzend  durch  die  Landesregierungen  in
 Rechtsverordnungen  festgesetzt.  Grundlage  der  Bemes-
 sung  des  Eckregelsatzes  sind  die  tatsächlichen,  statistisch
 ermittelten  Verbrauchsausgaben  von  Haushalten  in  unte-
 ren  Einkommensgruppen  (§  2  Absatz  1  der  Regelsatzver-
 ordnung  –  RSV).  Der  Regelsatz  wird  jährlich  anhand  des
 aktuellen  Rentenwertes  in  der  gesetzlichen  Rentenver-
 sicherung  angepasst  (§  20  Absatz  4  Satz  1  SGB  II,  §  28
 Absatz  2  SGB  XII,  §  4  RSV).

 Derzeit  beträgt  die  monatliche  Regelleistung  für  Perso-
 nen,  die  allein  stehend  oder  allein  erziehend  sind  oder
 deren  Partner  minderjährig  ist,  359  Euro.  Haben  zwei  An-
 gehörige  der  Bedarfsgemeinschaft  jeweils  das  18.  Le-
 bensjahr  vollendet,  beträgt  die  Regelleistung  jeweils
 90  Prozent  des  oben  angegebenen  Betrages.  Für  sonstige
 erwerbsfähige  Angehörige  der  Bedarfsgemeinschaft  be-
 trägt  die  Regelleistung  80  Prozent  des  oben  angegebenen
 Betrages,  Kinder  bis  zur  Vollendung  des  14.  Lebensjahres
 erhalten  Sozialgeld  in  Höhe  von  60  Prozent  der  Regelleis-
 tung.  Die  Leistungen  für  Unterkunft  und  Heizung  werden
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in  der  Höhe  der  tatsächlichen  Aufwendungen  erbracht,
 soweit  sie  angemessen  sind.  Welche  Aufwendungen  für
 Unterkunft  und  Heizung  angemessen  sind,  hängt  von  den
 regionalen  Besonderheiten  ab.  So  wird  für  einen  Einper-
 sonenhaushalt  in  Dresden  derzeit  eine  monatliche  Brutto-
 kaltmiete  in  Höhe  von  252,45  Euro  (Information  der  Lan-
 deshauptstadt  Dresden  zur  Gewährung  der  Leistungen  für
 Unterkunft  und  Heizung  gemäß  §  22  SGB  II,  Stand:
 24.  Februar  2009)  und  in  Hamburg  in  Abhängigkeit  von
 der  Baualtersklasse  in  Höhe  von  277  bis  382,50  Euro  (An-
 hang  zu  Fachanweisung  §  22  SGB  II  Höchstwerte  zu  den
 Kosten  der  Unterkunft  vom  1.  Juli  2007  –  SI  212/
 112.22- 1- 1- 1  –,  Stand:  1.  Januar  2009)  als  angemessen
 gesehen.  Bei  Heizkosten  in  Höhe  von  56,25  Euro  –  dieser
 Betrag  wird  von  der  Landeshauptstadt  Dresden  als  an-
 gemessen  angesehen  –  erhält  ein  alleinstehender  Leis-
 tungsempfänger  zur  Deckung  des  notwendigen  Lebens-
 unterhalts  und  der  Aufwendungen  für  Unterkunft  und
 Heizung  demnach  derzeit  in  Dresden  in  der  Regel  bis  zu
 667,70  Euro  und  in  Hamburg  bis  zu  797,75  Euro.

 Die  im  geltenden  Zwangsvollstreckungsrecht  nach
 §  850c  Absatz  1  und  2  ZPO  zu  berücksichtigenden  Frei-
 beträge  knüpfen  jedoch  nicht  an  diese  Bestimmungen  an,
 sondern  ihnen  liegen  Beträge  zugrunde,  die  auf  der
 Grundlage  des  im  Jahr  2001  geltenden  Sozialhilferechts
 errechnet  worden  sind  und  seither  automatisch  durch  die
 gesetzliche  Koppelung  in  §  850c  Absatz  2a  ZPO  an  den
 Grundfreibetrag  nach  §  32a  des  Einkommensteuergesetzes
 (EStG)  erhöht  werden.  Hierdurch  geht  der  Bezug  zu  dem
 jeweiligen  sozialhilferechtlich  gewährleisteten  Existenz-
 minimum  verloren.  Dies  wird  bereits  dadurch  deutlich,
 dass  sich  für  einen  Alleinstehenden  der  pfändungsfreie
 Grundbetrag  zurzeit  auf  monatlich  985,15  Euro  beläuft.

 Da  der  Schutz  des  alleinstehenden  Schuldners  jedenfalls
 in  Gebieten  mit  niedrigen  Mieten  derzeit  zu  Lasten  des
 Gläubigers  weit  über  das  zur  Sicherung  seines  Existenz-
 minimums  Erforderliche  hinausgeht,  bedürfen  die  Rege-
 lungen  zum  Umfang  des  Pfändungsschutzes  einer  Über-
 arbeitung  dahingehend,  dass  wieder  ein  Bezug  zu  dem  so-
 zialhilferechtlich  geltenden  Schutzumfang  hergestellt
 wird.

 Eine  solche  Angleichung  des  Pfändungsfreibetrages  an
 die  sozialhilferechtlichen  Regelungen  kann  auf  verschie-
 dene  Weise  erfolgen:

 Zunächst  könnten  –  wie  im  bisherigen  Recht  –  Pauschal-
 beträge  gewährt  werden,  die  aus  den  durchschnittlichen
 Aufwendungen  zur  Deckung  des  Lebensunterhalts  und
 für  Unterkunft  und  Heizung  im  Bundesgebiet  zu  errech-
 nen  wären.  Die  zu  berücksichtigenden  Freibeträge  könn-
 ten  so  mit  geringem  Aufwand  ermittelt  werden.  Sie  wür-
 den  jedoch  nur  in  wenigen  Fällen  den  sozialhilferecht-
 lichen  Bestimmungen  entsprechen,  da  gerade  die  erfor-
 derlichen  Aufwendungen  für  Unterkunft  regional  sehr
 unterschiedlich  sind.  Dies  hätte  zur  Folge,  dass  den-
 jenigen  Schuldnern,  die  in  städtischen  Ballungsräumen
 mit  hohen  Mieten  leben,  kaum  ein  zur  Sicherung  des
 Existenzminimums  erforderlicher  Betrag  verbleiben  wür-
 de,  während  Schuldnern,  die  in  Gebieten  mit  niedrigen
 Mieten  leben,  Beträge  belassen  würden,  die  weit  über  ihr
 tatsächliches  Existenzminimum  hinausgehen.

 Ferner  käme  in  Betracht,  feste  Beträge  für  die  Lebenshal-
 tungskosten  zuzüglich  der  tatsächlichen  Aufwendungen
 für  Unterkunft  und  Heizung  bis  zu  einem  an  die  entspre-
 chenden  sozialhilferechtlichen  Regelungen  angelehnten
 Höchstbetrag  in  Ansatz  zu  bringen.  Dies  würde  eine  weit
 reichende  Angleichung  an  das  Sozialhilferecht  beinhal-
 ten,  aber  unvermeidbar  zu  einem  erhöhten  Aufwand  bei
 der  dann  jeweils  für  jeden  Einzelfall  erforderlichen  Be-
 rechnung  des  individuellen  Freibetrages  führen.

 Schließlich  ist  es  möglich,  neben  einem  festen  Betrag  für
 Lebenshaltungskosten  im  Hinblick  auf  die  regional  unter-
 schiedlichen  Kosten  für  Unterkunft  und  Heizung  regiona-
 le  Pauschbeträge  zugrunde  zu  legen.  Hierdurch  würde
 zwar  keine  vollständige  Angleichung  an  das  Sozialhilfe-
 recht,  aber  doch  eine  Annäherung  erreicht,  die  eine  relativ
 einfache  Umsetzung  in  der  Praxis  ermöglicht  und  zu-
 gleich  die  unterschiedlichen  tatsächlichen  Gegebenheiten
 in  Deutschland  Berücksichtigung  finden  lässt.

 c)  Die  Regelungen  der  §§  850a  und  850b  ZPO  bestehen  in
 der  heutigen  Form  nahezu  unverändert  seit  dem  Gesetz
 über  Maßnahmen  auf  dem  Gebiete  der  Zwangsvollstre-
 ckung  vom  20.  August  1953  (BGBl.  I,  S.  952).  Vorläufer
 dieser  Vorschriften  waren  die  §§  3  und  4  der  Verordnung
 zur  einheitlichen  Regelung  des  Pfändungsschutzes  für
 Arbeitseinkommen  vom  30.  Oktober  1940  (RGBl.  I
 S.  1451)  mit  weitgehend  wortgleichem  Inhalt.  Neu  hinzu-
 gekommen  ist  im  Jahr  1953  in  §  850a  ZPO  nur  die  Num-
 mer  8  (Unpfändbarkeit  von  Blindenzulagen).  Seither  ist
 die  Grenze  für  die  Unpfändbarkeit  von  Weihnachtsgeld
 allmählich  von  195  DM  auf  derzeit  500  Euro  angehoben
 worden.  In  den  Katalog  des  §  850b  ZPO  wurde  lediglich
 in  Nummer  4  die  bedingte  Pfändbarkeit  von  Lebensver-
 sicherungen,  die  auf  den  Todesfall  des  Versicherungsneh-
 mers  abgeschlossen  worden  sind,  zusätzlich  aufgenom-
 men.

 Die  in  §  850a  ZPO  genannten  Bezüge  sind  absolut  un-
 pfändbar,  d.h.  sie  können  weder  als  selbstständige  Lohn-
 bestandteile  gepfändet,  noch  bei  der  Berechnung  pfänd-
 baren  Arbeitseinkommens  nach  §  850e  Nummer  1  ZPO
 berücksichtigt  werden.  In  welcher  Höhe  und  mit  welchen
 Einschränkungen  die  genannten  Bezüge  unpfändbar  sind,
 ist  in  §  850a  ZPO  nicht  einheitlich,  sondern  differenziert
 –  mit  unterschiedlichen  Höchstgrenzen  und  Einschrän-
 kungen  –  geregelt.

 §  850b  ZPO  bestimmt  in  einem  Regel-Ausnahme-Ver-
 hältnis  die  Pfändbarkeit  von  Unterhaltsansprüchen,  Ren-
 ten  und  rentenähnlichen  Bezügen.  Grundsätzlich  sind  die
 in  §  850b  ZPO  aufgeführten  Bezüge  unpfändbar  (§  850b
 Absatz  1  ZPO).  Eine  Ausnahme  gilt  dann,  wenn  der  Zu-
 griff  auf  anderes  Vermögen  des  Schuldners  zu  keiner  voll-
 ständigen  Befriedigung  des  Gläubigers  führt  und  wenn
 die  Pfändung  der  Billigkeit  entspricht.  Sind  diese  Voraus-
 setzungen  erfüllt,  können  die  Bezüge  nach  den  für
 Arbeitseinkommen  geltenden  Vorschriften,  d.  h.  insbe-
 sondere  unter  Beachtung  des  §  850c  ZPO,  gepfändet  wer-
 den.

 Die  in  den  §§  850a  und  850b  ZPO  aufgestellten  Kataloge
 des  Forderungspfändungsschutzes  sind  systematisch
 nicht  aufeinander  abgestimmt,  mittlerweile  veraltet  und
 verursachen  Aufwand  bei  Drittschuldnern  und  Gerichten.
 Dieser  Bereich  sollte  harmonisiert  und  mit  den  Anforde-
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rungen  des  §  850c  ZPO  abgeglichen  werden.  Dies  gebie-
 tet  bereits  das  allgemeine  Gleichheitsgebot,  das  es  auch
 für  den  Bereich  der  Zwangsvollstreckung  verbietet,  be-
 stimmten  Einkommensarten  mit  gleicher  Zielrichtung  ei-
 nen  unterschiedlichen  Schutzbereich  zukommen  zu  las-
 sen.

 Zielsetzung  und  wesentlicher  Inhalt  des  Gesetzentwurfs

 1.  Sachpfändungsschutz

 Die  Vorschrift  des  §  811  ZPO  bedarf  der  behutsamen  sprach-
 lichen  und  inhaltlichen  Anpassung  an  die  Erfordernisse  des
 Wirtschaftslebens  im  21.  Jahrhundert.  So  ist  ein  besonderer
 Schutz  des  Landarbeiters,  der  in  Naturalien  bezahlt  wird,
 kaum  mehr  notwendig,  hingegen  sollte  der  überlebende
 Lebenspartner  einer  Partnerschaft  nach  dem  Lebenspartner-
 schaftsgesetz  den  gleichen  Schutz  genießen  wie  eine  Witwe
 oder  ein  Witwer.

 2.  Forderungspfändungsschutz

 Hinsichtlich  des  Forderungspfändungsschutzes  verfolgt  der
 Gesetzentwurf  das  Ziel,  das  Ergebnis  der  historischen  Ent-
 wicklung  zu  formulieren  und  eine  in  der  Praxis  leicht  hand-
 habbare  Harmonisierung  mit  dem  Sozialrecht  zu  erreichen.

 Demgemäß  sollen  einheitliche  Freibeträge  für  Einkommen
 jedweder  Art  zuzüglich  eines  Anteils  an  etwaigen  Mehrbe-
 trägen  gewährt  werden.  Das  Interesse  des  Schuldners,  aus
 einem  etwaigen  Mehreinkommen  zusätzliche  pfändungs-
 freie  Beträge  zur  Verfügung  zu  haben,  ist  nicht  auf  Einkom-
 men  beschränkt,  die  auf  Erwerbstätigkeit  beruhen.  Auch  dem
 Gläubiger  ist  zur  Verbesserung  des  Vollstreckungserfolges
 eher  generell  an  einem  Mehreinkommen  des  Schuldners  als
 speziell  an  einem  solchen  aus  Erwerbstätigkeit  gelegen.  Ob
 der  Schuldner  verstärkte  Erwerbsbemühungen  unternimmt,
 unpfändbare  oder  unverwertbare  Sachen  bei  eBay  veräußert
 oder  vermögende  Verwandte  zu  monatlichen  Zuwendungen
 überredet,  ist  aus  Sicht  des  Gläubigers  ohne  Belang  –  er  zieht
 hieraus  in  jedem  Fall  denselben  Nutzen.  Nicht  mehr  der
 Arbeitswille  des  Schuldners  als  solcher  soll  honoriert  wer-
 den,  sondern  das  Faktum  des  von  ihm  –  aus  welchem  Grund
 auch  immer  –  erzielten  Mehreinkommens.  Dennoch  bliebe
 für  die  Mehrheit  der  Schuldner,  deren  einzig  realistische
 Möglichkeit  zur  Erzielung  eines  Mehreinkommens  in  der
 Ausübung  einer  (vermehrten)  Erwerbstätigkeit  liegt,  der
 Arbeitsanreiz  gewahrt.

 Die Frage, wann eine Erwerbstätigkeit vorliegt und wann es
 sich  um  eine  nicht  erwerbstätigkeitsbezogene  Einkunftsart
 des  Schuldners  handelt,  kann  zudem  in  Anbetracht  der  zahl-
 reichen  Wege,  die  in  der  Lebenswirklichkeit  zur  Erzielung
 von  Einkommen  führen,  zu  Abgrenzungsproblemen  führen.
 Auch  sind  Mischkonstellationen  zu  bedenken,  in  denen  der
 Schuldner  sein  Einkommen  sowohl  aus  Erwerbstätigkeit  als
 auch  aus  anderen  Quellen  bezieht.  Ein  Regelungsmodell,  das
 bei  der  Höhe  des  Pfändungsschutzes  –  nunmehr  offen  –  auf
 die  Unterscheidung  zwischen  Arbeitseinkommen  und  ande-
 rem  Einkommen  verzichtet,  ermöglicht  hier  im  Vergleich  zur
 derzeitigen  Rechtslage  widerspruchsfreie,  einfachere  und  da-
 mit  in  der  Praxis  besser  handhabbare  Normstrukturen.

 Es  wird  daher  vorgeschlagen,  die  Pfändungsgrenzen  end-
 gültig  unabhängig  von  der  Herkunft  des  Schuldnereinkom-
 mens  zu  gestalten.

 Weiterhin  soll  durch  die  neu  gefassten  Regelungen  des
 §  850  ff.  ZPO  gewährleistet  werden,  dass  dem  Schuldner
 mindestens  so  viel  belassen  wird,  dass  sein  notwendiger
 Lebensunterhalt  abgedeckt  ist  und  er  die  ihm  obliegenden
 gesetzlichen  Unterhaltspflichten  erfüllen  kann.  Um  Wider-
 sprüche  zwischen  dem  Zwangsvollstreckungsrecht  und  dem
 Sozialrecht  zu  vermeiden,  sollen  jedoch  keine  eigenständi-
 gen,  nur  für  Forderungspfändungen  relevante  Beträge  festge-
 legt  werden,  sondern  durch  Bezugnahmen  auf  das  SGB  II  und
 das  Wohngeldgesetz  (WoGG)  auf  die  bereits  in  den  Regelun-
 gen  zu  den  Sozialleistungen  festgelegten  Beträge  zurückge-
 griffen  werden.  Durch  die  Bezugnahme  auf  das  WoGG,  das
 eine  Staffelung  nach  dem  Mietniveau  des  jeweiligen  Wohn-
 ortes  des  Anspruchsberechtigten  enthält,  soll  ferner  erreicht
 werden,  dass  die  regional  unterschiedlichen  Kosten  für  Unter-
 kunft  ohne  einen  erheblichen  Ermittlungsaufwand  Berück-
 sichtigung  finden  können.  So  soll  allen  Schuldnern  unabhän-
 gig  von  ihrem  Wohnort  ein  –  relativ  gesehen  –  gleich  hoher
 Pfändungsschutz  gewährt  werden.  Ohne  eine  solche  regionale
 Differenzierung  würden  die  in  Gebieten  mit  niedrigen  Mieten
 lebenden  Schuldner  faktisch  einen  erheblich  höheren  Pfän-
 dungsschutz  genießen  als  Schuldner,  die  in  Ballungsräumen
 leben.  Für  Gläubiger  von  Schuldnern  in  Gebieten  mit  einem
 niedrigen  Mietniveau  würde  der  Erfolg  der  Zwangsvollstre-
 ckung  unangemessen  beschränkt.  Durch  die  Verknüpfung  mit
 den  genannten  Vorschriften  des  Sozialrechts  kann  ferner  lang-
 fristig  sichergestellt  werden,  dass  künftige  Änderungen  der
 Höhe  der  Sozialleistungen  aufgrund  sich  ändernder  wirt-
 schaftlicher  Rahmenbedingungen  automatisch  eine  entspre-
 chende  Anpassung  der  zwangsvollstreckungsrechtlichen
 Freibeträge  nach  sich  ziehen.

 Schließlich  macht  die  in  den  §§  850  und  850c  ZPO- E  voll-
 zogene  Abkehr  vom  Begriff  des  Arbeitseinkommens  als
 zentralem  Begriff  des  Pfändungsschutzes  für  Forderungen
 eine  Angleichung  der  bisher  in  den  §§  850a  und  850b  ZPO
 enthaltenen  Regelungen  erforderlich:

 Ziel  der  bisherigen  Vorschriften  zum  Pfändungsschutz  in  den
 §§  850a  und  850b  ZPO  ist  der  Ausgleich  zwischen  den  diver-
 gierenden  Interessen  von  Gläubiger  und  Schuldner  im  Hin-
 blick  auf  die  Realisierung  der  berechtigten  Forderung  und  die
 Wahrung  der  Existenzgrundlage.  Dabei  soll  nicht  nur  verhin-
 dert  werden,  dass  der  Schuldner  durch  die  Pfändung  seines
 Arbeitseinkommens  in  Not  gerät.  Vielmehr  soll  auch  der  Ar-
 beitswille  des  Schuldners  erhalten  bleiben,  was  letztlich  nicht
 nur  dem  Schuldner,  sondern  auch  seinem  Gläubiger  zu  Gute
 kommt.

 Der  Gewährleistung  Existenz  sichernder  Einkünfte  sowie  der
 Erhaltung  der  Arbeitskraft  und  des  Arbeitswillens  als  tragen-
 de  Gründe  der  Pfändungsschutzvorschriften  wird  nunmehr  in
 §  850c  Absatz  4  ZPO  Rechnung  getragen.  Dort  werden  nun
 zusätzliche  Freibeträge  für  Mehreinkommen  des  Schuldners
 gewährt  –  unabhängig  von  der  konkreten  Natur  des  Mehrein-
 kommens.  Zusätzliches  Einkommen,  das  bisher  nach  den
 §§  850a  und  850b  ZPO  privilegiert  wird,  ist  daher  aus  diesen
 Regelungen  zu  streichen,  um  nicht  doppelt  Berücksichtigung
 zu  finden.

 Soweit  im  Rahmen  der  §§  850a  und  850b  ZPO  Einkünfte  als
 besonders  schutzwürdig  angesehen  werden,  was  insbesonde-
 re  mit  Blick  auf  eine  spezielle  Zweckbindung  der  Leistung  zu
 bejahen  ist,  bleiben  viele  der  bisherigen  Regelungsinhalte  im
 Kern  erhalten.  Die  Unterscheidung  zwischen  unpfändbarem
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und  bedingt  pfändbarem  Einkommen  wird  allerdings  aufge-
 geben.  Im  Zuge  einer  Rechtsvereinfachung  stellt  der  Entwurf
 vielmehr  alle  Einkommen  unter  besonderen  Schutz,  die  zum
 Ausgleich  eines  arbeits-  oder  gesundheitsbedingten  Mehr-
 aufwandes  dienen  sowie  –  in  Anlehnung  an  die  Vorschriften
 des  SGB  I  –  aus  einer  besonderen  Lebenssituation  resultieren
 (zum  Beispiel  Erziehungsgelder).  Soweit  im  geltenden  Recht
 allerdings  zum  Teil  ein  sachlicher  Grund  für  eine  Privilegie-
 rung  der  bislang  beschränkt  pfändbaren  Einkünfte  im  Ver-
 hältnis  zu  anderen  wiederkehrenden  Einkommen  nicht  er-
 kennbar  ist,  sieht  der  Gesetzentwurf  vor,  dass  für  diese  nun-
 mehr  die  gleichen  Vorschriften  wie  für  das  regelmäßige  Ein-
 kommen  aufgrund  einer  Berufstätigkeit  des  Schuldners
 gelten.

 Auswirkungen  des  Gesetzentwurfs

 1.  Auswirkungen  auf  die  Haushalte  der  Länder

 Mit  Auswirkungen  auf  die  Justizhaushalte  der  Länder  ist
 nicht  zu  rechnen.  Die  Neustrukturierung  und  Modernisierung
 des  Pfändungsschutzrechts  wird  (auch)  die  Vollstreckung
 durch  die  öffentliche  Hand  vereinfachen  und  daher  zu  besse-
 ren  Vollstreckungsergebnissen  führen.  Auf  die  nachfolgen-
 den  Ausführungen  zu  Nummer  2  wird  Bezug  genommen.

 2.  Auswirkungen  auf  die  Wirtschaft  und  das  allgemeine
 Preisniveau

 Die  Neustrukturierung  des  Pfändungsschutzrechts,  seine
 Harmonisierung mit dem Sozialrecht und die insgesamt we-
 sentlich  bessere  Handhabbarkeit  der  Pfändungsschutznor-
 men  werden  die  Realisierbarkeit  titulierter  Forderungen  zum
 Nutzen  der  Wirtschaft  erleichtern  und  beschleunigen.  Aus-
 wirkungen  auf  die  Einzelpreise  und  auf  das  Preisniveau,  vor
 allem  auf  das  Verbraucherpreisniveau,  sind  nicht  zu  erwar-
 ten.

 3.  Auswirkungen  von  gleichstellungspolitischer  Bedeutung

 Der  Entwurf  hat  keine  erkennbaren  gleichstellungspoliti-
 schen  Auswirkungen.  Grundsätzlich  sind  Frauen  und  Män-
 ner  von  den  Vorschriften  des  Entwurfs  in  gleicher  Weise  be-
 troffen.

 Gesetzgebungskompetenz

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  folgt  aus  Arti-
 kel  74  Absatz  1  Nummer  1  GG.

 Der  Gesetzentwurf  ist  mit  dem  Recht  der  Europäischen
 Union  vereinbar.

 Zustimmungsbedürftigkeit

 Anhaltspunkte  für  eine  Zustimmungsbedürftigkeit  sind  nicht
 ersichtlich.

 B.  Zu  den  einzelnen  Vorschriften

 Zu  Artikel  1  (Änderung  der  Zivilprozessordnung)

 Zu  Nummer  1  (Inhaltsübersicht)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung.

 Zu  Nummer  2  (§  811)

 §  811  ZPO  ist  die  zentrale  Vorschrift  des  Pfändungsschutzes
 bei  der  Sachpfändung.  Durch  sie  soll  die  weitere  Führung

 einer  menschenwürdigen  Existenz  des  Schuldners  bei  der
 Pfändung  sichergestellt  werden.  Es  gilt  hier,  das  Interesse  des
 Gläubigers  an  einer  erfolgreichen  und  seine  Forderung  be-
 friedigenden  Zwangsvollstreckung  und  das  Interesse  des
 Schuldners  und  seiner  Familie  an  der  Belassung  der  Sachmit-
 tel,  die  er  zur  angemessenen  Lebensführung  benötigt,  auszu-
 gleichen.  Dieser  Ausgleich  wird  dadurch  herbeigeführt,  dass
 die  gesamte  Habe  des  Schuldners  grundsätzlich  der  Sach-
 pfändung  unterworfen  wird  und  nur  im  Fall  der  in  §  811  Ab-
 satz  1  ZPO- E  normierten  Tatbestände  Gegenstände  von  der
 Pfändung  ausgenommen  werden  können.  Die  Ausnahmen
 beziehen  sich  zum  einen  auf  diejenigen  Gegenstände,  die  der
 Schuldner  zur  Deckung  des  unmittelbaren  Lebensbedarfs  be-
 nötigt  und  zum  anderen  auf  diejenigen  Gegenstände,  die  für
 den  Schuldner  die  notwendige  Grundlage  zur  Aufrechterhal-
 tung  einer  Erwerbstätigkeit  darstellen.  Letzteres  dient  auch
 dem  Gläubiger,  der  ein  Interesse  daran  hat,  dass  der  Schuld-
 ner  in  der  Lage  bleibt,  durch  seine  Arbeit  pfändbare  Einkünf-
 te  zu  erzielen.

 Die  im  Wesentlichen  seit  Inkrafttreten  der  ZPO  kaum  verän-
 derte  Vorschrift  ist  sprachlich  und  sachlich  den  Gegebenhei-
 ten  des  21.  Jahrhunderts  anzupassen.  Dies  soll  jedoch  vor-
 sichtig  geschehen,  um  nicht  Gefahr  zu  laufen,  die  durch  jahr-
 zehntelange  Rechtsprechung  gewonnene  umfangreiche
 Kasuistik  und  Rechtsfortbildung  nicht  mehr  nutzen  zu  kön-
 nen.  Im  Einzelnen:

 Zu  §  811  Absatz  1

 Zu  Nummer  1

 Der  Regelungsgehalt  der  Bestimmung  soll  beibehalten  wer-
 den.  Die  Straffung  der  Vorschrift  dient  der  Übersichtlichkeit.
 Eine  Auflistung  der  in  Betracht  kommenden  Hausratsgegen-
 stände  und  Wohnzwecken  dienenden  Einrichtungen  kann
 ohnehin  nicht  vollständig  sein,  so  dass  auf  sie  verzichtet  wer-
 den  sollte.  Wohnzwecken  dienende  Einrichtungen  sind  ins-
 besondere  die  nach  der  bisherigen  Fassung  in  §  811  Absatz  1
 Nummer  1  Halbsatz  2  ZPO  genannten  Gartenhäuser,  Wohn-
 lauben  und  ähnliche  Einrichtungen,  also  Bauten,  die  nicht  als
 wesentlicher  Bestandteil  eines  Grundstückes  der  Pfändung  in
 das  bewegliche  Vermögen  unterliegen,  sowie  Wohnwagen
 oder  Hausboote.

 Zu  Nummer  2

 Der  Regelungsgehalt  der  Bestimmung  soll  ebenfalls  im
 Wesentlichen  beibehalten  werden.  Er  ist  lediglich  behutsam
 den  aktuellen  Gegebenheiten  angepasst  worden.  So  soll  die
 Vorschrift  nunmehr  für  alle  Hausangehörigen  gelten,  unab-
 hängig  davon,  ob  sie  im  Haushalt  helfen.  Ferner  soll  die  Be-
 schränkung,  dass  dem  Schuldner  nur  Vorräte  für  einen  Zeit-
 raum  von  vier  Wochen  belassen  werden  können,  wegfallen.
 Gerade  bei  Feuerungsmitteln  ist  es  aufgrund  der  geringeren
 Gesamtkosten  allgemein  üblich,  dass  diese  in  solchen  Men-
 gen  erworben  werden,  dass  sie  mindestens  für  ein  halbes,
 häufig  für  ein  ganzes  Jahr  ausreichen.  Der  Schuldner  hat  in
 der  Regel  das  für  die  Beschaffung  solcher  Vorräte  erforder-
 liche  Geld  über  einen  längeren  Zeitraum  angespart  und  wäre
 im  Fall  einer  teilweisen  Pfändung  dazu  gezwungen,  zu  erheb-
 lich  ungünstigeren  Konditionen  Feuerungsmittel  neu  zu  er-
 werben.  Hinzu  kommt,  dass  die  Pfändung  von  Feuerungs-
 mitteln  in  der  Regel  wirtschaftlich  nicht  sinnvoll  ist,  da
 grundsätzlich  die  Kosten  der  Verwertung  außer  Verhältnis  zu
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dem  zu  erzielenden  Erlös  stehen  werden.  Zur  Vereinheit-
 lichung  der  Zeitraumangaben  im  Zwangsvollstreckungsrecht
 sieht  die  vorgeschlagene  Regelung  schließlich  vor,  dass  der
 zur  Beschaffung  erforderliche  Geldbetrag  dem  Schuldner  zu
 belassen  ist,  soweit  für  einen  Zeitraum  von  einem  Monat
 –  statt  bislang  vier  Wochen  –  solche  Vorräte  nicht  vorhanden
 und  ihre  Beschaffung  auf  anderem  Wege  nicht  gesichert  ist.

 Zu  Nummer  3

 Das  zu  §  811  Absatz  1  Nummer  1  Gesagte  gilt  hier  entspre-
 chend.  Ausreichend  aber  erforderlich  ist  es,  der  Ernährung
 dienende  Tiere  nebst  den  für  sie  erforderlichen  Naturalien
 (Futter  und  Streu)  zu  nennen.  Einer  genaueren  Auflistung  be-
 darf  es  nicht.

 Wiederum  zur  Vereinheitlichung  der  Zeitraumangaben  im
 Zwangsvollstreckungsrecht  sieht  die  vorgeschlagene  Rege-
 lung  ferner  vor,  dass  dem  Schuldner  auch  die  zur  Fütte-
 rung  und  zur  Streu  auf  einen  Monat  –  statt  bislang  auf  vier
 Wochen  –  erforderlichen  Vorräte  zu  belassen  sind.

 Zu  Nummer  4

 In  dieser  Vorschrift  werden  die  von  der  Pfändung  ausgenom-
 menen  Gegenstände  genannt,  die  der  Aufrechterhaltung  der
 geistigen  oder  körperlichen  Erwerbsarbeit  des  Schuldners
 dienen.  Zusammengefasst  in  dieser  Regelung  werden  bei
 sprachlicher  Straffung  die  bisherigen  Regelungen  von  §  811
 Absatz  1  Nummer  4,  5,  6,  7  und  9  ZPO.  Des  Weiteren  ist  der
 überlebende  Lebenspartner  nach  dem  Lebenspartnerschafts-
 gesetz  in  den  Schutzbereich  mit  aufzunehmen,  denn  nach  den
 Vorgaben  des  Lebenspartnerschaftsgesetzes  (§§  6  bis  8,  10
 LPartG)  wird  diese  Partnerschaft  der  Ehe  gleich  gestellt,  so-
 weit  die  Ehe  als  Versorgungsgemeinschaft  und  die  Erbbe-
 rechtigung  des  überlebenden  Lebenspartners  betroffen  ist.
 Diese  gesetzgeberische  Wertung  ist  auch  für  den  Pfändungs-
 schutz  maßgebend.  Ersatzlos  gestrichen  werden  kann  in  die-
 sem  Zusammenhang  §  811  Absatz  1  Nummer  4a  ZPO.  Der
 Fall  eines  Arbeitnehmers  in  der  Landwirtschaft,  dessen  Ver-
 gütung  jedenfalls  zum  Teil  in  Naturalien  besteht,  dürfte  in-
 zwischen  eine  kaum  mehr  ins  Gewicht  fallende  Ausnahme
 darstellen.  Des  Weiteren  dürfte  der  insoweit  erforderliche
 Pfändungsschutz  bereits  über  die  Regelungen  in  §  811  Ab-
 satz  1  Nummer  1  und  2  ZPO- E  realisiert  werden.  Ein  beson-
 derer  Schutz  des  Waren-  und  Gerätebestandes  von  Apothe-
 ken  –  wie  bisher  in  §  811  Absatz  1  Nummer  9  ZPO  vorgese-
 hen  –  ist  nicht  erforderlich.  Schutzgut  dieser  Regelung  war  in
 erster  Linie  die  Sicherung  der  Volksgesundheit  durch  eine
 ausreichende  Versorgung  der  Allgemeinheit  mit  Arzneimit-
 teln  (OLG  Köln,  Beschluss  vom  1.  Februar  1961  –  1  W  119/
 60  –,  NJW  1961,  975)  und  die  Verhinderung  des  Verkaufs
 von  Arzneimitteln  und  Apothekenware  durch  Unkundige.
 Die  Versorgung  der  Allgemeinheit  dürfte  auch  bei  der  Pfän-
 dung  des  Warenbestandes  einer  Apotheke  kein  Problem  dar-
 stellen.  Die  Verhinderung  der  Veräußerung  nicht  frei  umlauf-
 barer  Arzneimittel  und  sonstiger  Apothekenware  ist  nicht
 Aufgabe  des  Zwangsvollstrekkungsrechts.  Sie  bleibt  den
 spezialgesetzlichen  Regelungen  des  Arzneimittelrechts  vor-
 behalten.

 Zu  Nummer  5

 Diese  Vorschrift  entspricht  im  Wesentlichen  dem  bisherigen
 §  811  Absatz  1  Nummer  8  ZPO.  Danach  ist  dem  Schuldner,

 der  wiederkehrende  Einkünfte  im  Sinne  der  §§  850a  und
 850c  ZPO  erzielt,  ein  Geldbetrag  (im  Sinne  von  Bargeld)  zu
 belassen,  der  dem  der  Pfändung  nicht  unterworfenen  Teil  der
 Einkünfte  für  die  Zeit  von  der  Pfändung  bis  zu  dem  nächsten
 Zahlungstermin  entspricht.

 Da  letztlich  die  Frage,  welcher  Betrag  dem  Schuldner  zur
 Führung  einer  menschenwürdigen  Existenz  zu  belassen  ist,
 durch  die  Festlegung  der  Pfändungsfreigrenzen  in  §  850  ff.,
 insbesondere  §  850c  ZPO  im  Gesetz  beantwortet  wird,  haben
 sich  die  Grenzen  für  die  Pfändung  von  Geldbeträgen  in  §  811
 Absatz  1  Nummer  5  ZPO- E  auch  hieran  zu  orientieren.  Fin-
 det  also  der  Gerichtsvollzieher  am  Anfang  der  Zahlungsperi-
 ode  Bargeld  beim  Schuldner  vor,  dessen  Betrag  innerhalb  der
 Pfändungsfreigrenzen  liegt,  so  ist  dieser  Betrag  dem  Schuld-
 ner  zu  belassen.  Zwischen  den  Zahlungsterminen,  also  in  der
 Regel  monatlich,  reduziert  sich  der  vor  der  Pfändung  ge-
 schützte  Geldbetrag  entsprechend  dem  Abstand  des  Pfän-
 dungstermins  vom  Zahlungstermin.  Pfändet  der  Gerichts-
 vollzieher  beispielsweise  bei  Zahlungseingang  am  Anfang
 des  Monats  genau  in  der  Mitte  eines  Monats,  so  hat  er  dem
 Schuldner  einen  Betrag  zu  belassen,  der  der  Hälfte  des  für  ihn
 geltenden  pfändungsfreien  Betrags  entspricht.

 Angesichts  des  heute  weitgehend  bargeldlosen  Zahlungsver-
 kehrs  hat  die  Vorschrift  des  §  811  Absatz  1  Nummer  5  ZPO- E
 nicht  mehr  die  Bedeutung,  die  ihr  ursprünglich  in  Gestalt  des
 bisherigen  §  811  Absatz  1  Nummer  8  ZPO  zukam.  In  der  Re-
 gel  wird  der  Schuldner  nicht  mehr  einen  großen  Teil  seiner
 Einkünfte  in  Form  von  Bargeld  in  seinem  Haushalt  verwah-
 ren,  um  davon  seine  laufenden  Kosten  zu  decken  oder  Rück-
 lagen  für  größere  Anschaffungen  zu  bilden.  Meist  wird  er  den
 auf  sein  Konto  überwiesenen  Betrag  in  kleineren  Beträgen
 abheben,  Zahlungen  unbar  mit  der  EC-Karte  leisten  oder  For-
 derungen  durch  Überweisungen  oder  Abbuchungsermächti-
 gungen  erfüllen.  Der  wesentliche  Anwendungsbereich  dürfte
 sich  auf  die  Fälle  beschränken,  in  denen  der  Schuldner  über
 gar  kein  Konto  verfügt.  Die  Fortsetzung  des  Pfändungsschut-
 zes  für  das  Einkommen  dürfte  daher  in  der  Regel  über  §  850k
 ZPO  stattfinden.

 Zu  Nummer  6

 Diese  Regelung  entspricht  bei  sprachlicher  Überarbeitung
 inhaltlich  dem  bisherigen  §  811  Absatz  1  Nummer  10  ZPO.
 Der  Pfändungsschutz  wird  dabei  von  Büchern  auf  alle  in
 Betracht  kommenden  religiösen  oder  schulischen  Zwecken
 dienenden  Gegenstände  ausgedehnt.  Insbesondere  im  schuli-
 schen  Bereich  sind  Lehrmedien  in  der  heutigen  Zeit  nicht  nur
 Bücher.  Es  erscheint  daher  sinnvoll,  auch  andere  Lehrmittel
 von  der  Pfändung  auszunehmen.

 Zu  Nummer  7

 Diese  Regelung  entspricht  bei  sprachlicher  Überarbeitung
 dem  bisherigen  §  811  Absatz  1  Nummer  11  Halbsatz  1  ZPO.
 Ein  Pfändungsschutz  für  Haushaltungs-  und  Geschäftsbü-
 cher  ist  nur  erforderlich,  wenn  und  soweit  der  Schuldner  sie
 aus  steuer-  oder  handelsrechtlichen  Gründen  aufbewahren
 muss.  In  der  Neufassung  wird  der  Pfändungsschutz  für  Haus-
 haltungs-  und  Geschäftsbücher  daher  auf  diese  Fälle  be-
 schränkt  und  zur  Klarstellung  auf  die  insoweit  einschlägigen
 Vorschriften  des  Handelsgesetzbuchs  (HGB)  und  der  Ab-
 gabenordnung  verwiesen.  Da  aber  diese  Gegenstände  höchst
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selten  einen  Vollstreckungserlös  einbringen  dürften,  ist  die
 Vorschrift  ohnehin  von  geringer  praktischer  Relevanz.

 Zu  Nummer  8

 Diese  Vorschrift  entspricht  dem  bisherigen  §  811  Absatz  1
 Nummer  11  Halbsatz  2  ZPO.

 Zu  den  Nummern  9  und  10

 Hinsichtlich  der  Aufhebung  des  bisherigen  §  811  Absatz  1
 Nummer  9  ZPO  wird  auf  die  Ausführungen  zu  Nummer  4
 verwiesen.  Die  Regelungen  in  §  811  Absatz  1  Nummer  10
 und  11  ZPO  wurden  in  modifizierter  Form  in  §  811  Absatz  1
 Nummer  6,  7  und  8  ZPO- E  übernommen  (vgl.  die  Aus-
 führungen  zu  den  Nummern  6  bis  8).  Sie  können  daher  eben-
 falls  entfallen.  Der  Inhalt  des  bisherigen  §  811  Absatz  1
 Nummer  12  und  13  ZPO  soll  dagegen  unverändert  bleiben.
 Er  rückt  lediglich  numerisch  in  die  Nummern  9  und  10  auf.

 Zu  §  811  Absatz  2

 Hier  handelt  es  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Änderung
 von  Absatz  1.

 Zu  Nummer  3  (§  811a)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Nummer  2.  Die  in
 §  811  Absatz  1  Nummer  5  und  6  ZPO  aufgeführten  unpfänd-
 baren  Sachen  werden  nunmehr  in  §  811  Absatz  1  Nummer  4
 ZPO- E  zusammengefasst.

 Zu  Nummer  4  (§  850)

 Die  begriffliche  Erweiterung  des  in  §  850  ff.  ZPO  geregelten
 Pfändungsschutzes  von  „Arbeitseinkommen“  auf  „Einkom-
 men“  ermöglicht  eine  wesentliche  Vereinfachung  der  Aus-
 gangsnorm  des  §  850  ZPO.  In  der  Normüberschrift  und  dem
 bisherigen  Absatz  1  wird  der  Begriff  des  „Arbeitseinkom-
 mens“  durch  den  des  „Einkommens“  ersetzt.  Die  weiteren
 Umschreibungen  und  Aufzählungen  in  §  850  Absatz  2  und  3
 ZPO  sind  dem  unkonturierten  bisherigen  Begriff  des
 „Arbeitseinkommens“  und  seiner  rechtspolitisch  veranlass-
 ten  weiten  Auslegung  geschuldet.  Sie  können  ersatzlos  ent-
 fallen.  Ob  das  Einkommen  einer  Quelle  entstammt,  die  die
 Erwerbstätigkeit  des  Schuldners  vollständig  oder  zu  einem
 wesentlichen  Teil  in  Anspruch  nimmt  (§  850  Absatz  2  ZPO),
 ist  ebenfalls  irrelevant.  Nach  wie  vor  soll  zwar  zwischen  Ein-
 kommen  aus  Arbeits-,  Beamten-  und  Versorgungsverhältnis-
 sen  und  vergleichbaren  wiederkehrenden  Bezügen  (§  850c
 ZPO)  sowie  sonstigem  Einkommen  (§  850i  ZPO)  begrifflich
 differenziert  werden.  Hierzu  ist  indes  die  Bezugnahme  auf
 „fortlaufende  Einkünfte“  in  §  850  Absatz  2  ZPO  nicht  erfor-
 derlich.  Die  Differenzierung  wird  vielmehr  in  den  Formulie-
 rungen  der  §  850c  ZPO  und  §  850i  ZPO  hinreichend  deut-
 lich.  Auch  die  Regelung  in  §  850  Absatz  4  ZPO  erscheint  ent-
 behrlich,  da  die  dort  genannten  Bestandteile  des  „Arbeitsein-
 kommens“  zwanglos  unter  den  Begriff  des  „Einkommens“
 subsumiert  werden  können.  Die  bisherigen  Absätze  2  bis  4
 des  §  850  ZPO  können  somit  vollständig  entfallen.

 Die  auch  begriffliche  Erweiterung  des  Objektes  des  Pfän-
 dungsschutzes  des  §  850  ff.  ZPO  auf  Einkommen  jedweder
 Art  lässt  jedoch  zur  Klarstellung  eine  ausdrückliche  Begren-
 zung  des  Pfändungsschutzes  auf  Einkommen  natürlicher  Per-
 sonen  sinnvoll  erscheinen.  Dem  bisherigen  Begriff  des

 Arbeitseinkommens  war  eine  solche  Begrenzung  immanent,
 da  juristische  Personen  kein  Arbeitseinkommen  erzielen  kön-
 nen.  „Einkommen“  können  jedoch  auch  juristische  Personen
 erzielen.  Sie  bedürfen  indes  keines  Pfändungsschutzes  zum
 Schutz  ihres  Existenzminimums.  Ein  solches  (verfassungs-
 rechtliches)  Postulat  besteht  vielmehr  nur  hinsichtlich  natür-
 licher  Personen.  Der  Gesetzeszweck  erfordert  daher  (ähnlich
 wie  in  §  1  Absatz  1  EStG)  die  ausdrückliche  Begrenzung  des
 Pfändungsschutzes  auf  Einkommen  natürlicher  Personen.

 Einer  weiteren  Einschränkung  bedarf  der  Einkommensbe-
 griff  in  §  850  ZPO  nicht.  Es  handelt  sich  um  eine  übergreifen-
 de  Bezugsnorm,  die  hinsichtlich  der  Ausgestaltung  des  Pfän-
 dungsschutzes  für  in  Geld  zahlbare  Forderungen  auf  die  fol-
 genden  Vorschriften  verweist.  Eine  weitere  Einschränkung
 schon  in  §  850  ZPO  würde  zu  dem  Folgeproblem  führen,
 dass  ebenfalls  zu  schützende  Forderungsarten,  die  die  ein-
 schränkenden  Kriterien  nicht  erfüllen,  dennoch  begrifflich
 wieder  einzubeziehen  sind  (wie  derzeit  die  Einkünfte  gemäß
 §  850i  ZPO,  die  allenfalls  zum  Teil  Arbeitseinkommen  sind).
 Soweit  Art  oder  Herkunft  des  Einkommens  eine  unterschied-
 liche  Behandlung  erfordern,  kann  eine  diesbezügliche  be-
 griffliche  Einschränkung  auch  in  den  entsprechenden  Spe-
 zialnormen  erfolgen  (z.  B.  in  §  850c  ZPO).

 Zu  Nummer  5  (§  850a)

 Die  Bestimmungen  der  §§  850a  und  850b  ZPO  sollen  in
 einem  neuen  §  850a  ZPO  und  in  Absatz  5  (Nummer  2  bis  5)
 des  neu  gefassten  §  850c  ZPO  (siehe  unten  zu  Nummer  7)  zu-
 sammengefasst  werden.  Dabei  ermöglichen  die  begriffliche
 Erweiterung  des  Pfändungsschutzes  von  „Arbeitseinkom-
 men“  auf  „Einkommen“  in  §  850  ZPO- E  und  die  –  unabhän-
 gig  von  Herkunft  und  Art  des  Einkommens  erfolgende  –  Be-
 rücksichtigung  von  Mehreinkommen  in  §  850c  Absatz  4
 ZPO- E  eine  erhebliche  Vereinfachung  des  Normengefüges.
 Eine  Unterscheidung  zwischen  Unpfändbarkeit  und  beding-
 ter  Pfändbarkeit  erscheint  entbehrlich.  Jedoch  ist  jede  einzel-
 ne  der  in  der  geltenden  Fassung  der  §§  850a  und  850b  ZPO
 enthaltenen  Bezugsarten  daraufhin  zu  überprüfen,  ob  ihre
 Unpfändbarkeit  vor  dem  Hintergrund  des  aktuellen  Pfän-
 dungsschutzniveaus  in  §  850c  ZPO  und  unter  Berücksichti-
 gung  der  berechtigten  Belange  von  Gläubigern  und  Schuld-
 nern  aufrecht  erhalten  bleiben  kann.  Im  Einzelnen:

 Gemäß  §  850a  Nummer  1  ZPO  in  seiner  derzeitigen  Fassung
 ist  eine  Vergütung  wegen  geleisteter  Überstunden  zur  Hälfte
 unpfändbar.  Da  in  Folge  der  Neufassung  des  §  850c  Absatz  4
 ZPO  das  Mehreinkommen  generell  privilegiert  und  hiervon
 auch  die  Mehrarbeitsstundenvergütung  umfasst  wird,  er-
 scheint  in  der  entsprechenden  Höhe  eine  eigenständige  Rege-
 lung  für  Bezüge  aus  Mehrarbeitsstunden  entbehrlich.  Soweit
 der  bisherige  Pfändungsschutz  für  Einkommen  aus  Mehr-
 arbeitsstunden  über  den  allgemeinen  Pfändungsschutz  für
 Mehreinkommen  hinausgeht,  ist  ein  Grund  für  eine  differen-
 zierende  Behandlung  nicht  ersichtlich.  Insbesondere  ist  es
 nicht  gerechtfertigt,  ein  Zusatzeinkommen  aus  –  arbeits-
 marktpolitisch  fraglichen  –  Mehrarbeitsstunden  gegenüber
 anderen  Zusatzeinkommen  wie  etwa  der  Ausübung  einer
 Nebentätigkeit  bei  einem  zweiten  Arbeitgeber  zu  privilegie-
 ren  und  ihm  einen  weitergehenden  Pfändungsschutz  zuzu-
 billigen.  Die  erforderliche  Motivation  zur  Erzielung  von
 Mehreinkommen,  sei  es  durch  die  Leistung  von  Mehrarbeits-
 stunden,  sei  es  durch  andere  zusätzliche  Einkünfte,  wird  be-
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reits  hinreichend  von  dem  zusätzlichen  Pfändungsschutz  in
 §  850c  Absatz  4  ZPO- E  bewirkt.

 Der  Wegfall  der  allein  auf  die  Mehrarbeitsstundenvergütung
 bezogenen  Unpfändbarkeitsbestimmung  des  §  850a  Num-
 mer  1  ZPO  entlastet  darüber  hinaus  die  Arbeitgeber  als  Dritt-
 schuldner  bei  der  Berechnung  des  unpfändbaren  Einkom-
 mens.  Bisher  mutete  die  Berechnung  des  pfändbaren  Anteils
 der  Mehrarbeitsvergütung  dem  Arbeitgeber  als  Drittschuld-
 ner  nicht  selten  eine  schwierige  Berechnung  zu.  Nach  herr-
 schender  Auffassung  ist  bei  der  Berechnung  des  zusätzlich
 pfändungsfreien  Betrages  auf  den  Bruttoanspruch  des
 Schuldners  abzustellen  (vgl.  Schuschke/Walker-Walker,
 Vollstreckung  und  Vorläufiger  Rechtsschutz,  Bd.  I  –  Zwangs-
 vollstreckung  –,  3.  Aufl.  2002,  §  850a  Rn.  2  m.  w.  N.;  Zöl-
 ler-Stöber,  ZPO,  26.  Aufl.  2007,  §  850a  Rn.  2).  Dementspre-
 chend  sind  die  für  die  Gesamtvergütung  zu  zahlenden  Steu-
 ern  und  Sozialabgaben  bei  der  Berechnung  des  dem  Gläubi-
 ger  auszuzahlenden  Betrages  vom  restlichen  pfändbaren
 Einkommen  einschließlich  der  anderen  Hälfte  der  Mehrar-
 beitsvergütung  abzuziehen  (vgl.  im  Einzelnen  Schuschke/
 Walker-Walker,  a.  a.  O.).  Wird  dagegen  die  Mehrarbeitsstun-
 denvergütung  der  allgemeinen  Regelung  für  Mehreinkom-
 men  in  §  850c  Absatz  3  ZPO- E  unterstellt,  entfällt  jegliche
 Sonderberechnung  für  diese  Art  des  Mehreinkommens.

 Die  vorgenannten  Ausführungen  gelten  in  gleichem  Maße  für
 die  bisher  in  §  850a  Nummer  2,  4  und  5  (erste  Alternative)
 ZPO  genannten,  aus  besonderem  Anlass  gezahlten  Bezüge
 (Weihnachtsgeld,  Urlaubsgeld,  Treuegelder,  Heiratsbeihilfen
 etc).  Eine  uneingeschränkte  Privilegierung  dieser  Einkom-
 mensteile  erscheint  zudem  bei  der  gebotenen  Abwägung  von
 Gläubiger-  und  Schuldnerinteressen  nicht  angemessen.  Es  ist
 nicht  gerechtfertigt,  z.  B.  Mehraufwendungen  für  Urlaub  und
 Urlaubsreisen  des  Schuldners  in  Form  von  Urlaubsgeld  pfän-
 dungsrechtlich  über  das  Niveau  des  §  850c  Absatz  4  ZPO- E
 hinaus  zu  schützen  und  hierdurch  den  Vollstreckungserfolg
 des  –  sich  möglicherweise  selbst  in  engen  finanziellen  Ver-
 hältnissen  befindlichen  –  Gläubigers  zu  gefährden.  Die  Privi-
 legierung  von  Heiratsbeihilfen  ist  schon  deshalb  nicht  mehr
 sachgerecht,  da  diese  in  der  Regel  nicht  mehr  für  die  Einrich-
 tung  eines  ersten  Hausstandes  der  Eheleute  notwendig  sein
 dürften,  sondern  zumeist  für  die  Finanzierung  von  Hoch-
 zeitsfeiern  verwendet  werden.  Auch  hier  erscheint  es  un-
 billig,  dem  Schuldner  zu  Lasten  des  Gläubigers  eine  seine
 Vermögensverhältnisse  übersteigende  Hochzeitsfeier  zuzu-
 gestehen.  Die  Interessen  des  Schuldners  werden  bereits  da-
 durch  hinreichend  gewahrt,  dass  er  aus  seinem  Mehreinkom-
 men  gemäß  §  850c  Absatz  4  ZPO- E  einen  Betrag  ansparen
 kann,  um  die  anlassbezogenen  Mehraufwendungen  zu  finan-
 zieren.  So  kann  bei  einem  monatlichen  Mehreinkommen  in
 Höhe  von  400  Euro  und  einem  zusätzlichen  Urlaubsgeld  in
 Höhe  von  jährlich  1  200  Euro  ein  Betrag  in  Höhe  von  jährlich
 2  700  Euro  angespart  werden.  Unter  Berücksichtigung  der
 berechtigten  Interessen  des  Gläubigers  erscheint  dies  ange-
 messen,  aber  auch  ausreichend,  um  dem  Schuldner  in  dem
 gebotenen  bescheidenen  Rahmen  z.  B.  Weihnachts-  oder
 Urlaubsaufwendungen  zu  ermöglichen.

 Schließlich  führt  der  das  Urlaubsgeld  umfassende  Pfän-
 dungsschutz  des  §  850a  Nummer  2  ZPO  in  seiner  geltenden
 Fassung  zu  einer  nicht  gerechtfertigten  Schlechterstellung
 der  Gläubiger  im  Verhältnis  zu  Fiskus  und  Sozialversiche-

 rungsträgern,  da  Urlaubsgeld  steuer-  und  sozialversiche-
 rungspflichtiges  Arbeitsentgelt  ist.

 Aus  den  genannten  Gründen  können  die  bisherigen  Pfän-
 dungsschutzbestimmungen  des  §  850a  Nummer  2,  4  und  5
 (erste  Alternative)  ZPO  somit  ebenfalls  entfallen.

 Eines  über  das  Schutzniveau  von  Einkommen  aus  Arbeits-,
 Beamten-  und  Versorgungsverhältnissen  hinausgehenden
 Schutzes  im  Sinne  einer  absoluten  Unpfändbarkeit  bedürfen
 auch  die  in  §  850a  Nummer  6  ZPO  genannten  Erziehungsgel-
 der,  Studienbeihilfen  und  ähnliche  Bezüge  nicht.  Insofern  ist
 kein  sachlicher  Grund  ersichtlich,  weshalb  Gläubiger  von
 Schuldnern,  die  ein  solches  Einkommen  erzielen,  gegenüber
 Gläubigern  von  Schuldnern,  die  ein  Einkommen  aus
 Arbeits-,  Beamten-  und  Versorgungsverhältnissen  beziehen,
 benachteiligt  werden  sollten.  Die  genannten  Einkünfte  sollen
 daher  künftig  in  Absatz  5  Nummer  4  des  neuen  §  850c  ZPO
 dem  dort  geregelten  Pfändungsschutz  unterstellt  werden
 (vgl.  die  Ausführungen  unten  zu  Nummer  7).

 Zu  §  850a  Satz  1

 Zu  Nummer  1

 Die  Vorschrift  enthält  die  bisher  in  §  850a  Nummer  3  ZPO
 niedergelegte  Privilegierung  von  Ausgleichszahlungen  für
 berufsbedingten  Mehraufwand.  Der  entsprechende  Pfän-
 dungsschutz  ist  beizubehalten.  Es  handelt  sich  um  Leistun-
 gen,  die  zweckgebunden  zur  Abgeltung  erschwerter  Arbeits-
 bedingungen  gewährt  werden  und  dem  Arbeitnehmer  unge-
 kürzt  zur  Deckung  seiner  Mehraufwendungen  zur  Verfügung
 stehen  müssen.  Es  wäre  kein  sachgerechter  Interessenaus-
 gleich,  wenn  der  Gläubiger  auf  Forderungen  zugreifen  könn-
 te,  die  dem  Schuldner  zur  Abdeckung  konkreter  berufsbe-
 dingter  Aufwendungen  zustehen  und  somit  als  durchlaufen-
 der  Posten  das  Einkommen  des  Schuldners  tatsächlich  nicht
 erhöhen.  Die  veränderte  Formulierung  dient  als  Folgeände-
 rung  der  Anpassung  an  den  nunmehr  generell  verwendeten
 Begriff  des  Einkommens.  Die  Begrenzung  auf  „den  Rahmen
 des  Üblichen“  wird  in  den  Eingangssatz  gezogen,  da  sie  auch
 für  die  neue  Nummer  2  zutrifft.

 Die  in  Nummer  1  aufgenommenen  Beträge  werden  regel-
 mäßig  als  Pauschale  gezahlt.  So  ist  zwar  nicht  ausgeschlos-
 sen,  dass  jedenfalls  ein  Teil  davon  nicht  die  konkreten  Kosten
 des  Arbeitnehmers  abdeckt,  sondern  eine  zusätzliche  Entloh-
 nung  darstellt.  Ein  Missbrauch  wird  jedoch  bereits  dadurch
 verhindert,  dass  die  Zahlungen  nur  im  Rahmen  des  Üblichen
 geschützt  sind.  Die  alternative  Möglichkeit,  den  jeweiligen
 Mehrbedarf  des  Schuldners  konkret  zu  bestimmen,  ist  nicht
 praxisgerecht.  Eine  solche  Art  der  Berechnung  würde  aller
 Voraussicht  nach  zu  einer  erheblichen  Mehrbelastung  der
 Drittschuldner  und  der  Vollstrekkungsgerichte  führen,  was
 den  Zielen  der  Reformbestrebungen  zuwiderliefe.

 Zu  Nummer  2

 In  dieser  Regelung  werden  die  bisher  in  §  850a  Nummer  5
 (zweite  Alternative),  7  und  8  ZPO  enthaltenen  Privilegierun-
 gen  fortgeschrieben.  Die  Vorschrift  wurde  aber  sprachlich
 angepasst,  eine  inhaltliche  Änderung  ist  damit  nicht  verbun-
 den.  Wie  bislang  sollen  zum  Beispiel  die  Aufwendungen  für
 die  Taufe  eines  Kindes  mit  zu  den  Aufwendungen  für  die
 Geburt  zählen.  Es  wird  wie  in  Nummer  1  darauf  abgestellt,
 dass  in  den  genannten  Fällen  ein  Mehraufwand  entsteht,  da
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nur  dann  ein  Vollstrekkungsschutz  über  die  Grenzen  von
 §  850c  ZPO- E  hinaus  gerechtfertigt  erscheint.  Der  Verweis
 auf  den  Mehraufwand  beinhaltet  aus  Gründen  der  besseren
 Handhabung  der  Vorschrift  in  der  Praxis  wie  in  Nummer  1  ei-
 ne  typisierende  Betrachtungsweise.  Es  kommt  nicht  darauf
 an,  ob  und  in  welcher  Höhe  der  Schuldner  tatsächlich  Mehr-
 aufwendungen  hat.

 Unter  diese  Vorschrift  sollen  auch  weiterhin  die  Blindenzula-
 gen  fallen,  soweit  diese  nicht  bereits  anderweitigen  Pfän-
 dungsschutz  genießen.  So  sind  Blindenzulagen  im  Sinne  des
 §  35  des  Bundesversorgungsgesetzes  (BVG)  nach  den  §§  54,
 55  SGB  I  und  Blindenbeihilfen  im  Sinne  des  §  72  SGB  XII
 über  dessen  §  17  Absatz  1  unpfändbar.  Geschützt  werden  in-
 sofern  lediglich  Zulagen  nach  Landesrecht  (so  z.  B.  nach
 dem  Gesetz  über  Hilfen  für  Blinde  und  Gehörlose  in  Nord-
 rhein-Westfalen  vom  17.  Dezember  1997,  GVBl.  S.  436),  so-
 weit  die  Landesgesetze  nicht  selbst  auf  die  §§  54,  55  SGB  I
 Bezug  nehmen  (z.  B.  Artikel  7  Absatz  1  des  Bayrischen  Blin-
 dengeldgesetzes  vom  7.  April  1995,  GVBl.  S.  150)  oder  aus-
 drücklich  die  Unpfändbarkeit  bestimmen  (so  §  4  des  Nieder-
 sächsischen  Gesetzes  über  das  Landesblindengeld  für
 Zivilblinde  vom  18.  Januar  1993,  GVBl.  S.  25).

 Problematisch  ist  die  pfändungsschutzrechtliche  Behand-
 lung  von  Verletztenrenten.  Sie  werden  derzeit  der  Höhe  nach
 uneingeschränkt  durch  §  850b  Absatz  1  Nummer  1  ZPO  ge-
 schützt.  Verletztenrenten  setzen  sich  oft  jedoch  aus  unter-
 schiedlichen  Bestandteilen  zusammen,  die  pfändungsschutz-
 rechtlich  differenziert  zu  betrachten  sind.  Soweit  die  Rente
 einen  durch  den  Körper-  oder  Gesundheitsschaden  bedingten
 Mehraufwand  ausgleichen  soll,  ist  sie  ebenso  wie  der  weitere
 in  Nummer  2  genannte  Mehraufwand  pfändungsrechtlich
 uneingeschränkt  zu  schützen.  Soweit  sie  dagegen  an  die  Stel-
 le  des  Einkommens  tritt,  das  der  Verletzte  in  Folge  des  erlitte-
 nen  Körper-  oder  Gesundheitsschadens  nicht  mehr  zu  erzie-
 len  in  der  Lage  ist,  verdient  die  Verletztenrente  keinen  ande-
 ren  Schutz  als  das  substituierte  Einkommen  selbst.  Erhält
 etwa  ein  Arzt  eine  erhebliche  Geldrente  gemäß  §  843  BGB,
 so  ist  nicht  einzusehen,  warum  diese,  soweit  sie  den  verlet-
 zungsbedingten  Erwerbsausfall  kompensiert,  nicht  in  glei-
 cher  Höhe  pfändbar  sein  sollte  wie  das  Einkommen  des  Arz-
 tes  vor  der  Verletzung.  Dementsprechend  ist  der  pfändungs-
 rechtliche  Schutz  der  Verletztenrente  nach  Maßgabe  der  vor-
 stehenden  Ausführungen  an  den  Umfang  ihrer  besonderen
 Schutzbedürftigkeit  anzupassen.  Dies  geschieht  in  §  850a
 Satz  2  und  3  ZPO- E  (siehe  unten).

 Das  in  §  850a  Nummer  2  ZPO- E  genannte  Einkommen  ist
 ebenfalls  nur  „im  Rahmen  des  Üblichen“  zu  schützen.  Der
 Begriff  des  Mehraufwandes  kann  in  Anbetracht  seiner  Aus-
 füllungsbedürftigkeit  in  Einzelfällen  zu  einem  Einkommen
 des  Schuldners  führen,  das  –  auch  vor  dem  Hintergrund  des
 den  Aufwand  auslösenden  Ereignisses  und  seiner  Folgen  –
 weder  einer  bescheidenen  Lebensführung  noch  dem  zu  er-
 wartenden  üblichen  Ausgleich  in  vergleichbaren  Fällen  ent-
 spricht.  In  solchen  Fällen  ist  eine  Begrenzung  des  unpfändba-
 ren  Betrages  auf  den  Rahmen  des  Üblichen  erforderlich.

 Wegen  der  stets  zu  beachtenden  Umstände  des  Einzelfalls
 kann  die  Höhe  eines  sich  im  Rahmen  des  Üblichen  haltenden
 Aufwandes  gesetzlich  nicht  beziffert  werden.  Der  durch
 einen  Todesfall  bedingte  Mehraufwand  dürfte  sich  allerdings
 regelmäßig  im  Rahmen  des  Üblichen  bewegen,  wenn  er

 einen  Betrag  von  3  600  Euro  nicht  übersteigt  (vgl.  §  850b
 Absatz  1  Nummer  4  ZPO  in  der  derzeit  geltenden  Fassung).

 Schließlich  ist  sicherzustellen,  dass  demjenigen  Gläubiger,
 der  wegen  Ansprüchen  vollstreckt,  die  inhaltlich  den  dem
 Schuldner  entstehenden  Mehraufwand  ausfüllen  (zum  Bei-
 spiel  wegen  einer  Rechnung  über  medizinische  Hilfsmittel),
 die  Vollstrekkung  in  das  durch  §  850a  Absatz  1  ZPO- E  ge-
 schützte  Einkommen  möglich  sein  muss  (vgl.  für  einen  Teil-
 bereich  bereits  jetzt  §  850a  Nummer  5  ZPO  in  der  derzeit  gel-
 tenden  Fassung).  Dies  ergibt  sich  bereits  aus  der  Überlegung,
 dass  diese  Einkommensbestandteile  kein  Einkommen  im
 Sinne  des  §  850  ZPO- E  sind,  sondern  lediglich  als  durchlau-
 fender  Posten  dazu  dienen  sollen,  den  dem  Schuldner  ent-
 standenen  Mehraufwand  auszugleichen.  Insofern  genießen
 diese  Bestandteile  des  Einkommens  auch  gegenüber  demje-
 nigen  keinen  besonderen  Schutz,  der  Ansprüche  gegen  den
 Schuldner  wegen  dieses  Mehraufwands  geltend  macht.  Die
 Beweislast  für  den  Ursprung  des  zu  vollstreckenden  Anspru-
 ches  trägt  der  Gläubiger.

 Zu  §  850a  Satz  2  und  3

 In  den  Fällen,  in  denen  ein  Schuldner  eine  Verletztenrente
 erhält,  durch  die  zum  Teil  der  verletzungsbedingte  Mehrauf-
 wand  und  zum  Teil  das  Einkommen,  das  der  Verletzte  in
 Folge  des  erlittenen  Körper-  oder  Gesundheitsschadens  nicht
 mehr  zu  erzielen  in  der  Lage  ist,  ersetzt  wird,  ist  den  zugrun-
 de  liegenden  Leistungsbescheiden  oder  -urteilen  häufig  die
 Höhe  des  jeweiligen  Anteils  nicht  zu  entnehmen.

 Der  Gesetzgeber  hat  sich  jedoch  in  §  93  Absatz  2  Nummer  2
 Buchstabe  a  SGB  VI  bereits  mit  der  Frage  befasst,  in  welcher
 Höhe  grundsätzlich  verletzungsbedingter  Mehraufwand  an-
 fällt.  §  93  SGB  VI  behandelt  die  Problematik  des  Zusam-
 mentreffens  von  Ansprüchen  aus  der  gesetzlichen  Renten-
 versicherung  und  auf  Leistungen  aus  der  Unfallversicherung.
 Um  zu  vermeiden,  dass  durch  Leistungen  aus  mehreren
 öffentlich-rechtlichen  Sicherungssystemen  eine  Überversor-
 gung  ermöglicht  wird,  begrenzt  §  93  SGB  VI  die  Rentenhöhe
 insgesamt  in  etwa  auf  den  Verlust  des  Nettoeinkommens.
 Nach  §  93  Absatz  2  Nummer  2  Buchstabe  a  SGB  VI  sind
 jedoch  dem  Leistungsberechtigen  bestimmte  Anteile  einer
 Verletztenrente  in  Höhe  der  Grundrente  nach  §  31  BVG  zu-
 sätzlich  zu  dem  zum  Ausgleich  des  Verlustes  des  Nettoein-
 kommens  gezahlten  Betrag  zu  belassen.  Die  Grundrente  nach
 dem  Bundesversorgungsgesetz  wiederum  ist  eine  Entschädi-
 gung  für  die  Beeinträchtigung  der  körperlichen  Unversehrt-
 heit  und  soll  Mehraufwendungen  oder  Ausgaben,  die  ein
 gesunder  Mensch  nicht  hat,  ausgleichen;  sie  dient  nicht  der
 Sicherung  des  Lebensunterhalts.

 Vor  diesem  Hintergrund  enthält  §  850a  Satz  2  ZPO- E  zur  Er-
 mittlung  der  Höhe  des  Mehraufwandes  in  den  Fällen,  in
 denen  der  Schuldner  gemeinsam  mit  dem  Ausgleich  für  den
 durch  einen  Körper-  oder  Gesundheitsschaden  bedingten
 Mehraufwand  auch  einen  Ausgleich  für  den  verletzungsbe-
 dingten  Erwerbsausfall  erhält,  einen  Verweis  auf  §  93
 Absatz  2  Nummer  2  Buchstabe  a  SGB  VI.  So  kann  auch
 dann,  wenn  in  den  dem  betroffenen  Einkommen  zugrunde
 liegenden  Leistungsbescheiden  oder  - urteilen  der  auf  den
 Mehraufwand  entfallene  Anteil  nicht  ausgewiesen  ist,  die  er-
 forderliche  Trennung  zwischen  Entgeltersatz  und  Mehrauf-
 wand  erfolgen.
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Sofern  jedoch  der  an  den  Schuldner  für  den  Mehraufwand
 tatsächlich  gezahlte  Betrag  höher  sein  sollte,  gibt  Satz  3  dem
 Schuldner  die  Möglichkeit,  den  diesbezüglichen  Nachweis
 zu  führen  und  so  den  tatsächlich  für  den  Mehraufwand  ge-
 zahlten  Betrag  dem  Pfändungsschutz  des  §  850a  Satz  1
 ZPO- E  unterfallen  zu  lassen.  Diesen  Nachweis  kann  der
 Schuldner  insbesondere  in  den  Fällen  sehr  leicht  führen,  in
 denen  dem  dem  Einkommen  zugrunde  liegenden  Leistungs-
 bescheid  oder  -urteil  zu  entnehmen  ist,  welchem  Teil  des  An-
 spruches  eine  Entgeltersatzfunktion  und  welchem  Teil  der
 Ausgleich  des  verletzungsbedingten  Mehraufwandes  zu-
 kommt.

 Zu  Nummer  6  (§  850b)

 Die  Vorschrift  des  §  850b  kann  vollständig  entfallen:

 Der  Regelungsgehalt  von  §  850b  Absatz  1  Nummer  1  ZPO
 wurde, soweit er aufrecht erhalten werden soll (vgl. oben zu
 Nummer  5)  in  §  850a  Nummer  2  ZPO- E  überführt.

 Eine  Unterhaltsrente  im  Sinne  des  §  850b  Absatz  1  Nummer  2
 ZPO,  welche  die  gesetzlichen  Ansprüche  des  Ehegatten  oder
 Lebenspartners  oder  früheren  Ehegatten  oder  früheren
 Lebenspartners,  der  Kinder,  der  Eltern  oder  der  übrigen  Ver-
 wandten  umfasst,  gleich  auf  welcher  gesetzlichen  oder  ver-
 traglichen  Grundlage  sie  beruht,  ist  als  Einkommensersatz
 anzusehen,  der  dazu  dient,  den  Lebensunterhalt  des  Schuld-
 ners  zu  bestreiten.  Historisch  bedingt  waren  Unterhaltsan-
 sprüche  und  ähnliche  Renten  zur  Sicherung  des  Existenz-
 minimums  des  Unterhalts-  oder  Rentengläubigers  unpfänd-
 bar.  Diesem  Schutzzweck  trägt  aber  bereits  §  850c  ZPO- E
 durch  das  dort  niedergelegte  Modulsystem  ausreichend
 Rechnung.  Ein  über  diesen  Zweck  hinausgehender  Schutzbe-
 darf  ist  nicht  ersichtlich,  weshalb  eine  Besserstellung  der  Un-
 terhaltsrenten  gegenüber  Einkünften  aus  Berufstätigkeit  zu
 vermeiden  ist.  Unterhaltsrenten  werden  daher  künftig  gemäß
 §  850c  Absatz  5  Nummer  2  ZPO- E  in  gleicher  Höhe  wie  Ein-
 kommen  aus  Arbeits-,  Beamten-  und  Versorgungsverhältnis-
 sen  geschützt.

 Der  Regelungsgehalt  von  §  850b  Absatz  1  Nummer  3  ZPO
 (Einkünfte  aus  Stiftungen  oder  sonst  aufgrund  der  Fürsorge
 und  Freigebigkeit  eines  Dritten  oder  aufgrund  eines  Alten-
 teils  oder  Auszugsvertrags)  wurde  in  §  850c  Absatz  5
 Nummer  3  ZPO- E,  derjenige  aus  850b  Absatz  1  Nummer  4
 Alternative  1  ZPO  (Bezüge  aus  Witwen-,  Waisen-,  Hilfs-  und
 Krankenkassen,  die  ausschließlich  oder  zu  einem  wesent-
 lichen  Teil  zu  Unterstützungszwecken  gewährt  werden)  in
 §  850c  Absatz  5  Nummer  5  ZPO- E  aufgenommen  und  dem
 allgemein  für  Einkommen  aus  Arbeits-,  Beamten-  und  Ver-
 sorgungsverhältnissen  geltenden  Pfändungsschutz  unter-
 stellt  (siehe  unten  zu  Nummer  7).  Insoweit  gelten  die  glei-
 chen  Erwägungen  wie  zu  den  Unterhaltsrenten  gemäß  §  850b
 Absatz  1  Nummer  2  ZPO.  Auch  hier  erschließt  sich  nicht,
 warum  solches  Einkommen  besser  gestellt  werden  soll,  als
 sonstige  gemäß  §  850c  ZPO  geschützte  Ansprüche.

 Ansprüche  nach  §  850b  Absatz  1  Nummer  4  Alternative  2
 ZPO  aus  Lebensversicherungen,  die  nur  auf  den  Todesfall
 des  Versicherungsnehmers  abgeschlossen  sind,  dienen  dem
 Ausgleich  des  durch  den  Todesfall  entstehenden  Mehrauf-
 wandes  (vgl.  Zöller-Stöber,  a.  a.  O.,  §  850b  Rnr.  10).  Das  ent-
 sprechende  Einkommen  wird  nach  §  850a  Nummer  2  ZPO- E

 hinreichend  geschützt  (vgl.  oben  zu  Nummer  5),  sodass  eine
 besondere  Schutznorm  entbehrlich  ist.

 Zu  Nummer  7  (§  850c)

 In  §  850c  ZPO-E  ist  der  Pfändungsschutz  für  Einkommen
 aus  Arbeits-,  Dienst-,  Beamten-  und  Versorgungsverhältnis-
 sen  und  anderem,  diesem  vergleichbaren  wiederkehrenden
 Einkommen  geregelt.  Da  weder  der  neue  §  850  ZPO  noch
 eine  andere  Vorschrift  des  8.  Buches  der  ZPO  eine  Definition
 des  Arbeitseinkommens  enthält,  soll  dieser  Begriff  nicht
 mehr  verwandt  werden.  Vielmehr  sollen  die  von  der  neu  ge-
 fassten  Vorschrift  erfassten  Forderungsarten  so  genau  um-
 schrieben  werden,  dass  es  keiner  weitergehenden  gesetz-
 lichen  Begriffsbestimmung  mehr  bedarf.

 Zu  §  850c  Absatz  1

 In  §  850c  Absatz  1  ZPO- E  ist  grundsätzlich  festgelegt,  in
 welchem  Umfang  Einkommen  aus  Arbeits-,  Beamten-  und
 Versorgungsverhältnissen  unpfändbar  ist.

 Zu  den  Einkommen  aus  Arbeitsverhältnissen  zählen  die  im
 derzeit  geltenden  §  850  Absatz  2  und  3  ZPO  aufgeführten
 Arbeits-  und  Dienstlöhne  sowie  Bezüge,  die  ein  Arbeitneh-
 mer  zum  Ausgleich  für  Wettbewerbsbeschränkungen  für  die
 Zeit  nach  Beendigung  seines  Dienstverhältnisses  beanspru-
 chen  kann.  Die  in  §  850  Absatz  2  ZPO  in  der  derzeit  gelten-
 den  Fassung  genannten  Dienstbezüge  der  Beamten  sind  nun
 durch  die  Einkommen  aus  Beamtenverhältnissen  erfasst.  Un-
 ter  die  Bezeichnung  „Einkommen  aus  Versorgungsverhält-
 nissen“  fallen  zunächst  die  in  der  geltenden  Fassung  des
 §  850  Absatz  2  und  3  ZPO  aufgeführten  Versorgungsbezüge
 der  Beamten,  die  Ruhegelder  und  ähnliche  nach  dem  einst-
 weiligen  und  dauernden  Ausscheiden  aus  dem  Dienst-  oder
 Arbeitsverhältnis  gewährten  fortlaufenden  Einkünfte,  Hin-
 terbliebenenbezüge  und  Renten,  die  aufgrund  von  Versiche-
 rungsverträgen  gewährt  werden,  wenn  diese  Verträge  zur
 Versorgung  des  Versicherungsnehmers  oder  seiner  unter-
 haltsberechtigten  Angehörigen  eingegangen  sind.  Darüber
 hinaus  werden  aber  nunmehr  auch  Versicherungsrenten  frü-
 her  freiberuflich  tätig  oder  überhaupt  nicht  berufstätig  gewe-
 sener  Personen  mit  in  den  Schutzbereich  einbezogen.  Die
 Einbeziehung  auch  dieser  Bezüge  in  den  Schutzbereich  des
 §  850c  Absatz  1  ZPO-E  ist  gerechtfertigt,  da  auch  sie  für  den
 Schuldner  in  der  Regel  eine  Unterhaltsfunktion  haben.  Insbe-
 sondere  besitzt  der  zum  Zeitpunkt  der  Schaffung  der  Pfän-
 dungsschutzvorschriften  genannte  Grund  für  eine  ungleiche
 Behandlung  von  Arbeitnehmern  und  Selbstständigen,  dass
 dem  Selbstständigen  aufgrund  seiner  gehobenen  sozialen
 Stellung  eine  höhere  Verantwortlichkeit  und  Mündigkeit  zu-
 komme  und  er  deshalb  nicht  in  gleicher  Weise  schutzbedürf-
 tig  sei  wie  die  Angehörigen  der  sozialen  Unterschichten,
 heute  keine  Überzeugungskraft  mehr  (vgl.  die  allgemeine
 Begründung  zu  dem  Gesetzentwurf  der  Bundesregierung
 zum  Pfändungsschutz  der  Altersvorsorge  und  zur  Anpassung
 des  Rechts  der  Insolvenzanfechtung,  Bundestagsdrucksache
 16/886,  S.  7).

 Die  Bestimmungen  der  §§  851c  und  851d  ZPO  (Pfändungs-
 schutz  bei  Altersrenten  und  steuerlich  gefördertem  Alters-
 vorsorgevermögen)  bleiben  unbeschadet.  Zwar  erfasst  das
 „Einkommen  aus  Arbeits-,  Beamten-  und  Versorgungsver-
 hältnissen“  begrifflich  und  inhaltlich  auch  Teile  des  durch  die
 genannten  Vorschriften  geschützten  Einkommens.  Der  un-
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veränderte  und  homogene  Schutz  dieses  Einkommens  lässt
 sich  jedoch  am  besten  gewährleisten,  wenn  die  erst  vor  kur-
 zem  durch  das  Gesetz  zum  Pfändungsschutz  der  Altersvor-
 sorge  vom  26.  März  2007  (BGBl.  I  S.  368)  eingeführten  Nor-
 men  unangetastet  bleiben.

 Zu  Satz  1

 In  Absatz  1  Satz  1  ist  dargelegt,  wie  die  Höhe  des  monatlich
 pfändungsfreien  Betrages  ermittelt  wird.  Ausgangspunkt  für
 die  Festlegung  der  Höhe  des  pfändungsfreien  Betrages  ist  die
 Überlegung,  zum  einen  jedem  Schuldner  mindestens  so  viel
 zu  belassen,  dass  er  in  der  Lage  ist,  seinen  eigenen  notwendi-
 gen  Lebensunterhalt  und  denjenigen  seiner  Unterhaltsbe-
 rechtigten  aus  seinem  Einkommen  aus  Arbeits-,  Beamten-
 und  Versorgungsverhältnissen  zu  decken,  und  zum  anderen,
 den  Schuldner  im  Interesse  einer  möglichst  vollständigen
 Gläubigerbefriedigung  als  dem  zentralen  Zweck  der
 Zwangsvollstreckung  zur  Erzielung  von  Mehreinkommen  zu
 motivieren.  Dabei  sind  –  in  Anlehnung  an  die  sozialleis-
 tungsrechtlichen  Regelungen  –  die  notwendigen  Lebenshal-
 tungskosten  des  Schuldners  und  der  Unterhaltsberechtigten
 in  die  Komponenten  „Bedarf  des  täglichen  Lebens“  und  „Un-
 terkunft  und  Heizung“  aufgeteilt  worden.

 Demgemäß  bestimmt  Absatz  1  Satz  1,  dass  sich  der  unpfänd-
 bare  Betrag  zusammensetzt  aus

 1.  dem  für  den  Schuldner  zu  berücksichtigenden  Bedarf  des
 täglichen  Lebens  –  bezeichnet  als  110  Prozent  des
 Eckregelsatzes  –,

 2.  dem  für  den  Schuldner  zu  berücksichtigenden  Bedarf  für
 Unterkunft  und  Heizung  –  bezeichnet  als  Miethöchst-
 betrag  zuzüglich  des  doppelten  Heizkostenbetrages  nach
 dem  Wohngeldgesetz  –,

 3.  dem  für  die  Unterhaltsberechtigten  des  Schuldners  zu  be-
 rücksichtigenden  Bedarf  und

 4.  einem  Anteil  von  dem  Mehreinkommen.

 Die  Einzelheiten  zu  den  vier  Komponenten  des  unpfändba-
 ren  Betrages  sind  in  den  nachfolgenden  Absätzen  geregelt.

 Zu  Satz  2

 Die  Regelung  sieht  in  Anlehnung  an  die  entsprechenden
 Mehrbedarfsregelungen  des  Sozialrechts  einen  erhöhten
 Pfändungsfreibetrag  für  Alleinerziehende  vor  (vgl.  im  Ein-
 zelnen  die  Begründung  zu  §  850c  Absatz  2  Satz  1  ZPO- E).

 Zu  Satz  3

 Diese  Regelung  bestimmt  die  Höhe  des  pfändungsfreien  Be-
 trages  bei  wöchentlicher  oder  täglicher  Auszahlung  des
 Einkommens  aus  Arbeits-,  Dienst-,  Beamten-  und  Versor-
 gungsverhältnissen.  Sie  beträgt  bei  wöchentlicher  Auszah-
 lung  23  Prozent  und  bei  täglicher  Auszahlung  5  Prozent  des
 bei  monatlicher  Auszahlung  anzusetzenden  Betrages.  Die
 prozentualen  Anteile  bei  wöchentlicher  und  täglicher  Aus-
 zahlung  entsprechen  den  gerundeten  prozentualen  Anteilen
 der  in  der  derzeitigen  Regelung  des  §  850c  Absatz  1  Satz  1
 ZPO  enthaltenen  pfändungsfreien  Beträge  bei  wöchentlicher
 und  täglicher  Auszahlung  an  dem  pfändungsfreien  Betrag  bei
 monatlicher  Auszahlung.

 Zu  Satz  4

 §  850c  Absatz  1  Satz  4  ZPO- E  stellt  ausdrücklich  klar,  dass
 der  über  den  unpfändbaren  Betrag  hinausgehende  Teil  des
 Einkommens  voll  pfändbar  ist.

 Zu  §  850c  Absatz  2

 §  850c  Absatz  2  ZPO- E  enthält  Definitionen  der  in  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  1  und  2  aufgeführten  Komponenten  des  un-
 pfändbaren  Betrages,  d.h.  des  Eckregelsatzes  in  Nummer  1
 sowie  des  Miethöchstbetrages  und  des  Heizkostenbetrages  in
 Nummer  2.

 Ein  Kerngedanke  bei  der  vorgeschlagenen  Form  der  Bestim-
 mung  des  pfändungsfreien  Betrages  ist,  dass  die  Frage,  wel-
 che  Beträge  zur  Deckung  des  notwendigen  Lebensunterhalts
 erforderlich  sind,  zum  großen  Teil  bereits  in  den  Regelungen
 zu  den  Sozialleistungen  beantwortet  wird  und  daher  weder
 ein  Bedarf  besteht  noch  es  sinnvoll  ist,  neue,  eigenständige
 Beträge  zu  ermitteln,  die  keinen  Bezug  zu  den  bereits  beste-
 henden  Regelungen  haben,  zumal  jeweils  eigenständige  Re-
 gelungen  die  Gefahr  von  Wertungswidersprüchen  in  sich  ber-
 gen.  Gleichzeitig  soll  sichergestellt  werden,  dass  auf  einfache
 Weise  bei  einer  Veränderung  der  Lebenshaltungskosten  der
 pfändungsfreie  Betrag  automatisch  angepasst  wird.  Vor  die-
 sem  Hintergrund  bestimmt  Absatz  2,  wie  die  hinsichtlich  der
 Lebenshaltungskosten  des  Schuldners  zu  berücksichtigen-
 den  Beträge  auf  der  Grundlage  der  Regelungen  zu  den  So-
 zialleistungen  zu  ermitteln  sind.

 Zu  Satz  1

 §  850c  Absatz  2  Satz  1  ZPO- E  definiert  den  in  Absatz  1  Satz  1
 Nummer  1  aufgeführten  Begriff  „Eckregelsatz“,  aus  dem
 sich  durch  Erhöhung  um  zehn  Prozent  die  Höhe  des  für  den
 Schuldner  zu  berücksichtigenden  Bedarfs  des  täglichen
 Lebens  ableitet.  Er  bestimmt,  dass  der  Eckregelsatz  die
 Regelleistung  nach  §  20  SGB  II  ist.

 Bei  der  Regelleistung  nach  §  20  SGB  II  handelt  es  sich  um
 den  Betrag,  der  an  erwerbsfähige  Hilfebedürftige  zur  Siche-
 rung  des  Lebensunterhalts  mit  Ausnahme  der  Bedarfe  für
 Unterkunft  und  Heizung  gezahlt  wird.  Die  Regelleistung
 nach  §  20  SGB  II  orientiert  sich  an  der  Höhe  der  sozialhilfe-
 rechtlichen  Regelleistungen  nach  den  §§  27,  28  SGB  XII,  die
 Personen,  die  nicht  in  der  Lage  sind,  aus  eigener  Kraft  ihren
 Lebensunterhalt  zu  bestreiten  oder  in  besonderen  Lebens-
 lagen  sich  selbst  zu  helfen  und  auch  von  anderer  Seite  keine
 ausreichende  Hilfe  erhalten,  gewährt  werden.  Er  umfasst  ins-
 besondere  Leistungen  für  Ernährung,  Kleidung,  Körperpfle-
 ge,  Hausrat,  Haushaltsenergie  und  für  persönliche  Bedürfnis-
 se  des  täglichen  Lebens.  Der  Regelsatz  wird  jährlich  anhand
 des  aktuellen  Rentenwerts  in  der  gesetzlichen  Rentenversi-
 cherung  angepasst,  wobei  die  Bemessungsvorgaben  des  §  28
 Absatz  3  Satz  5  SGB  XII  entsprechende  Anwendung  finden
 (§  20  Absatz  4  Satz  2  SGB  II).  Derzeit  beläuft  sich  der  Regel-
 satz  auf  359  Euro.  Durch  diese  Bezugnahme  auf  §  20  SGB  II
 wird  gewährleistet,  dass  sich  die  Höhe  des  pfändungsfreien
 Betrages  automatisch  den  veränderten  Lebenshaltungskos-
 ten  anpasst.

 Um  darüber  hinaus  sicherzustellen,  dass  der  Anteil  des  pfän-
 dungsfreien  Betrages  zur  Abdeckung  des  Bedarfs  des  täg-
 lichen  Lebens  in  allen  Fällen  dem  existenznotwendigen  Be-
 darf  entspricht,  ist  aufgrund  der  im  Zwangsvollstreckungs-
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recht  erforderlichen  Typisierung  in  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1
 ein  prozentualer  Aufschlag  auf  die  Regelleistung  in  Höhe
 von  10  Prozent  festgelegt  worden.  Sowohl  die  Regelungen
 zur  Grundsicherung  für  Arbeitssuchende  als  auch  die  sozial-
 hilferechtlichen  Bestimmungen  sehen  in  den  §§  21,  23
 SGB  II  und  30,  31  SGB  XII  Leistungen  für  einzelfall-  oder
 gruppenbezogene  Mehr-  und  Sonderbedarfe  vor.  Die  prozen-
 tuale  Verknüpfung  mit  der  Höhe  der  Regelleistungen  recht-
 fertigt  sich  dadurch,  dass  die  Kosten  für  solche  Mehraufwen-
 dungen  sich  ähnlich  verändern  wie  die  allgemeinen  Lebens-
 haltungskosten.  Durch  den  Zuschlag  von  10  Prozent  auf  den
 Grundfreibetrag  nach  §  20  SGB  II  soll  außerdem  eine  über-
 mäßige  Belastung  der  Vollstrekkungsgerichte  durch  Anträge
 nach  §  850f  Absatz  1  ZPO  vermieden  werden.

 Das  Einkommen  von  Alleinerziehenden  genießt  wegen  des
 regelmäßig  anfallenden  Mehrbedarfs  für  die  Pflege  und  Er-
 ziehung  der  bei  ihnen  lebenden  Kinder  sowohl  im  Sozial-
 recht  (§  21  Absatz  3  SGB  II,  §  30  Absatz  3  SGB  XII)  als
 auch  im  Einkommenssteuerrecht  (§  24b  EStG)  einen  beson-
 deren  Schutz.  Dieser  wird  entsprechend  §  21  Absatz  3  Num-
 mer  1  SGB  II  und  §  30  Absatz  3  Nummer  1  SGB  XII  in
 §  850c  Absatz  1  Satz  2  ZPO-E  abgebildet,  indem  der  in  Satz  1
 Nummer  1  genannte  Betrag  um  36  Prozent  des  Eckregelsat-
 zes  erhöht  wird.  Aus  Gründen  der  im  Zwangsvollstreckungs-
 recht  gebotenen  Pauschalierung  und  der  Praktikabilität  der
 Regelungen  auch  für  den  Drittschuldner  wird  von  einer
 weiteren  Differenzierung  nach  Alter  und  Anzahl  der  Kinder,
 wie  sie  in  §  20  Absatz  3  Nummer  2  SGB  II  und  §  30  Absatz  3
 Nummer  2  SGB  XII  erfolgt,  abgesehen.

 Die  Handhabbarkeit  der  Bestimmung  in  Satz  2  insbesondere
 für  den  Arbeitgeber  als  Drittschuldner  ist  dadurch  gegeben,
 dass  Alleinerziehende  entweder  an  der  Steuerklasse  II  (vgl.
 §  38b  Satz  2  Nummer  2  EStG)  oder  einem  auf  der  Lohnsteu-
 erkarte  eingetragenen  Freibetrag  gemäß  den  §§  24b,  39a  Ab-
 satz  1  Nummer  8  EStG  erkennbar  sind.

 Zu  den  Sätzen  2  und  3

 §  850  c  Absatz  2  Satz  2  und  3  ZPO- E  definiert  die  in  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  2  aufgeführten  Begriffe  „Miethöchstbetrag“
 und  „Heizkostenbetrag“,  die  die  Grundlage  für  die  Ermitt-
 lung  des  für  den  Schuldner  zu  berücksichtigenden  Bedarfs
 für  Unterkunft  und  Heizung  darstellen.  Wie  bei  dem  zu  be-
 rücksichtigenden  Bedarf  des  täglichen  Lebens  werden  auch
 hier  nicht  die  tatsächlichen  Wohnkosten  des  jeweiligen
 Schuldners  zugrunde  gelegt.  Aufgrund  der  erforderlichen
 Typisierung  wird  vielmehr  darauf  abgestellt,  welche  Auf-
 wendungen  für  angemessenen  Wohnraum  erforderlich  sind.

 Hierzu  wird  auf  die  in  §  12  WoGG  enthaltenden  Regelungen
 Bezug  genommen,  wobei  die  in  dieser  Vorschrift  vorgenom-
 mene  regionale  Differenzierung  hinsichtlich  der  Wohnkosten
 berücksichtigt  wird.

 Satz  2  nimmt  auf  die  in  §  12  Absatz  1  WoGG  enthaltenen  Be-
 stimmungen  über  die  Höhe  der  Unterkunftskosten  Bezug.  In
 §  12  Absatz  1  WoGG  ist  nicht  lediglich  ein  Betrag  aufge-
 führt,  bis  zu  dem  tatsächlich  anfallende  Unterkunftskosten
 als  angemessen  angesehen  werden  könnten.  Vielmehr  enthält
 die  Vorschrift  eine  nach  dem  örtlichen  Mietniveau  gestaffelte
 Auflistung  verschiedener  Werte.  Durch  die  in  der  hier  vorge-
 schlagenen  Regelung  enthaltene  Bezugnahme  auf  §  12  Ab-
 satz  1  WoGG  soll  eine  einfach  anzuwendende,  aber  dennoch

 an  den  unterschiedlichen  Lebensbedingungen  orientierte  und
 damit  materiell  gerechtere  Ermittlung  der  pfändungsfrei  zu
 stellenden  Beträge  ermöglicht  werden.  Diese  Typisierung
 bringt  es  mit  sich,  dass  nicht  berücksichtigt  werden  kann,  ob
 im  Einzelfall  das  Wohnen  in  einer  Stadt  mit  niedriger  Wohn-
 stufe  durch  Inkaufnahme  eines  weiten  Fahrtweges  zur
 Arbeitsstelle  „erkauft“  worden  ist.  Eine  Berücksichtigung
 solcher  –  dem  Gericht  und  dem  Gläubiger  regelmäßig  nicht
 bekannter  –  individueller  Lebensumstände  bei  Erlass  des
 Pfändungsbeschlusses  wäre  mit  einem  effektiven  und
 schnellen  Verfahren  nicht  vereinbar.  Zudem  werden  berufs-
 bedingte  Kosten  im  Rahmen  des  Absatzes  4  –  wenn  auch
 gleichfalls  pauschaliert  –  durch  Verbleib  eines  Teils  des
 Mehrverdienstes  beim  Schuldner  berücksichtigt.

 Nach  der  Tabelle  in  §  12  Absatz  1  WoGG  liegen  für  allein
 stehende  Personen  die  höchstmöglichen  berücksichtigungs-
 fähigen  Beträge  derzeit  zwischen  292  Euro  in  der  Mietstufe  I
 und  407  Euro  in  der  Mietstufe  VI.  Durch  die  Bezugnahme  auf
 die  Werte  in  §  12  Absatz  1  WoGG  wird  zugleich  sicherge-
 stellt,  dass  in  nahezu  allen  Fällen  den  Schuldnern  ein  aus-
 reichender  Betrag  für  ihre  Wohnkosten  verbleibt,  da  die  Frei-
 beträge  des  Wohngeldgesetzes  seit  der  Novelle  2008  in  der
 Regel  deutlich  über  den  nach  dem  Sozialhilferecht  als  ange-
 messen  angesehenen  Beträgen  (vgl.  oben  unter  Abschnitt  A.
 –  Ausgangslage  –,  Nummer  2  Buchstabe  b)  liegen.  Es  ist
 daher  hier  –  anders  als  bei  Bezugnahme  auf  §  20  SGB  II  zur
 Bestimmung  des  zu  berücksichtigenden  Bedarfs  des  täg-
 lichen  Lebens  –  kein  weiterer  (prozentualer)  Zuschlag  vor-
 zusehen.  In  außergewöhnlichen  Fällen,  in  denen  unter  Zu-
 grundelegung  dieser  Werte  es  dem  Schuldner  nicht  möglich
 sein  sollte,  von  dem  pfändungsfreien  Betrag  Wohnraum  zu
 halten,  verbleibt  die  Möglichkeit  eines  Antrags  nach  §  850f
 Absatz  1  ZPO.

 Satz  3  nimmt  auf  die  in  §  12  Absatz  6  WoGG  enthaltene
 Regelung  über  die  zu  berücksichtigenden  Heizkosten  Bezug.
 Anders  als  §  12  Absatz  1  WoGG  für  die  Unterkunftskosten
 sieht  §  12  Absatz  6  WoGG  für  die  Heizkosten  keine  Differen-
 zierung  nach  dem  Wohnort  vor.  Obwohl  die  Heizkosten  zur-
 zeit  durchschnittlich  ca.  0,90  Euro  pro  Quadratmeter  beheiz-
 ter  Fläche  ohne  Warmwasserkosten  und  1,10  Euro  pro  Qua-
 dratmeter  mit  Warmwasser  betragen,  wird  in  §  12  Absatz  6
 WoGG  allerdings  nur  ein  Betrag  von  0,50  Euro  je  Quadrat-
 meter  Richtfläche  angesetzt  (vgl.  Zweite  Beschlussempfeh-
 lung  und  Zweiter  Bericht  des  Ausschusses  für  Verkehr,  Bau
 und  Stadtentwicklung  zu  dem  Gesetzentwurf  der  Bundes-
 regierung  –  Bundestagsdrucksache  16/6543  –  Entwurf  eines
 Gesetzes  zur  Neuregelung  des  Wohngeldrechts  und  zur  Än-
 derung  anderer  wohnungsrechtlicher  Vorschriften,  Bundes-
 tagsdrucksache  16/8918,  S.  49).  Hintergrund  dieser  Begren-
 zung  ist  zunächst,  dass  das  Wohngeldgesetz  gemäß  §  7
 Absatz  1  Nummer  1  WoGG  für  Empfänger  von  Arbeits-
 losengeld  II  und  Sozialgeld  nach  dem  SGB  II,  die  Leistungen
 für  die  Unterkunft  und  Heizung  erhalten,  nicht  anwendbar
 ist.  Diesen  werden  vielmehr  die  tatsächlich  entstehenden
 Heizkosten  erstattet.  Darüber  hinaus  sollen  für  die  Berechtig-
 ten  nach  dem  WoGG  Anreize  geschaffen  werden,  Heizkosten
 einzusparen  und  in  energetisch  besonders  vorteilhaften
 Wohnlagen  zu  leben  (vgl.  wie  zuvor  Bundestagsdrucksache
 16/8918).  Um  sicherzustellen,  dass  der  Anteil  des  pfän-
 dungsfreien  Betrages  zur  Abdeckung  der  Heizkosten  in  allen
 Fällen  dem  angemessenen  Bedarf  entspricht,  wird  der  dop-
 pelte  Heizkostenbetrag  berücksichtigt.  Das  Doppelte  des  in
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§  12  Absatz  6  WoGG  für  ein  zu  berücksichtigendes  Haus-
 haltsmitglied  genannten  Betrages  beträgt  derzeit  48  Euro.

 Zu  Satz  4

 Zur  Erleichterung  der  praktischen  Anwendbarkeit  der  vorge-
 schlagenen  Regelungen  bestimmt  §  850c  Absatz  2  Satz  4
 ZPO- E,  dass  das  Bundesministerium  der  Justiz  die  nach  Ab-
 satz  1  Satz  1  Nummer1  und  2  geschützten  Freibeträge  im
 Bundesgesetzblatt  bekannt  gibt.

 Zu  §  850c  Absatz  3

 §  850c  Absatz  3  ZPO- E  regelt  die  Höhe  des  gemäß  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  3  für  Unterhaltspflichtige  des  Schuldners  zu
 berücksichtigenden  Bedarfs.

 Zu  Satz  1

 §  850c  Absatz  3  Satz  1  ZPO- E  befasst  sich  mit  der  Höhe  des
 für  Unterhaltsberechtigte  zu  berücksichtigenden  Bedarfs  bei
 monatlicher  Auszahlung  des  Einkommens  aus  Arbeits-,  Be-
 amten-  und  Versorgungsverhältnissen.  Der  für  Unterhalts-
 pflichten  zu  berücksichtigende  Grundfreibetrag  wird  in  der
 überwiegenden  Zahl  der  Fälle  im  Vergleich  zu  der  derzeiti-
 gen  Regelung,  die  für  die  erste  Person  370,76  Euro  monatlich
 und  für  die  zweite  bis  fünfte  Person  jeweils  monatlich
 206,56  Euro  vorsieht,  deutlich  erhöht.  Auf  diese  Weise  wird
 dem  erhöhten  Bedarf  von  Familien  Rechnung  getragen.

 In  Anlehnung  an  die  Regelungen  in  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1
 und  2  in  Verbindung  mit  Absatz  2  zur  Höhe  des  pfändungs-
 freien  Grundbetrages  ist  Ausgangspunkt  für  die  Festlegung
 des  für  Unterhaltsberechtigte  zu  berücksichtigenden  Bedarfs,
 dass  bei  der  Bestimmung  des  Erhöhungsbetrages  auf  Rege-
 lungen  zu  den  Sozialleistungen  zurückgegriffen  werden
 kann.  Ferner  soll  zugleich  ein  System  eingeführt  werden,
 durch  das  auf  einfache  Weise  bei  einer  Veränderung  der
 Lebenshaltungskosten  der  für  Unterhaltsberechtigte  zu  be-
 rücksichtigende  Bedarf  entsprechend  angepasst  wird.  Dem-
 gemäß  erfolgt  auch  hinsichtlich  der  Ermittlung  des  zu  be-
 rücksichtigenden  Bedarfs  eine  Aufteilung  der  notwendigen
 Lebenshaltungskosten  für  Unterhaltsberechtigte  in  die  Kom-
 ponenten  „Bedarf  des  täglichen  Lebens“  und  „Unterkunft
 und  Heizung“.  Den  Gläubigern,  Drittschuldnern  und  dem
 Vollstreckungsgericht  ist  jedoch  oft  das  Alter  der  zu  berück-
 sichtigenden  Unterhaltsberechtigten  nicht  bekannt.  Daher
 wird  die  Regelung  zur  Berücksichtigung  des  Bedarfs  der  Un-
 terhaltsberechtigten  gegenüber  den  sozialhilferechtlichen
 Bezugsnormen  vereinfacht,  indem  die  dortige  Unterschei-
 dung  des  Betrags  für  den  Bedarf  des  täglichen  Lebens  in  Ab-
 hängigkeit  von  dem  Alter  des  Unterhaltsberechtigten  nicht  in
 das  Zwangsvollstreckungsrecht  übernommen  wird.  Viel-
 mehr  wird  zugunsten  des  Schuldners  bei  allen  Minderjähri-
 gen  der  gleiche  Freibetrag  wie  bei  volljährigen  Unterhaltsbe-
 rechtigten  berücksichtigt.

 Zu  Satz  1  Nummer  1

 Die  Bestimmungen  zur  Ermittlung  der  Höhe  des  zu  berück-
 sichtigenden  Bedarfs  des  täglichen  Lebens  von  Unterhalts-
 berechtigten  sind  in  §  850c  Absatz  3  Satz  1  Nummer  1  und  2
 ZPO- E  enthalten.  Nach  §  20  Absatz  2  Satz  2  und  §  28  Absatz  1
 Satz  3  Nummer  1  SGB  II  erhalten  neben  einem  vollumfäng-
 lich  Leistungsberechtigten  Angehörige  der  Bedarfsgemein-

 schaft,  wenn  sie  das  14.  Lebensjahr  noch  nicht  vollendet
 haben,  eine  geringere  Regelleistung  als  ältere  Personen.  Zur
 Vereinfachung  des  Vollstreckungsverfahrens  wird  diese  Un-
 terscheidung  nicht  in  die  ZPO  übernommen,  auch  wenn  dies
 im  Ergebnis  eine  geringfügige  Besserstellung  des  Schuldners
 gegenüber  den  sozialhilferechtlichen  Normen  beinhaltet,  da
 ansonsten  der  Drittschuldner  ermitteln  müsste,  wie  alt  die
 Unterhaltsberechtigten  des  Schuldners  sind.

 Daher  wird  für  alle  Unterhaltsberechtigten  unabhängig  von
 ihrem  Alter  der  Betrag  übernommen,  den  das  Sozialhilfe-
 recht  für  erwachsene  Angehörige  der  Bedarfsgemeinschaft
 vorsieht.  Diese  erhalten  80  Prozent  der  monatlichen  Regel-
 leistung  nach  §  20  Absatz  1,  Absatz  4  SGB  II.  Durch  die
 Regelung,  dass  Grundlage  für  die  Berechnung  des  zu  berück-
 sichtigenden  Erhöhungsbetrages  der  nach  Absatz  1  Satz  1
 Nummer  1  zu  ermittelnde  Betrag  ist,  wird  erreicht,  dass  der
 für  Unterhaltsberechtigte  zu  berücksichtigende  Bedarf  in
 allen  Fällen  dem  existenznotwendigen  Bedarf  entspricht  und
 die  Höhe  des  den  Bedarf  des  täglichen  Lebens  der  Unter-
 haltsberechtigten  berücksichtigenden  Betrages  automatisch
 den  veränderten  Lebenshaltungskosten  angepasst  wird.  Denn
 zum  einen  ist  der  pfändungsfreie  Betrag  nach  Absatz  1  Satz  1
 Nummer  1  in  Verbindung  mit  Absatz  2  Satz  1  aufgrund  des
 prozentualen  Aufschlages  auf  den  Betrag  nach  §  20  SGB  II
 so  bemessen,  dass  er  in  allen  Fällen  dem  zur  Abdeckung  des
 existenznotwendigen  Bedarfs  entspricht,  und  zum  anderen
 ist  durch  die  Bezugnahme  auf  §  20  SGB  II  zur  Ermittlung  des
 pfändungsfreien  Grundbetrages  gewährleistet,  dass  eine
 jährliche  Anpassung  des  Betrages  an  die  geänderten  Verhält-
 nisse  erfolgt.

 Soweit  allerdings  das  Vorlageverfahren  des  Bundessozialge-
 richts  zum  Bundesverfassungsgericht  (1  BvL  4/09)  zu  einer
 Änderung  des  §  20  SGB  II  führen  sollte,  wäre  zu  prüfen,  ob
 dies  auch  eine  Änderung  des  Absatz  3  Satz  1  Nummer  1  er-
 forderlich  macht.

 Zu  Satz  1  Nummer  2

 §  850c  Absatz  3  Satz  1  Nummer  2  ZPO- E  regelt,  wie  die
 Höhe  des  für  Unterhaltsberechtigte  zu  berücksichtigenden
 Bedarfs  für  Unterkunft  und  Heizung  zu  ermitteln  ist.  Wie  in
 Absatz  1  Satz  1  Nummer  2  erfolgt  auch  hier  eine  getrennte
 Betrachtung  der  Unterkunfts-  und  der  Heizkosten.  Hinsicht-
 lich  der  Unterkunftskosten  wird  wiederum  auf  die  Regelung
 in  §  12  Absatz  1  WoGG  zurückgegriffen.  Um  eine  einfache,
 leicht  handhabbare  Regelung  zu  erreichen,  ist  jedoch  davon
 abgesehen  worden,  je  nach  Anzahl  der  Unterhaltsberechtig-
 ten  konkrete  Werte  zu  bestimmen.  Vielmehr  beschränkt  sich
 die  vorgeschlagene  Regelung  darauf,  für  jeden  Unterhalts-
 pflichtigen  die  Berücksichtigung  des  jeweiligen  Mehrbetra-
 ges  für  Unterkunftskosten  nach  der  Tabelle  in  §  12  Absatz  1
 WoGG  vorzusehen.  Die  Bezugnahme  gilt  aber  –  anders  als
 das  WoGG  –  unabhängig  davon,  ob  der  Unterhaltsberech-
 tigte  im  Hausstand  des  Schuldners  lebt,  da  es  für  den  Pfän-
 dungsfreibetrag  allein  darauf  ankommt,  ob  die  Unterhalts-
 pflicht  besteht.  Aus  dem  gleichen  Grund  stellt  die  vor-
 geschlagene  Regelung  auf  den  Wohnort  des  Unterhaltsbe-
 rechtigten  und  nicht  auf  den  des  Schuldners  ab.  Der
 Unterhaltsberechtigte  lebt  nicht  zwangsläufig  in  derselben
 Gemeinde  wie  der  Schuldner,  der  Unterhaltsbedarf  richtet
 sich  jedoch  grundsätzlich  nach  den  Verhältnissen  des  Unter-
 haltsberechtigten.  Dies  ist  der  Betrag,  der  als  Mehrbetrag  für
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jedes  weitere  zu  berücksichtigende  Haushaltsmitglied  ange-
 geben  worden  ist;  er  beläuft  sich  derzeit  auf  einen  Betrag
 zwischen  66  und  99  Euro.

 Bezüglich  der  Heizkosten  erfolgt,  wie  in  Absatz  1  Satz  1
 Nummer  2  in  Verbindung  mit  Absatz  2  Satz  3,  ebenfalls  eine
 Bezugnahme  auf  §  12  Absatz  6  WoGG.  Um  auch  hinsichtlich
 der  Unterhaltsverpflichtungen  sicherzustellen,  dass  der  An-
 teil  des  pfändungsfreien  Betrages  zur  Abdeckung  der  Heiz-
 kosten  in  allen  Fällen  dem  angemessenen  Bedarf  entspricht,
 soll  wiederum  das  Doppelte  des  in  §  12  Absatz  6  WoGG  ge-
 nannten  Betrages  zugrunde  gelegt  werden,  wobei  –  wie  hin-
 sichtlich  der  Unterkunftskosten  –  auf  den  Mehrbetrag  für  je-
 des  weitere  zu  berücksichtigende  Haushaltsmitglied  Bezug
 genommen  wird.  Der  für  den  Heizkostenanteil  anzusetzende
 Betrag  beläuft  sich  daher  derzeit  auf  12  Euro.

 Zu  Satz  2

 Um  insbesondere  für  den  Drittschuldner  die  Ermittlung  des
 pfändungsfreien  Betrages  des  Schuldners  zu  erleichtern,  ist
 nach  §  850c  Absatz  3  Satz  2  ZPO- E  grundsätzlich  zu  vermu-
 ten,  dass  die  Wohnortgemeinde  des  Unterhaltsberechtigten
 derjenigen  des  Schuldners  entspricht.  Bei  der  Ermittlung  des
 unpfändbaren  Betrages  ist  daher  in  der  Regel  für  die  Unter-
 haltsberechtigten  des  Schuldners  dieselbe  Mietstufe  zugrun-
 de  zu  legen  wie  bei  dem  Schuldner  selbst.  Welche  Mietstufe
 für  den  Schuldner  und  seine  Unterhaltsberechtigten  zu  be-
 rücksichtigen  ist,  hat  das  Gericht  gemäß  §  850c  Absatz  6
 Satz  1  ZPO- E  in  dem  Pfändungsbeschluss  anzugeben.  Der
 Drittschuldner  braucht  daher  nicht  beim  Schuldner  zu  erfra-
 gen,  wo  dessen  Unterhaltsberechtigte  wohnen.

 Da  jedoch  der  Unterhaltsberechtigte  nicht  immer  in  dem
 Haushalt  des  Schuldners  lebt,  ist  nicht  auszuschließen,  dass
 die  Wohnortgemeinde  des  Unterhaltsberechtigten  einer  an-
 deren  Mietstufe  angehört  als  die  Wohnortgemeinde  des
 Schuldners.  Wird  dennoch  für  den  Unterhaltsberechtigten
 dieselbe  Mietstufe  wie  für  den  Schuldner  berücksichtigt,  ist
 dies,  sofern  tatsächlich  eine  höhere  Mietstufe  zugrunde  zu
 legen  wäre,  für  den  Schuldner  oder,  sofern  tatsächlich  eine
 niedrigere  Mietstufe  zugrunde  zu  legen  wäre,  für  den  Gläubi-
 ger  nachteilig.  Wenn  der  Unterhaltsberechtigte  in  einer  Ge-
 meinde  mit  einer  niedrigeren  Mietstufe  als  der  Schuldner
 lebt,  kann  dies  daher  der  Gläubiger  bei  Antragstellung  glaub-
 haft  machen  und  dadurch  die  Vermutung  des  §  850c  Absatz  3
 Satz  2  ZPO- E  widerlegen.  Umgekehrt  kann  der  Schuldner
 dann,  wenn  sein  Unterhaltsberechtigter  in  einer  Gemeinde
 mit  einer  höheren  Mietstufe  als  er  selbst  lebt,  die  Vermutung
 im  Erinnerungsverfahren  widerlegen.

 Zu  §  850c  Absatz  4

 §  850c  Absatz  4  ZPO- E  regelt,  welche  zusätzlichen  Freibe-
 träge  für  Mehreinkommen  des  Schuldners  zu  berücksichti-
 gen  sind,  und  ersetzt  damit  den  derzeit  geltenden  §  850c  Ab-
 satz  2  ZPO.

 Da  es  aus  Sicht  des  Gläubigers  ohne  Belang  ist,  ob  das  Mehr-
 einkommen  des  Schuldners  aus  einer  Erwerbstätigkeit  oder
 einer  anderen  Quelle  stammt,  differenziert  die  neue  Rege-
 lung  inhaltlich  allein  nach  der  Höhe  des  Mehreinkommens.
 Hinsichtlich  der  ersten,  den  unpfändbaren  Betrag  gemäß  Ab-
 satz  1  Satz  1  Nummer  1  bis  3  übersteigenden  400  Euro  wird
 dem  Schuldner  ein  höherer  Freibetrag  in  Höhe  der  Hälfte  ge-

 währt.  Der  Schuldner  soll  hierdurch  zur  Aufnahme  einer  ein
 Mehreinkommen  auslösenden  Tätigkeit  im  Sinne  einer
 Grundmotivation  besonders  angehalten  werden.  Für  zahl-
 reiche  Schuldner  wird  ein  die  Beträge  im  Sinne  von  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  1  bis  3  übersteigendes  Mehreinkommen  nur
 durch  erhöhte  Anstrengungen  zu  erzielen  sein  wie  z.  B.  durch
 Mehrarbeit  oder  die  Aufnahme  einer  ergänzenden  Neben-
 tätigkeit.  Es  erscheint  daher  gerechtfertigt,  einen  ersten,  im
 Rahmen  dieser  Anstrengungen  verdienten  Mehrbetrag  be-
 sonders  zu  honorieren  und  dem  Schuldner  hiervon  einen
 höheren  Betrag  zu  belassen.  Zudem  ist  die  Erzielung  von
 Mehreinkommen  zumeist  mit  Mehraufwendungen  wie
 Fahrt-,  Reinigungs-,  Porto-  und  Verwaltungskosten  verbun-
 den.  Diese  belaufen  sich  unabhängig  von  der  Höhe  des  Mehr-
 einkommens  in  der  Regel  auf  einen  gewissen  Grundbetrag
 (z.  B.  Kosten  für  die  tägliche  Fahrt  zur  Arbeit),  der  nicht
 zwingend  proportional  mit  dem  Betrag  des  erzielten  Mehr-
 einkommens  steigt.  Diese  Grundaufwendungen  sollen  durch
 die  Gewährung  eines  höheren  Freibetrages  für  die  ersten
 400  Euro  des  Mehreinkommens  ebenfalls  berücksichtigt
 werden.

 Für  darüber  hinaus  erzielte  Mehreinkommen  bis  zu  der  Gren-
 ze  von  2  000  Euro  erscheint  dagegen  ein  Bonus  in  Höhe  eines
 Viertels  –  also  in  Höhe  von  bis  zu  400  Euro  –  ausreichend.
 Die  Unterschreitung  der  bisherigen  30  Prozent  des  Mehrein-
 kommens  wird  bei  Einkommen  im  unteren  bis  mittleren  Be-
 reich  durch  den  höheren  Prozentsatz  für  die  ersten  400  Euro
 des  Mehreinkommens  kompensiert.  Bei  Einkommen,  die  nur
 knapp  unterhalb  der  absoluten  Grenze  des  Satzes  1  Nummer  2
 liegen,  ist  der  absolut  durch  das  Mehreinkommen  auch  bei
 einem  Satz  von  25  Prozent  erzielbare  zusätzliche  Freibetrag
 bereits  so  hoch,  dass  er  unter  Berücksichtigung  der  berechtig-
 ten  Interessen  des  Gläubigers  als  angemessen  und  hinrei-
 chend  erscheint.

 Im  Unterschied  zur  bisherigen  Rechtslage  finden  etwaige
 Unterhaltspflichten  des  Schuldners  bei  der  Bemessung  der
 Freibeträge  für  Mehreinkommen  keine  Berücksichtigung.
 Die  zwangsvollstreckungsrechtliche  Honorierung  der  Erzie-
 lung  von  Mehreinkommen  findet  ihre  Rechtfertigung  allein
 in  der  durch  das  Mehreinkommen  möglichen  besseren  Be-
 friedigung  der  Forderung  des  Gläubigers.  Ausschließlich  aus
 diesem  Grund  soll  dem  Schuldner  ein  zur  Erzielung  des
 Mehreinkommens  motivierender  Mehrbetrag  unabhängig
 von  und  zusätzlich  zu  seinem  Existenzminimum  belassen
 werden.  Die  Berücksichtigung  von  Unterhaltspflichten  ist
 dagegen  bei  der  Bemessung  von  Pfändungsfreibeträgen  nur
 insoweit  geboten,  als  durch  das  Schuldnereinkommen  auch
 das  Existenzminimum  der  Personen  sichergestellt  wird,  de-
 nen  der  Schuldner  unterhaltspflichtig  ist.  Das  Existenzmini-
 mum  wird  indes  bereits  durch  die  Freibeträge  gemäß
 Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  bis  3  gewährleistet.  Es  spielt  bei
 der  Bemessung  der  zusätzlichen  Freibeträge  des  Absatzes  4
 keine  Rolle.  Die  Motivation  des  Schuldners  zur  Erzielung
 von  Mehreinkommen  und  die  Höhe  der  hierzu  erforderlichen
 Aufwendungen  stehen  zur  Existenz  und  Anzahl  unterhalts-
 berechtigter  Personen  in  keinem  Zusammenhang.  Ein  zusätz-
 licher  Freibetrag  von  z.  B.  250  Euro  hat  eine  gleich  bleibende
 motivierende  Wirkung  unabhängig  davon,  ob  der  Schuldner
 anderen  Personen  zur  Gewährung  von  Unterhalt  verpflichtet
 ist.
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Zu  §  850c  Absatz  5

 Zu  Nummer  1

 §  850c  Absatz  5  Nummer  1  ZPO- E  bestimmt,  dass  die  Rege-
 lungen  der  Absätze  1  bis  4  auch  auf  diejenigen  Fälle  ange-
 wandt  werden  sollen,  in  denen  der  Schuldner  wiederkehren-
 des  Einkommen  aus  Dienst-  oder  Werkverträgen  erzielt.
 Wiederkehrendes  Einkommen  aus  den  genannten  Quellen
 dient  in  der  Regel  ebenso  wie  Arbeitseinkommen  der  Siche-
 rung  des  Lebensunterhaltes  und  soll  daher  in  gleicher  Weise
 wie  dieses  geschützt  werden.  Anders  als  bei  Arbeits-,  Beam-
 ten-  und  Versorgungsverhältnissen  können  aber  nicht  sämt-
 liche  Ansprüche  aus  Werkverträgen  und  Dienstverträgen  un-
 ter  den  Geltungsbereich  des  §  850c  ZPO-E  gestellt  werden,
 da  die  Vorschrift  auf  die  Fälle  einmaliger  Ansprüche  nicht  zu-
 geschnitten  ist.  Nur  wenn  es  sich  bei  den  Ansprüchen  aus
 Werk-  oder  Dienstverträgen  um  das  regelmäßige  und  seine
 Arbeitskraft  vollständig  oder  zu  einem  wesentlichen  Teil  in
 Anspruch  nehmende  Einkommen  des  Schuldners  handelt,  ist
 die  Gewährung  eines  pauschalen  Freibetrages  ohne  Prüfung
 des  Vorhandenseins  sonstiger  Einkünfte  sachgerecht.

 Zu  Nummer  2

 §  850c  Absatz  5  Nummer  2  ZPO- E  regelt  den  Pfändungs-
 schutz  für  die  bisher  durch  §  850b  Absatz  1  Nummer  2  ZPO
 geschützten  Einkünfte  aus  Unterhaltsrenten.  Anders  als  bis-
 her  werden  Unterhaltsrenten  jedoch  nur  in  gleicher  Höhe  wie
 die  in  §  850c  Absatz  1  ZPO- E  genannten  wiederkehrenden
 Einkünfte  aus  Arbeits-,  Beamten-  und  Versorgungsverhält-
 nissen  geschützt.  Ein  Grund  für  eine  Privilegierung  der  Un-
 terhaltsrenten  gegenüber  anderem  wiederkehrendem  Ein-
 kommen  ist  nicht  ersichtlich  (vgl.  bereits  oben  zu  §  850b).

 Zu  Nummer  3

 Nach  §  850c  Absatz  5  Nummer  3  ZPO- E  sollen  zudem  die
 Regelungen  der  Absätze  1  bis  4  auch  auf  wiederkehrende
 Einkünfte  aus  Stiftungen  oder  sonst  aufgrund  der  Fürsorge
 und  Freigiebigkeit  eines  Dritten  oder  aufgrund  eines  Alten-
 teils  oder  Auszugsvertrags  angewandt  werden.  Die  Vor-
 schrift  nimmt  damit  die  Regelung  des  bisherigen  §  850b
 Absatz  1  Nummer  3  ZPO  auf,  passt  sie  aber  an  die  neue
 Systematik  der  Pfändungsschutzbestimmungen  an:  Nach
 geltendem  Recht  können  sämtliche  derartigen  Einkünfte  ge-
 mäß  §  850b  Absatz  2  ZPO  nur  dann  nach  den  für  das  Arbeits-
 einkommen  geltenden  Bestimmungen  gepfändet  werden,
 wenn  die  Vollstrekkung  in  das  sonstige  bewegliche  Vermö-
 gen  nicht  zur  Befriedigung  des  Gläubigers  ausreicht  und  die
 Pfändung  der  Billigkeit  entspricht.  Eine  Rechtfertigung  für
 eine  solche,  im  Verhältnis  zu  anderen  wiederkehrenden  Ein-
 kommen  eingeschränkte  Pfändbarkeit  ist  nicht  erkennbar.
 Daher  sollen  nunmehr  die  gleichen  Vorschriften  wie  für  das
 regelmäßige  Einkommen  aufgrund  einer  Berufstätigkeit  des
 Schuldners  gelten.

 Zu  Nummer  4

 Das  bisher  in  §  850a  Nummer  6  ZPO  absolut  geschützte  Ein-
 kommen  aus  Erziehungsgeld,  Studienbeihilfen  und  ähn-
 lichen  Bezügen  wird  nunmehr  in  §  850c  Absatz  5  Nummer  4
 ZPO- E  dem  für  Einkommen  aus  Arbeits-,  Beamten-  und  Ver-
 sorgungsverhältnissen  allgemein  geltenden  Pfändungsschutz
 unterstellt.  Insofern  ist  kein  sachlicher  Grund  ersichtlich,

 weshalb  Gläubiger  von  Schuldnern,  die  ein  solches  Einkom-
 men  erzielen,  gegenüber  Gläubigern  von  Schuldnern,  die  ein
 Einkommen  aus  Arbeits-,  Beamten-  und  Versorgungsver-
 hältnissen  beziehen,  benachteiligt  werden  sollten.  Ohnehin
 liegt  das  betroffene  Einkommen  in  der  Regel  unterhalb  des
 Grundfreibetrages.

 Allerdings  sind  Beihilfen  der  öffentlichen  Hand  mittlerweile
 weitestgehend  über  die  §§  54,  55  SGB  I  geschützt,  da  diese
 nach  §  68  Absatz  1  SGB  I  zu  besonderen  Teilen  des  SGB
 erklärt  werden.  Auch  direkte  Verweise  auf  das  SGB  I  sind  zu
 finden  (BayAusbildungsFöG).  Die  Geltung  des  allgemeinen
 Pfändungsschutzes  steht  daher  im  Fall  von  Absatz  5  Nummer
 4  und  5  unter  dem  Vorbehalt,  dass  die  betreffenden  Einkom-
 mensarten  nicht  nach  anderen  Vorschriften  unpfändbar  sind.

 Zu  Nummer  5

 Für  die  bisher  in  §  850b  Absatz  1  Nummer  4  Alternative  1
 ZPO  geschützten  Bezüge  aus  Witwen-,  Waisen-,  Hilfs-  und
 Krankenkassen  gilt  nichts  Anderes.  Sie  werden  in  §  850c  Ab-
 satz  5  Nummer  5  ZPO- E  ebenfalls  dem  für  Einkommen  aus
 Arbeits-,  Beamten-  und  Versorgungsverhältnissen  allgemein
 geltenden  Pfändungsschutz  unterstellt.  Auch  insofern  besteht
 kein  sachlicher  Grund,  Gläubiger  von  Schuldnern  mit  einem
 entsprechenden  Einkommen  gegenüber  Gläubigern  von
 Schuldnern,  die  ein  Einkommen  aus  Arbeits-,  Beamten-  und
 Versorgungsverhältnissen  beziehen,  zu  benachteiligen.  So  ist
 beispielsweise  nicht  ersichtlich,  warum  Empfänger  von  Be-
 zügen  aus  Witwenkassen  einen  höheren  Pfändungsschutz  ge-
 nießen  sollten  als  Bezieher  von  Altersrenten.

 Zu  §  850c  Absatz  6

 §  850c  Absatz  6  Satz  1  ZPO- E  bestimmt,  dass  das  Voll-
 streckungsgericht  in  dem  Pfändungsbeschluss  die  für  den
 Schuldner  und  seine  Unterhaltsberechtigten  zu  berücksichti-
 gende  Mietstufe  nach  §  12  Absatz  1  WoGG  angibt.  Hier-
 durch  soll  insbesondere  für  den  Drittschuldner  die  Ermitt-
 lung  des  pfändungsfreien  Betrages  des  Schuldners  erleichtert
 werden.  Da  der  Gläubiger  in  seinem  Antrag  auf  Erlass  eines
 Pfändungsbeschlusses  grundsätzlich  immer  die  Wohn-
 anschrift  des  Schuldners  angibt,  ist  die  Angabe  der  zu  be-
 rücksichtigenden  Mietstufe  des  Schuldners,  die  im  Regelfall
 –  also  dann,  wenn  der  Gläubiger  bei  Antragstellung  keine  an-
 dere  Mietstufe  des  Unterhaltsberechtigten  glaubhaft  macht  –
 aufgrund  der  Vermutungswirkung  des  §  850c  Absatz  3  Satz  2
 ZPO- E  auch  für  den  Unterhaltsberechtigten  gilt,  für  die  Voll-
 streckungsgerichte  auch  ohne  eigene  Ermittlungen  möglich.

 Durch  §  850c  Absatz  6  Satz  2  ZPO- E  wird  dem  Vollstre-
 ckungsgericht  die  Möglichkeit  gegeben,  wie  bislang  auf-
 grund  der  Regelung  des  §  850c  Absatz  3  Satz  2  ZPO  Blan-
 kettbeschlüsse  durch  Verweis  auf  die  Absätze  1  bis  4  zu  erlas-
 sen.  Einer  Tabelle  bedarf  es  nicht  mehr,  da  die  Höhe  des  je-
 weiligen  unpfändbaren  Einkommens  nach  den  neu  gefassten
 Absätzen  1  bis  4  insbesondere  bei  Verwendung  des  im  Inter-
 net  kostenlos  zur  Verfügung  stehenden  Berechnungspro-
 gramms  oder  der  zur  Verfügung  stehenden  Berechnungsfor-
 mulare  leicht  errechnet  werden  kann.

 Zu  §  850c  Absatz  7

 §  850c  Absatz  7  ZPO- E  entspricht  §  850c  Absatz  4  ZPO  in
 der  geltenden  Fassung.  Wie  im  geltenden  Recht  würde  es  ei-
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ne  unangemessene  Benachteiligung  des  Gläubigers  beinhal-
 ten,  wenn  dem  Schuldner  in  jedem  Fall  Freibeträge  für  Unter-
 haltsberechtigte  gewährt  würden,  die  über  eigenes  Einkom-
 men  verfügen.

 Nicht  als  eigene  Einkünfte  eines  Unterhaltsberechtigten  gel-
 ten  jedoch  –  anders  als  nach  §  11  Absatz  2  Satz  2  und  3
 SGB  II  –  die  für  ihn  gezahlten  Geldleistungen  nach  dem
 X.  Abschnitt  des  Einkommensteuergesetzes  und  nach  dem
 Bundeskindergeldgesetz  (Kindergeld).  Ginge  es  allein  dar-
 um,  einen  Gleichklang  mit  den  Regelungen  des  Sozialleis-
 tungsrechts  zu  erreichen,  wäre  es  zwar  konsequent,  soziale
 Geldleistungen  für  Kinder,  die  für  einen  Unterhaltsberechtig-
 ten  gezahlt  werden,  diesem  als  Einkommen  zuzurechnen  und
 als  Folge  den  pfändungsfreien  Betrag  des  Schuldners  um  der-
 zeit  mindestens  164  Euro  zu  mindern.  Denn  nach  §  11  Ab-
 satz  1  Satz  2  und  3,  §  19  Satz  2,  §  28  Absatz  2  SGB  II  sind  die
 für  ein  Kind  gezahlten  sozialen  Geldleistungen  auf  das  für
 Kinder  zu  zahlende  Sozialgeld  grundsätzlich  anzurechnen.
 Dies  hätte  aber  zum  einen  die  Folge,  dass  ausgerechnet  für
 Schuldner,  die  ein  mittleres  Einkommen  erzielen  und  eine
 Familie  mit  minderjährigen  Kindern  haben,  die  durch  die
 Neugestaltung  des  Absatzes  3  gegenüber  der  derzeitigen
 Regelung  erreichte  Erhöhung  des  Grundfreibetrages  im  Fall
 von  Unterhaltspflichten  wieder  beseitigt  und  statt  dessen  der
 pfändungsfreie  Betrag  im  Vergleich  zur  derzeitigen  Rege-
 lung  sogar  erheblich  reduziert  würde.  Zum  anderen  würde
 die  auch  zwangsvollstrekkungsrechtlich  erfolgende  Zurech-
 nung  des  Kindergeldes  als  Einkommen  in  letzter  Konsequenz
 den  Gläubiger,  nicht  aber  den  Empfänger  des  Kindergeldes
 und  das  Kind  begünstigen.  Beides  erscheint  nicht  vertretbar.
 Während  im  Sozialrecht  die  Gewährung  der  einen  Leistung
 Einfluss  auf  Gewährung  und  Höhe  einer  anderen  Leistung
 haben  mag,  muss  das  Kindergeld  in  Bezug  auf  die  Höhe  des
 pfändbaren  Einkommens  –  wie  bisher  –  ohne  Relevanz
 bleiben.

 Zu  den  Nummern  8  (§  850d),  9,  10  (§  850d),  11  (§  850e)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen.

 Zu  Nummer  12  (§  850f)

 Bei  der  Änderung  in  §  850f  Absatz  1  Buchstabe  a  handelt  es
 sich  um  eine  Folgeänderung.  Auf  die  Ausnahmeregelung  in
 §  850f  Absatz  3  ZPO  kann  insgesamt  verzichtet  werden.  Ihre
 Bedeutung  ist  schon  jetzt  sehr  gering,  da  der  zusätzliche
 Pfändungsbereich,  der  durch  die  derzeit  in  §  850f  Absatz  3
 ZPO  genannten  Beträge  eröffnet  wird,  in  Anbetracht  der  nur
 geringfügig  darüber  beginnenden  vollen  Pfändbarkeit  gemäß
 §  850c  Absatz  2  Satz  2  ZPO  nur  sehr  klein  ist  (vgl.  Zöl-
 ler-Stöber,  a.  a.  O.,  §  850f  Rn.  11  a.  E.).  Die  Beibehaltung
 der  Vorschrift  würde  zudem  eine  ständige  Aktualisierung  der
 Beträge  erfordern  und  damit  einem  wichtigen  Anliegen  des
 Entwurfs  widersprechen.

 Zu  den  Nummern  13  bis  16  (§§  850c  bis  850l,  851c,  851d)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen.

 Zu  Artikel  2  (Änderung  des  Gesetzes  betreffend
 die  Einführung  der  Zivilprozessord-
 nung)

 Artikel  2  enthält  die  erforderliche  Übergangsregelung  für  die
 Forderungspfändung.  Nach  §  40  Absatz  1  Satz  1  EGZPO- E

 soll  die  Änderung  des  Umfangs  der  früheren  Pfändungen  oh-
 ne  Weiteres  eintreten.  Im  Interesse  der  Rechtssicherheit  soll
 nach  Absatz  1  Satz  2  der  neue  Umfang  der  Pfändung  jedoch
 auf  Antrag  von  dem  Vollstreckungsgericht  ausgesprochen
 werden.  Durch  die  in  Absatz  1  Satz  3  vorgesehene  Regelung
 soll  der  Drittschuldner  für  den  Fall,  dass  die  Pfändbarkeit  be-
 schränkt  wird,  geschützt  werden.

 Absatz  2  sieht  eine  dem  Absatz  1  entsprechende  Regelung
 für  die  Wirksamkeit  rechtsgeschäftlicher  Verfügungen  aus
 der  Zeit  vor  dem  Inkrafttreten  des  Artikels  1  vor.

 Zu  Artikel  3  (Änderung  des  Einführungsgesetzes
 zum  Rechtsdienstleistungsgesetz)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  1  Num-
 mer  2.  Die  in  §  811  Absatz  1  Nummer  7  ZPO  aufgeführten
 Rechtsanwälte  werden  in  §  811  Absatz  1  ZPO- E  nicht  mehr
 ausdrücklich  genannt.  Der  Pfändungsschutz  betreffend  die  in
 §  811  Absatz  1  Nummer  7  ZPO  genannten  Sachen  wird  nun-
 mehr  durch  §  811  Absatz  1  Nummer  4  ZPO- E  sichergestellt.

 Zu  Artikel  4  (Änderung  der  Insolvenzordnung)

 §  36  Absatz  2  Nummer  2  InsO  in  der  bisherigen  Fassung  ord-
 net  landwirtschaftliches  Inventar  und  Inventar  von  Apothe-
 ken  im  Sinne  von  §  811  Absatz  1  Nummer  4,  9  ZPO  in  der
 bisherigen  Fassung  entgegen  der  grundsätzlichen  Regel  des
 §  36  Absatz  1  InsO  der  Insolvenzmasse  zu.  Hintergrund  der
 bereits  in  §  1  Absatz  2  KO  enthaltenen  Ausnahmevorschrift
 ist  der  Umstand,  dass  die  von  den  vorgenannten  Pfändungs-
 verboten  intendierte  Ermöglichung  der  Fortführung  des  land-
 wirtschaftlichen  Betriebes  bzw.  der  Apotheke  durch  den
 Schuldner  –  anders  als  bei  der  Einzelzwangsvollstreckung  –
 im  Fall  der  Insolvenz  nicht  in  Betracht  kommt  (so  bereits  zur
 Konkursordnung  vom  10.  Februar  1877:  Jaeger,  Konkurs-
 ordnung,  9.  Aufl.  1997,  §  1  Rn.  66).  Denkbar  ist  allenfalls
 eine  Eigenverwaltung  des  Schuldners,  die  jedoch  gerade  die
 Zugehörigkeit  des  Betriebes  zur  Insolvenzmasse  voraussetzt
 (§  270  Absatz  1  InsO).

 Infolge  der  Änderung  von  §  811  Absatz  1  Nummer  4,  9  ZPO
 (Artikel  1  Nummer  2)  ist  auch  §  36  Absatz  2  Nummer  2  InsO
 neu  zu  fassen,  ohne  dass  eine  –  sachlich  nicht  indizierte  –  Än-
 derung  des  materiellen  Inhaltes  der  Vorschrift  erfolgt.

 Zu  Artikel  5  (Änderung  des  Bürgerlichen  Gesetz-
 buchs)

 Die  Neufassung  von  §  811  Absatz  1  Nummer  4  ZPO  (Artikel  1
 Nummer  2)  erfordert  auch  eine  Anpassung  des  §  592  Satz  3
 BGB,  der  landwirtschaftliches  Inventar  im  Sinne  von  §  811
 Absatz  1  Nummer  4  ZPO  in  der  bisherigen  Fassung  im  Un-
 terschied  zu  anderen  unpfändbaren  Sachen  ausdrücklich  dem
 Verpächterpfandrecht  unterwirft.  Eine  Änderung  des  mate-
 riellen  Inhaltes  der  Vorschrift  ist  auch  hier  nicht  angezeigt:

 Eine  Ausdehnung  des  Verpächterpfandrechts  auf  alle  von
 §  811  Absatz  1  Nummer  4  ZPO- E  erfassten  Gegenstände  er-
 scheint  nicht  gerechtfertigt.  Nach  §  592  BGB  hat  der  Ver-
 pächter  beim  Landpachtvertrag  für  seine  Forderungen  aus
 dem  Pachtverhältnis  ein  Pfandrecht  an  den  eingebrachten
 Sachen  des  Pächters  sowie  an  den  Früchten  der  Pachtsache.
 Um  den  Pfändungsschutz  nicht  zu  unterlaufen,  erstreckt  sich
 das  Verpächterpfandrecht  im  Grundsatz  nicht  auf  Sachen,  die
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der  Pfändung  nicht  unterworfen  sind.  Hiervon  macht  §  592
 Satz  3  BGB  eine  (Rück-)Ausnahme,  indem  das  Pfandrecht
 auch  auf  Gerät,  Vieh  und  Wirtschaftsfrüchte  des  Landpäch-
 ters  erstreckt  wird,  die  nach  §  811  Absatz  1  Nummer  4  ZPO
 in  der  bisherigen  Fassung  der  Pfändung  eigentlich  entzogen
 sind.  Dies  hat  nach  der  Vorstellung  des  Gesetzgebers  seinen
 Grund  in  erster  Linie  darin,  dass  der  Schutzzweck  des  §  811
 Absatz  1  Nummer  4  ZPO  im  Verhältnis  zum  Landverpächter
 gegenstandslos  ist,  weil  dieser  aus  eigenem  Interesse  von  sei-
 nem  Pfandrecht  ohnehin  erst  bei  Pachtende  Gebrauch
 machen  wird  (vgl.  MüKo/Harke,  BGB  5.  Aufl.,  §  592  Rn.  1
 m.  w.  N.).  Letzteres  gilt  jedoch  nicht  für  weitere  Gegenstän-
 de  im  Sinne  von  §  811  Absatz  1  Nummer  4  ZPO- E  (z.  B.  für
 Gegenstände,  die  der  Pächter  für  weitere  Erwerbstätigkeiten
 benötigt).  Eine  Ausdehnung  der  Ausnahme  vom  Pfändungs-
 schutz  auf  alle  Gegenstände  des  §  811  Absatz  1  Nummer  4
 ZPO- E  ist  deshalb  nicht  sachgerecht.

 Andererseits  ist  auch  ein  Verzicht  auf  die  bisherige  Ausnah-
 me  vom  Pfändungsschutz  des  §  811  Absatz  1  Nummer  4
 ZPO  nicht  gerechtfertigt.  Denn  das  durch  §  811  Absatz  1
 Nummer  4  ZPO  in  der  bisherigen  Fassung  geschützte  land-
 wirtschaftliche  Inventar  macht  bei  der  Landpacht  nahezu
 vollständig  das  mögliche  Verpächterpfandrecht  (im  Sinne
 einer  Eignung  zur  Verwertung  und  damit  einer  Sicherheit  für
 den  Verpächter)  aus.  Dieser  Umstand  verbunden  mit  der  Ein-
 schätzung  des  Gesetzgebers,  dass  der  Schutzzweck  des  §  811
 Absatz  1  Nummer  4  ZPO  im  Verhältnis  zum  Landverpächter
 gegenstandslos  ist,  weil  dieser  aus  eigenem  Interesse  von
 seinem  Pfandrecht  ohnehin  erst  bei  Pachtende  Gebrauch
 machen  wird  (siehe  oben),  spricht  dafür,  die  bestehende
 (Rück-)Ausnahme  beizubehalten  und  in  ihrem  Umfang  nicht
 zu  verändern.  Dies  geschieht  mit  der  vorgeschlagenen  Ände-
 rung  von  §  592  Satz  3  BGB.

 Zu  Artikel  6  (Änderung  des  Graduiertenförde-
 rungsgesetzes)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  1  Num-
 mer  2,  da  die  Bargeldpfändung  nunmehr  in  §  811  Absatz  1
 Nummer  5  ZPO- E  geregelt  ist.

 Zu  Artikel  7  (Änderung  des  Ersten  Buches  Sozial-
 gesetzbuch)

 Zu  Nummer  1

 Die  Neufassung  des  §  850c  ZPO  erfordert  eine  Anpassung
 des  §  54  Absatz  3  SGB  I,  der  bestimmt,  welche  Sozialleis-
 tungen  im  vollen  Umfang  unpfändbar  sind.

 Soweit  Sozialleistungen  nicht  ausdrücklich  in  §  54  Absatz  3
 SGB  I  erwähnt  werden,  sind  sie  nach  §  54  Absatz  4  SGB  I
 wie  Einkommen  pfändbar.  Da  die  Leistungen  für  Mehrbedarf
 zum  Lebensunterhalt  nach  §  21  SGB  II  oder  nach  §  30
 SGB  XII  in  vielen  Fällen  höher  sein  werden  als  10  Prozent
 des  Eckregelsatzes  im  Sinne  des  §  850c  Absatz  2  Satz  1
 ZPO-E,  wären  sie  ohne  eine  besondere  Schutzvorschrift  hin-
 sichtlich  des  übersteigenden  Betrages  jedenfalls  zunächst
 dem  Zugriff  des  Vollstreckungsgläubigers  ausgesetzt.  Der
 Schuldner  hätte  lediglich  die  Möglichkeit,  durch  einen  An-
 trag  nach  §  850f  ZPO  den  Schutz  auch  für  die  Leistungen  für
 Mehrbedarf  zu  erlangen.  Rechtsunkundigen  Schuldnern  ist
 diese  Möglichkeit  jedoch  nicht  immer  bekannt.  Die  Folge
 wäre,  dass  die  für  besonders  bedürftige  Schuldner  gedachten
 und  aus  Steuergeldern  finanzierten  Leistungen  für  Mehrbe-
 darf  wirtschaftlich  zumindest  teilweise  dem  Gläubiger  zu-
 fließen  würden.

 Aus  diesem  Grund  soll  §  54  Absatz  3  SGB  I  um  eine  Num-
 mer  4  ergänzt  werden,  die  bestimmt,  dass  auch  Leistungen
 für  Mehrbedarf  zum  Lebensunterhalt  nach  §  21  SGB  II  und
 §  30  SGB  XII  im  vollen  Umfang  unpfändbar  sind.

 Zu  Nummer  2

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  1  Num-
 mer  4  ff.  aufgrund  der  begrifflichen  Erweiterung  des  in
 §  850  ff.  ZPO  geregelten  Pfändungsschutzes  von  „Arbeits-
 einkommen“  auf  „Einkommen“.

 Zu  Artikel  8  (Änderungen  des  Artikels  7  des  Geset-
 zes  zur  Reform  des  Kontopfändungs-
 schutzes)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  1  Num-
 mer  2.  Dieser  sieht  unter  anderem  vor,  dass  die  ursprünglich
 in  §  811  Absatz  1  Nummer  8  ZPO  enthaltene  Regelung  in
 überarbeiteter  Fassung  nunmehr  zu  §  811  Absatz  1
 Nummer  5  wird.  Als  Folge  ist  daher  die  in  Artikel  7  Absatz  1
 Nummer  3  des  Gesetzes  zur  Reform  des  Kontopfändungs-
 schutzes  enthaltene  Änderung  des  bisherigen  §  811  Absatz  1
 Nummer  8,  die  am  1.  Januar  2012  in  Kraft  treten  soll,  dahin-
 gehend  überarbeitet  worden,  dass  nunmehr  die  in  Artikel  1
 Nummer  2  vorgesehene  Fassung  des  §  811  Absatz  1  Num-
 mer  5  aus  Anlass  des  Außerkrafttretens  des  herkömmlichen
 Kontopfändungsschutzes  mit  Wirkung  zum  1.  Januar  2012
 geändert  werden  soll.

 Zu  Artikel  9  (Inkrafttreten)

 Das  Gesetz  soll  sechs  Monate  nach  seiner  Verkündung  in
 Kraft  treten.
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Anlage  2
 Stellungnahme  der  Bundesregierung
 Die  Bundesregierung  nimmt  zu  dem  Gesetzentwurf  des  Bun-
 desrates  wie  folgt  Stellung:

 Die  Bundesregierung  begrüßt  das  Grundanliegen  des  Gesetz-
 entwurfs,  das  Pfändungsschutzsystem  der  Zivilprozessord-
 nung  moderner,  transparenter  und  effektiver  zu  gestalten.  Im
 Einzelnen  bestehen  jedoch,  insbesondere  im  Hinblick  auf  die
 in  dem  Entwurf  enthaltene  Neuregelung  der  Pfändungsgren-
 zen  für  Arbeitseinkommen,  Bedenken.

 Die  Gestaltung  der  Pfändungsschutzregelungen  muss  die
 auch  im  Koalitionsvertrag  der  CDU,  CSU  und  FDP  enthalte-
 ne  Zielsetzung  berücksichtigen,  dass  Anreize  für  eine  Er-
 werbstätigkeit  erhalten  bleiben.  Für  viele  Schuldner  bedeu-
 ten  die  vorgesehenen  Regelungen  gegenüber  der  geltenden
 Rechtslage  eine  Absenkung  des  ihnen  zum  Leben  verblei-
 benden  Einkommens.  Der  verringerte  Abstand  zwischen
 pfändungsfreiem  Einkommen  und  Sozialleistungen  führt  bei
 einem  Großteil  der  gering  verdienenden  Schuldner  dazu,
 dass  sie  es  nicht  als  „lohnend“  empfinden,  einer  Beschäfti-
 gung  nachzugehen.

 Darüber  hinaus  führt  der  Entwurf  zu  einer  nicht  hinnehm-
 baren  Benachteiligung  der  Unterhalts-  und  Deliktsgläubiger.
 Diese  Gläubiger  nehmen  insoweit  eine  Sonderstellung  ein,
 als  sie  über  die  allgemeinen  Pfändungsfreigrenzen  hinaus  in
 der  Regel  bis  zum  Existenzminimum  auf  das  Vermögen  des
 Schuldners  zugreifen  können.  Ein  verringerter  Abstand  zwi-
 schen  dem  pfändungsfreien  Einkommen  und  dem  Existenz-
 minimum  würde  dazu  führen,  dass  der  Betrag,  auf  den  nur  die
 Unterhalts-  und  Deliktsgläubiger  zugreifen  können,  geringer
 werden  würde.  Dies  würde  auch  zulasten  der  Unterhaltsvor-
 schusskassen  gehen.

 Für  Einkommen  aus  Arbeits-,  Dienst-,  Beamten-  und  Versor-
 gungsverhältnissen  will  der  Entwurf  den  Pfändungsschutz

 anhand  jener  Sätze  bemessen,  mit  denen  das  Sozialrecht  die
 existenznotwendigen  staatlichen  Fürsorgeleistungen  fest-
 legt.  Insoweit  weist  die  Bundesregierung  darauf  hin,  dass  der
 Gesetzgeber  durch  Urteil  des  Bundesverfassungsgerichts
 vom  9.  Februar  2010  (1  BvL  1/09,  3/09,  4/09)  verpflichtet  ist,
 die  Regelleistungen  nach  dem  Zweiten  Buch  Sozialgesetz-
 buch  bis  zum  Jahresende  2010  zu  überprüfen  und  neu  zu  re-
 geln.  Bis  zu  einer  gesetzlichen  Neuregelung  zur  Bemessung
 der  Regelleistungen,  die  erst  nach  Auswertung  der  Einkom-
 mens-  und  Verbrauchsstichprobe  2008  erfolgt,  erscheint  es
 nicht  sachgerecht,  die  Neuregelung  des  Pfändungsschutzes
 anhand  der  bisherigen  Bezugsgrößen  vorzunehmen.

 Der  Gesetzentwurf  ist  zudem  konzeptionell  nicht  auf  das  Ge-
 setz  zur  Reform  des  Kontopfändungsschutzes  vom  7.  Juli
 2009  (BGBl.  I  S.  1707)  abgestimmt,  das  zu  einer  deutlichen
 Vereinfachung  des  Kontopfändungsschutzes  führen  soll.

 Im  Übrigen  führt  die  Abkehr  von  einer  einheitlichen  Lohn-
 pfändungstabelle  hin  zu  einer  Regionalisierung  mit  unter-
 schiedlichen  Wohngeldstufen  je  nach  Wohnort  des  Schuld-
 ners  bzw.  seiner  Unterhaltsberechtigten  zu  einer  Verkompli-
 zierung  der  Prüfung  und  zur  Missbrauchsanfälligkeit.  Gläu-
 biger  hätten  keine  verlässliche  Kalkulationsgrundlage,  und
 Schuldnern  würde  die  Möglichkeit  eröffnet,  die  Höhe  der  ih-
 nen  zu  belassenden  pfandfreien  Einkünfte  durch  Wohn-
 sitzänderungen  zu  beeinflussen.  Insbesondere  bei  Schuld-
 nern,  die  nahe  an  einer  Landesgrenze  wohnen,  können  unter-
 schiedliche  Pfändungsfreigrenzen  das  Gefühl  der  Ungleich-
 behandlung  hervorrufen,  beispielsweise  dann,  wenn  dem
 wenige  Kilometer  entfernt  jenseits  der  Landesgrenze  woh-
 nenden  im  selben  Unternehmen  arbeitenden  Kollegen  ein  hö-
 heres  Einkommen  verbleibt.
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